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(QK) gemaB § 6 HosPalFG im Jahr 2022

Qualitatskriterien Erwachsene

Franziska Angerer, Caritas Salzburg
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Otto Gehmacher, Palliativstation Landeskrankenhaus Hohenems
Anneliese Gottwald, Johanniter-Unfall-Hilfe in Osterreich
Nadine Guntner, St. Barbara Hospiz GmbH

Sylvia Gutmann, Hospizteam Zwettl

Sabine Janouschek, Hospizverein Steiermark

Christiane Krainz, Landesverband Hospiz NO

Gudrun Kreye, Universitatsklinikum Krems
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Veronika Mosich, Caritas Socialis
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Petra Schrodl, Soziale Dienste Burgenland GmbH
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Rainer Simader, HOSPIZ OSTERREICH

Sonja Thalinger, HOSPIZ OSTERREICH

Ellen Ublagger, Raphael Hospiz Salzburg

Rudolf Wagner, St. Barbara Hospiz GmbH

Manuela Wasl, Universitatsklinikum Krems

T Expertinnen und Experten, Institutionen: Es wurden jene Institutionen angefiihrt, in denen die Expertinnen/Ex-
perten zum Zeitpunkt ihrer Einbeziehung tatig gewesen waren.
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Christina Wechselberger, LIV — Landesinstitut fir Integrierte Versorgung Tirol
Harald Weikl, Caritas der Erzditzese Wien

Dietmar Weixler, OPG, Landesklinikum Horn

Andrea Zangenfeind, Koordination Palliativbetreuung Steiermark

Qualitatskriterien Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Karl Bitschnau, Hospiz Vorarlberg

Christof S. Eisl, Hospiz-Bewegung Salzburg

Christine Haas-Schranzhofer, THG - Tiroler Hospiz-Gemeinschaft

Petra Hellmich, Hilde Umdasch Haus / Malteser Kinderhilfe

Renate Hlauschek, MOKI NO - Mobile Kinderkrankenpflege

Regina Jones, PAPAGENO — Mobiles Kinderhospiz und Palliativteam in Salzburg,
Kinderklinikum Salzburg
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Kinderhospizbeauftragte HOSPIZ OSTERREICH
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Doris Zoder-Spalek, MOKI Burgenland

*nominierte Expertinnen/Experten mit Teilnahme an mindestens einer Sitzung

Arbeitsgruppe Broschiire Abgestufte Hospiz- und Palliativ-
versorgung fiir Erwachsene, Aktualisierung 2014 (BMG 2014)
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Klinikum Klagenfurt am Worthersee

Michaela Werni-Kourik, Palliativkonsiliardienst Wilhelminenspital Wien
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Expertengruppe Experten-Konzept Hospiz- und Palliativ-
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(BMG 2013)

Annelies Bleil, Caritas Vorarlberg, HOKI — Hospizbegleitung fiir Kinder

Christof S. Eisl, Hospiz-Bewegung Salzburg

Maria Haidinger, Hospiz-Bewegung Salzburg

Sabine Griinberger, MOKI Karnten

Karl Harnoncourt (Vertretung: Monika Benigni), Hospizverein Steiermark

Erwin Hauser, Abteilung fir Kinder und Jugendliche am Landesklinikum Médling
Gabriele Hintermayer, MOKI Wien

Harald Jankovits (Vertretung: Gustav Herincs), Sterntalerhof, Loipersdorf-Kitzladen
Regina Jones, Station Sonnenschein — Kinderonkologie, LKH Salzburg

Martina Kronberger-Vollnhofer, St. Anna Kinderspital, Kinderhospizbeauftragte HOSPIZ
OSTERREICH

Werner Mihlbock, Tiroler Hospiz-Gemeinschaft

Leena Pelttari, HOSPIZ OSTERREICH

Ulrike Pribil, KinderPalliativNetzwerk Linz, Kinderhospizbeauftragte HOSPIZ OSTERREICH
Brigitte Riss, Landesverband Hospiz NO

Arbeitsgruppe Konzepterstellung Erwachsene
(BMGF 2003/2004)

Johann Baumgartner, Koordination Palliativbetreuung Steiermark

Karl Bitschnau, Hospiz Vorarlberg

Maria Haidinger / Christof S. Eisl, Hospiz-Bewegung Salzburg

Heinrich Kiss, Klinik Oberwart

Ernst Matthias Rupacher 1 in Vertretung von Rudolf Likar, Zentrum fiir interdisziplinare
Schmerztherapie und Palliativmedizin, Klinikum Klagenfurt am Wérthersee
Brigitte Riss, Landesverband Hospiz NO

Arnold Schett, THG — Tiroler Hospiz-Gemeinschaft

Hildegard Teuschl 1, HOSPIZ OSTERREICH

Wolfgang Wiesmayr 1, Hospizbewegung Vécklabruck

Franz Zdrahal, OPG
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Abstract

In der vorliegenden Broschiire wird die spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung in Osterreich
sowie deren Konzeptualisierung dargestellt. Diese erstreckt sich Uber die systematischen Defini-
tionen der Versorgungsangebote, der Qualitatskriterien wie z. B. Personalausstattung, Infrastruk-
tur und Leistungsangebot sowie Uber Planungsrichtwerte, um eine bedarfsgerechte und quali-
tatsgesicherte Versorgungsstruktur sicherzustellen. Die spezialisierte Hospiz- und Palliativversor-
gung lasst sich in den Erwachsenen- und den Kinderbereich gliedern.

Arbeiten zum Erwachsenenbereich

Mit dem im Jahr 2004 entwickelten Konzept zur abgestuften Hospiz- und Palliativversorgung im
Erwachsenenbereich war ein wichtiger Schritt in Richtung systematische Definitionen, Planungs-
richtwerte und Qualitatskriterien in diesem Bereich gesetzt.

Dieses Versorgungskonzept bestehend aus insgesamt sechs spezialisierten Hospiz- und Pallia-
tivangeboten im Erwachsenenbereich (Hospizteam, Mobiles Palliativteam, Palliativkonsiliar-
dienst, Tageshospiz, Stationdres Hospiz, Palliativstationen) wurde im Jahr 2006 von einer Ar-
beitsgruppe, in der Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung und Arztekammer vertre-
ten waren, bestatigt und war bald beispielgebend im deutschsprachigen Raum: So wurde das Kon-
zept im Jahr 2011 in das WeiBbuch der Empfehlungen der Europaischen Gesellschaft flr Palliative
Care (EAPC) als beispielhaftes Modell fiir Europa aufgenommen.

Im Jahr 2007 veréffentlichte die Gesundheit Osterreich GmbH eine Broschiire, die das Konzept zur
abgestuften Versorgung im Erwachsenenbereich weiten Kreisen bekannt machen sollte.

Arbeiten zum Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ein spezifisches Konzept flir die Hospiz- und Palliativwversorgung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen wurde in den Jahren 2012/2013 im Auftrag des Bundesministeriums fiir Ge-
sundheit erarbeitet. In diesem bundesweit akkordierten Experten-Konzept wurden vier speziali-
sierte Hospiz- und Palliativangebote fiir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Kinder-Hos-
pizteam, Mobiles Kinder-Palliativteam, Stationdres Kinder-Hospiz, Pddiatrische Palliativbetten)
charakterisiert und Qualitatskriterien dafiir formuliert.

Broschiire 2025

Im Auftrag des Bundesministeriums fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz wird nun die Neufassung der Broschire verdffentlicht. Das im Jahr 2022 in Kraft getretene
Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) und die in diesem Zusammenhang durchgefiihrten
Arbeiten, allen voran jene zu den Qualitatskriterien und -indikatoren gemaB § 6 HosPalFG, mach-
ten die Erstellung einer Neufassung erforderlich.

Vom HosPalFG sind im Erwachsenenbereich folgende fuinf spezialisierte Hospiz- und Palliativan-
gebote Hospizteam, Mobiles Palliativteam, Palliativkonsiliardienst, Tageshospiz sowie Statio-
ndires Hospiz und im Kinderbereich die drei spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote Kinder-
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Hospizteam, Mobiles Kinder-Palliativteam sowie Stationdres Kinder-Hospiz umfasst. Diese Neu-
fassung enthalt nun auch den in dieser Publikation erstmalig aufgenommenen Bereich der spezi-
alisierten Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die beiden spezialisierten Palliativangebote Palliativstationen und Pddiatrische Palliativbetten,
deren Finanzierung nicht mit Zweckzuschussmitteln des HosPalFG sondern mittels leistungsori-
entierter Krankenanstaltenfinanzierung erfolgt, werden zur vollstandigen Abbildung der beiden
Versorgungskonzepte im Erwachsenen- und im Kinderbereich dargestellt. Die Struktur der Dar-
stellung weicht geringfiigig von jener der vom HosPalFG umfassten Angebote ab.
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© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025



Spezialisierte Hospiz- und Palliativangebote fiir Erwachsene
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Palliativkonsiliardienst
Tageshospiz
Stationdres Hospiz
Palliativstation

Spezialisierte Hospiz- und Palliativangebote fiir Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene

KiHOST
MKiPT
SKiHOS
PPB

Kinder-Hospizteam

Mobiles Kinder-Palliativteam
Stationdres Kinder-Hospiz
Padiatrische Palliativbetten
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1 Der Weg zu den beiden Konzepten und zur
Neufassung im Jahr 2025

Arbeiten zum Erwachsenenbereich

Im Jahr 2004 entwickelte die Gesundheit Osterreich GmbH (GOG - damals OBIG) im Auftrag des
damaligen Bundesministeriums fir Gesundheit und Frauen gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern von HOSPIZ OSTERREICH? und der Osterreichischen Palliativgesellschaft (OPG) sowie
mit Expertinnen und Experten aus den Bundeslandern das Konzept zur abgestuften Hospiz- und
Palliativversorgung. Mit diesem Konzept war ein wichtiger Schritt in Richtung systematische Defi-
nitionen, Planungsrichtwerte und Qualitatskriterien im Erwachsenenbereich gesetzt. Spezialisierte
Hospiz- und Palliativangebote sollen die etablierten Einrichtungen und Dienstleisteriinnen des
Gesundheits- und Sozialwesens (Grundversorgung) erganzen.

Dieses Versorgungskonzept, bestehend aus einem Versorgungssystem mit insgesamt sechs spe-
zialisierten Hospiz- und Palliativangeboten im Erwachsenenbereich (Hospizteam, Mobiles Palli-
ativteam, Palliativkonsiliardienst, Tageshospiz, Stationdres Hospiz, Palliativstationen), wurde
im Jahr 2006 von einer Arbeitsgruppe, in der Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung
und Arztekammer vertreten waren, bestatigt und war bald beispielgebend im deutschsprachigen
Raum: So wurde das Konzept im Jahr 2011 in das WeiBbuch der Empfehlungen der Européischen
Gesellschaft fur Palliative Care (EAPC) als beispielhaftes Modell fiir Europa aufgenommen.

Das Positionspapier der EAPC greift u. a. die Konzeption der abgestuften Versorgung aus Oster-
reich auf und halt dazu fest, dass in einem abgestuften System palliativer Versorgungsangebote
die verschiedenen Bedlrfnisse der Patientinnen/Patienten und deren Angehériger mit dem am
besten geeigneten Versorgungsangebot in Einklang gebracht werden. In einem solchen System
kann der oder die richtige Patient:in zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort behandelt werden
(Radbruch/Payne 2011).

Die Grundziige des Konzepts wurden 2010 in den Osterreichischen Strukturplan Gesundheit (OSG)
aufgenommen und damit in der integrierten Planung verankert.

Im Jahr 2007 veréffentlichte die GOG eine Broschiire, die das Konzept zur abgestuften Versorgung
im Erwachsenenbereich weiten Kreisen bekannt machen sollte.

Die Entwicklungen in den darauffolgenden Jahren und die Arbeit an einem Prozesshandbuch (Pro-
zesshandbuch Hospiz- und Palliativeinrichtungen [BMG 2012]), in dem die zentralen Ablaufe in den
Hospiz- und Palliativeinrichtungen systematisch beschrieben werden, flihrten zur 1. Aktualisierung
der Broschire im Jahr 2014, die Erstellung erfolgte auf Grundlage eines Arbeitsauftrags der Bun-
desgesundheitsagentur (Broschiire Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene
[BMG 2014]). Die Arbeitsgruppe Uberarbeitete und aktualisierte Bedarfszahlen und Qualitatskrite-
rien zu den einzelnen Hospiz- und Palliativangeboten. Die Inhalte der Broschiire wurden von der
Fachgruppe Planung akkordiert.

2 Dachverband der Hospiz- und Palliativeinrichtungen

14 © GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025



Arbeiten zum Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Im Rahmen des im April 2010 vom Gesundheitsminister gestarteten Kindergesundheitsdialogs
wurde dringender Handlungsbedarf im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern
und Jugendlichen konstatiert, welcher sich in der im Jahr 2011 publizierten Kindergesundheits-
strategie in der Formulierung eines eigenen Ziels (Ziel 19) niederschlug. Ein spezifisches Konzept
fir die Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
wurde in den Jahren 2012/2013 im Auftrag des Bundesministeriums fiir Gesundheit erarbeitet —
unter Einbeziehung einer in Abstimmung mit HOSPIZ OSTERREICH einberufenen nominierten Ar-
beitsgruppe, die aus Expertinnen und Experten aus allen Bundeslandern bestand, die in der Be-
treuung schwerkranker Kinder tatig waren bzw. mit der Thematik befasst und vertraut waren.

In diesem bundesweit akkordierten Experten-Konzept wurden vier spezialisierte Hospiz- und Pal-
liativangebote fiir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Kinder-Hospizteam, Mobiles Kin-
der-Palliativteam, Stationdres Kinder-Hospiz, Pddiatrische Palliativbetten) charakterisiert und
Qualitatskriterien dafiir formuliert, wobei Planungsrichtwerte und quantitative Personalvorgaben
in einem geringeren Detaillierungsgrad aufgenommen wurden als im Erwachsenenbereich.

Broschiire 2025

Die bundesweit akkordierten (oben erwahnten) Konzepte fanden in Osterreich Akzeptanz und
Anwendung (so fanden etwa die Inhalte Eingang in das HosPalFG, vgl. die Legaldefinitionen ge-
manB § 2), obwohl sie Empfehlungscharakter und keine Verbindlichkeit aufwiesen. Die beiden ent-
wickelten Versorgungskonzepte, jenes fir den Erwachsenen- und jenes fiir den Kinderbereich,
wurden bis auf die beiden im Rahmen der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung
(LKF) finanzierten Palliativangebote (Palliativstationen, Padiatrische Palliativbetten) in das Hos-
PalFG aufgenommen.

Im Auftrag des Bundesministeriums flir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz wird nun die Neufassung der Broschire verdffentlicht. Das im Jahr 2022 in Kraft getretene
HosPalFG und die in diesem Zusammenhang durchgefiihrten Arbeiten, allen voran jene zu den
Qualitatskriterien und -indikatoren gemaB § 6 HosPalFG, machten die Erstellung einer Neufassung
erforderlich. Diese Fassung enthélt nun auch den in dieser Publikation erstmalig aufgenommenen
Bereich der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.

Im Maérz 2025 fand die Reflexionssitzung mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesléander zur
Neufassung der Broschiire statt. Dariiber hinaus wurde HOSPIZ OSTERREICH in die gegenstind-
liche Erstellung der Neufassung einbezogen.

Die Neufassung der Broschire kann und will mégliche kiinftige gesetzliche Neuerungen und in
der Praxis erfolgende Weiterentwicklungen in der Hospiz- und Palliativversorgung nicht vorweg-
nehmen.

In der vorliegenden Fassung der Broschire wurden in Bezug auf die beschlossenen Qualitatskri-
terien gemaB § 6 HosPalFG (siehe auch Abschnitt 2.2) redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage sowie aktueller Bezeichnung des dreistufigen Masterstudi-
engangs Palliative Care wurden folgende Aktualisierungen durchgefiihrt:
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e Personal der Sozialen Arbeit entsprechend dem Sozialarbeits-Bezeichnungsgesetz 2024
(SozBezG 2024) und

e gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnostische Gesundheitsberufe entsprechend dem
Bundesgesetz iber die gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheits-
berufe (MTD-Gesetz 2024-MTDG) sowie

e PMU — Masterstudiengang Palliative Care (vgl. die jeweiligen Abschnitte Qualifikationen im
Erwachsenen bzw. Kinderbereich)3.

Weitere Anderungen wurden mit entsprechenden FuBnoten gekennzeichnet.

1.1 Gliederung der Broschiire

1 Der Weg zu den beiden Konzepten und zur Neufassung 2025

In diesem Kapitel werden die Arbeiten auf Bundesebene zur Konzepterstellung im Erwachsenen-
bereich und schlieBlich im Kinderbereich dargestellt.

2 Qualitatskriterien und -indikatoren

In diesem Kapitel wird im Zusammenhang mit den Qualitatskriterien und -indikatoren (in der
Folge Qualitatskriterien) das HosPalFG beschrieben und werden der Erarbeitungsprozess zu den
Qualitatskriterien, ihre Einordnung sowie ihre strukturelle Abbildung in den acht vom HosPalFG
umfassten Hospiz- und Palliativangeboten skizziert.

Die Qualitatskriterien werden sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinderbereich in analoger
Weise dargestellt, die Struktur der dargestellten Inhalte ist identisch:

Zu Beginn werden fir die Angebote der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung fir Er-
wachsene bzw. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene folgende Informationen dargestellt (im
jeweiligen Erwachsenen- und Kinderkapitel):

e Ubersicht iiber alle Planungsrichtwerte zum Bedarf sowie die vorgesehenen Einzugs- und
Versorgungsgebiete

e Zugangskriterien — Grundsatzliches
o allgemeine Zugangskriterien

e Qualifikationen: Auflistung der Qualifikationen fir die in den Qualitatskriterien ange-
fihrten Berufsgruppen

AnschlieBend werden die Qualitatskriterien pro Hospiz- und Palliativangebot gegliedert nach fol-
genden Inhalten dargestellt:

e Definition des Angebots
e Zielgruppe

3 https:;//www.pmu.ac.at/studium-weiterbildung/pmu-academy/palliative-care [Zugriff am 31.10.2024]
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e Auftrag und Ziel

e spezifische Zugangskriterien fir jedes der vom HosPalFG umfassten Hospiz- und Palliativ-
angebote

e Personalausstattung (pro Berufsgruppe)

e Infrastruktur

e Leistungsangebot

e GroBe/Kapazitat

e Planungsrichtwert

e Einzugs-/Versorgungsgebiet

3 Erwachsene

Hier werden internationale und nationale Grundsatze der Hospiz- und Palliativversorgung im Er-
wachsenenbereich referiert. Grundlagen, Inhalte und Charakteristika der spezialisierten Hospiz-
und Palliativangebote werden dargestellt, eine tabellarische Darstellung der Planungsrichtwerte
wird geboten, und schlieBlich werden die Inhalte der Qualitétskriterien firr die fiinf vom HosPalFG
umfassten spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote Hospizteam (HOST), Mobiles Palliativ-
team (MPT), Palliativkonsiliardienst (PKD), Tageshospiz (THOS) sowie Stationdres Hospiz
(SHOS) in der obenstehenden Struktur angefiihrt.

4 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

In diesem Kapitel werden grundlegende internationale Arbeiten in der Hospiz- und Palliativver-
sorgung im Kinderbereich referiert und dessen Besonderheiten bzw. Unterschiede zum Erwach-
senenbereich dargestellt. Weiters enthalt dieses Kapitel Inhalte und Grundsatze der Hospiz- und
Palliativversorgung fir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Grundlagen, Inhalte und Cha-
rakteristika der spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote im Kinderbereich sowie die tabella-
rische Darstellung der Planungsrichtwerte. SchlieBlich werden die Inhalte der Qualitétskriterien fur
die drei vom HosPalFG umfassten spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote Kinder-Hos-
pizteam (KiHOST), Mobiles Kinder-Palliativteam (MKiPT) sowie Stationdres Kinder-Hospiz (SKi-
HOS) abgebildet. Die Darstellung der Qualitatskriterien erfolgt in struktureller Hinsicht analog je-
ner im Erwachsenenbereich (siehe oben).

Anhang - LKF-finanzierte spezialisierte Palliativangebote

Die beiden spezialisierten Palliativangebote Palliativstationen und Pddiatrische Palliativbetten
werden zur vollstandigen Abbildung der beiden Versorgungskonzepte im Erwachsenen- und im
Kinderbereich auf Grundlage von Expertenempfehlungen von 2015 (Broschiire Abgestufte Hospiz-
und Palliativversorgung fiir Erwachsene [BMG 2014]) und 2013 (Experten-Konzept Hospiz- und
Palliativversorgung ftir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene [BMG 2013]) dargestellt. Beide
Grundlagen wurden auf Bundesebene akkordiert (vgl. Kapitel 1). Die Struktur der Darstellung
weicht geringfiigig von jener der vom HosPalFG umfassten Angebote ab.

Die Qualitatskriterien wurden getrennt dargestellt, einerseits jene, die im OSG 2023 i. d. g. F. ent-
halten sind, andererseits jene, die fir die Palliativstationen der Broschiire Abgestufte Hospiz- und
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Palliativversorgung fiir Erwachsene und fir die Pddiatrischen Palliativbetten dem Experten-Kon-
zept Hospiz- und Palliativversorgung fiir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene entnommen
wurden.

Die im OSG 2023 i. d. g. F. enthaltenen Qualitatskriterien sind gemeinsam mit dem jeweils giiltigen
LKF-Modell als Mindestkriterien Voraussetzung fir die Berlicksichtigung dieser beiden Angebote
in Krankenanstalten in den Regionalen Strukturpldanen (RSG) sowie flr die Abgeltung der Versor-
gung von Palliativpatientinnen und -patienten in Palliativstationen und Pddiatrischen Palliativbet-
ten.
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2 Qualitatskriterien und -indikatoren

2.1 Hospiz- und Palliativfondsgesetz

Der 6sterreichische Nationalrat hat am 24. Februar 2022 das Hospiz- und Palliativfondsgesetz
(HosPalFG) beschlossen, das riickwirkend per 1. Janner 2022 in Kraft getreten ist. Mit diesem Bun-
desgesetz werden durch die Gewdhrung von Zweckzuschiissen an die Bundeslander der oster-
reichweite bedarfsgerechte und flachendeckende Auf- und Ausbau sowie die Sicherung des
laufenden Betriebs der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene sowie
fur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstltzt. Das Ziel dabei ist, Palliativpatientin-
nen und Palliativpatienten und deren An- und Zugehdrigen Hospiz- und Palliativversorgung er-
reichbar, zuganglich und leistbar zur Verfligung zu stellen und mittels der spezialisierten Hospiz-
und Palliativangebote die Grundversorgung* zu erganzen.

Es handelt sich hierbei um jene spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote, die nicht unter die
leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (= Palliativstationen und Pddiatrische Palliativ-
betten) fallen.®> In das HosPalFG flossen Arbeiten wie z. B. Regelfinanzierung in der Hospiz- und
Palliativversorgung fiir Erwachsene, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (GOG 2021), die
Broschiire Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene (2015), das Expertenkonzept
Hospiz- und Palliativversorgung fiir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (2013) sowie die von
HOSPIZ OSTERREICH verdffentlichten Empfehlungen zur Umsetzung der Hospiz- und Palliativver-
sorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Osterreich (2015) ein.

Im Auftrag des Bundesministeriums flir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz (BMASGPK) erstellte die GOG gemaB § 6 HosPalFG im Einvernehmen mit den Bundeslan-
dern und den Tragern der Sozialversicherung Qualitatskriterien und -indikatoren fir die Versor-
gungsangebote der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung — im Erwachsenenbereich:
Mobiles Palliativteam, Hospizteam, Palliativkonsiliardienst, Tageshospiz und Stationdires Hos-
piz; im Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Mobiles Kinder-Palliativteam, Kin-
der-Hospizteam und Stationdres Kinder-Hospiz.

4 Begriffsbestimmung gemaB § 2 Abs. 4 HosPalFG: Grundversorgung umfasst die im Akutbereich durch Kranken-
hauser, im Langzeitpflegebereich durch Alten- und Pflegeeinrichtungen und im Familienbereich durch nieder-
gelassene Allgemeindrzte und -arztinnen sowie Facharzte und -arztinnen, mobile Betreuungs- und Pflege-
dienste und Therapeutinnen und Therapeuten erbrachte Hospiz- und Palliativversorgung.

> GemaB § 4 HosPalFG kénnen die Zweckzuschusse im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildungen und fir die
Durchfiihrung von Vorsorge- und Informationsgesprachen (insbesondere dem VSD — Vorsorgedialog®) auch
im Rahmen der Grundversorgung verwendet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die daflr verwendeten
Mittel nicht dem Auf- und Ausbau der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgungsangebote entgegenste-
hen.
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Die Qualitatskriterien und -indikatoren (in der Folge Qualitatskriterien) haben zumindest folgende
Bereiche zu umfassen:

1. Zugangskriterien fur die Inanspruchnahme der spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote
gemal § 4 Abs. 2 HosPalFG

2. Personalausstattung und -qualifikation

3. Infrastruktur

4. Leistungsangebot und dessen GréBenordnung

GemaB § 5 HosPalFG wird die Gewahrung der Zweckzuschiisse unter anderem an die Einhaltung
der Kriterien der Qualitatssicherung und -verbesserung im Rahmen eines Qualitatsmanagements
(siehe § 6 HosPalFG) geknipft.

2.2 Erarbeitungsprozess

Die im Einvernehmen festgelegten vorliegenden Qualitatskriterien (erstmals verdffentlicht im
Marz 2024) wurden in einem dreistufigen Prozess erarbeitet. Im Vorfeld wurde eine Projektstruk-
tur konzipiert und aufgebaut, die von den Vereinbarungspartnern Bund, Bundeslander und Tra-
gern der Sozialversicherung mitgetragen wurde. Diese Projektstruktur sah fiir die Erarbeitung der
Qualitatskriterien die folgenden drei Projektebenen vor:

Projektgruppen®

In fiinf angebotsspezifischen Projektgruppen, die aus den beiden einschlagigen Interessenvertre-
tungen (HOSPIZ OSTERREICH / landeskoordinierende Hospiz- und Palliativorganisationen und
Osterreichische Palliativgesellschaft) sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis
aus moglichst allen Bundeslandern bestanden, wurden Empfehlungen fiir Qualitatskriterien erar-
beitet. Im Vorfeld der Sitzungen wurden inhaltlich kommentierte und aufbereitete Arbeitsunter-
lagen inklusive Kriterien sowie Leitfragen zur Bearbeitung zur Verfligung gestellt. Nach Abschluss
der Arbeiten in den fiinf Projektgruppen wurden auch die Sozialpartner eingeladen, zu den vor-
gelegten Empfehlungen ihre Stellungnahme abzugeben. Die Empfehlungen der Projektgruppen
wurden in zwdlf Sitzungen im Zeitraum zwischen Juni und September 2022 erarbeitet.

Arbeitsgruppen

Die Empfehlungen der Projektgruppen wurden in flinf angebotsspezifischen Arbeitsgruppen, be-
stehend aus den Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner — Bund, Bundeslander,
Trager der Sozialversicherung — diskutiert, bei Bedarf adaptiert und fiir das Beschlussgremium
freigegeben. Vertreterinnen von HOSPIZ OSTERREICH waren bei allen Arbeitsgruppensitzungen
im jeweils ersten Teil der Sitzung eingeladen, flr inhaltlich-fachliche Erlduterungen und auftre-
tende Fragen zur Verfligung zu stehen. Insgesamt fanden sechs Sitzungen im Zeitraum zwischen
Oktober und Dezember 2022 statt.

6 siehe involvierte Expertinnen und Experten
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Beschlussgremium

Die von den Arbeitsgruppen freigegebenen Qualitétskriterien wurden vom Beschlussgremium,
bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner mit Verhandlungsman-
dat, am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt.

2.3 Einordnung der HOS/PAL-Qualitatskriterien

Die im Einvernehmen festgelegten Qualitatskriterien stellen Folgendes dar:

e eine Aktualisierung/Prézisierung und inhaltliche Weiterentwicklung bereits vorliegender
Qualitatskriterien bzw. deren Neudefinition auf Basis fachlich-inhaltlicher Expertise

e die Kernleistungen/Kerninfrastruktur, durch die das jeweilige spezialisierte Hospiz- und Palli-
ativangebot charakterisiert ist

e den Standard, mit dem eine qualitatsgesicherte Versorgung der Palliativpatientinnen und
Palliativpatienten sichergestellt ist’

GemaB § 9 HosPalFG hat jedes Bundesland jahrlich einen Bedarfs- und Entwicklungsplan fir die
Hospiz- und Palliativversorgung im Sinne einer zukunftsorientierten Planung zu erstellen. Die
Grundlage fiir die Festlegung des angebotsspezifischen Auf- und Ausbaus des Versorgungsange-
bots in den einzelnen Bundeslandern bilden die in den Qualitéatskriterien definierten Planungs-
richtwerte. Die Gewichtung, welche spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote (HOS/PAL-An-
gebote) in welchem Umfang bendtigt und daher auf- bzw. ausgebaut werden sollen, obliegt dem
jeweiligen Bundesland, das auch als Kontaktstelle flr Trager der Hospiz- und Palliativangebote
fungiert. Insbesondere bei der zwischen den Vereinbarungspartnern erfolgten Festlegung des
Auf- und Ausbaugrades im Sinne des § 7 HosPalFG werden dabei das bereits im jeweiligen Bun-
desland vorhandene Hospiz- und Palliativangebot sowie regionale Gegebenheiten (demografisch,
topo-/geografisch) berlicksichtigt (vgl. auch die Erlduterungen zu § 7 HosPalFG).

7 Die Qualitatskriterien kdnnen grundsatzlich in Richtung der von den Projektgruppen definierten Empfehlungen
(= innerhalb der Qualitatskriterien mit ,empfohlen” gekennzeichnet) angehoben bzw. erweitert werden.
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Eine etwaige Anhebung/Erweiterung der Qualitatskriterien liegt jedenfalls in der Entscheidungs-
kompetenz der Bundeslander. In einem solchen Fall kénnen die in den Hospiz- und Palliativange-
boten MPT, PKD, THOS, SHOS sowie MKiPT und SKiHOS mit dem Vermerk empfohlen versehenen
Qualitatskriterien angewendet werden, die aber auch tiberschritten werden kénnen. Die Finanzie-
rung von Hospiz- und Palliativangeboten mit angehobenen/erweiterten Qualitédtskriterien ist Uber
das HosPalFG nach MaBgabe der fir das Bundesland gemaB § 3 Abs. 3 HosPalFG zur Verfiigung
stehenden Mittel moglich, da es sich bei diesen um Héchstbetrage handelt®.

Die Darstellung der Struktur der Qualitatskriterien fiir die acht vom HosPalFG umfassten spe-
zialisierten Hospiz- und Palliativangebote erfolgt im Erwachsenen -und im Kinderbereich in
identischer Weise und findet sich am Ende von Kapitel 1.

8 Der Hospiz- und Palliativfonds wurde von den Vereinbarungspartnern Bund, Bundesldndern und Tragern der
Sozialversicherung in den Jahren 2022 bis 2024 mit insgesamt 324 Millionen Euro gespeist. Ab dem Jahr 2025
wird der vom Bund bereitgestellt Betrag von 51 Millionen Euro aus dem Jahr 2024 um die Aufwertungszahl
gemaB Allgemeinem Sozialversicherungsgesetz erhéht. Der hinzukommende finanzielle Beitrag des Landes
entspricht mindestens der Hohe der Bundesmittel, der hinzukommende finanzielle Beitrag der Trager der So-
zialversicherung maximal derselben Hohe der Bundesmittel (siehe auch § 3 HosPalFG). In der 21. Sitzung der
Bundes-Zielsteuerungskommission vom 1. 7. 2022 bekannten sich Bund, Lénder und Trager der Sozialversiche-
rung zur Weiterfilhrung der Drittelfinanzierung wie in der Vorgdngerbestimmung des § 2a Pflegefondsgesetzes
(PFG).
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3 Erwachsene

3.1 Grundsatzliches

Die WHO definiert Palliative Care als Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualitdt von Patientinnen
und Patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbe-
drohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Leiden durch
friihzeitige Erkennung, sorgfiltige Einschétzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen
Problemen kérperlicher, psychosozialer und spiritueller Art (WHO 2002, Ubersetzung: Deutsche Ge-
sellschaft fur Palliativmedizin).

Im Jahr 2014 empfahl die WHO in der Resolution Strengthening of palliative care as a component
of integrated treatment within the continuum of care ihren Mitgliedstaaten, Palliative Care in das
nationale Gesundheitssystem zu integrieren und sicherzustellen, dass Palliative Care in der Grund-
ausbildung und weiterfiihrenden Ausbildungen fiir alle Gesundheitsberufe verankert ist (WHO-
Resolution 2014).

2023 veroffentlichte die WHO ,key facts” zur Hospiz- und Palliativversorgung®, die den Erwachse-
nen- und den Kinderbereich miteinschlieBen und u. a. auf nationale und internationale Hinder-
nisse in der Hospiz- und Palliativversorgung eingehen (WHO 2023).

Die WHO hat die Integration von Rehabilitation in Hospiz- und Palliativangebote als Best-Practice-
Modell beschrieben. Im Policy Brief ,Integration der Rehabilitation in Hospiz- und Palliativange-
bote” (2024)' wird evidenzbasiert dargestellt, warum es essenziell ist, einen personenzentrierten
Ansatz auch am Lebensende umzusetzen und weshalb Multiprofessionalitdt und die Erweiterung
der spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote um Leistungen therapeutischer Berufe anzustre-
ben sind.

Adaquate Betreuung, Behandlung und Begleitung erhalten Palliativpatientinnen und Palliativpa-
tienten idealerweise in einem System modular abgestufter Hospiz- und Palliativversorgung'. Da-
mit wird dem Anspruch, die richtige Patientin / den richtigen Patienten zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort zu versorgen, entsprochen. Hospizliche und palliative Grundversorgung soll in allen Ein-
richtungen des Gesundheits- und Sozialsystems erbracht werden. Dazu ist es erforderlich, die Mit-
arbeiter:innen in Hospizkultur und Palliative Care zu qualifizieren. Die spezialisierte Hospiz- und
Palliativversorgung erganzt mit ihren Leistungsangeboten die Einrichtungen und Dienstleister:in-
nen im Gesundheits- und Sozialwesen.

°  https;//www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care [Zugriff am 07.11.2024]

0 https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/OPG_WHO_Integration_Rehabilitation_Pallia-
tiveCare_FINAL.pdf [Zugriff am 12.09.2024]

" Das System einer abgestuften Hospiz- und Palliativversorgung bedeutet, eine den Bedurfnissen der Patientin-
nen und Patienten angemessene Versorgung sicherzustellen. Das System beruht auf einer palliativen Grund-
versorgung in den bestehenden Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und dariber hinaus - bei
komplexen Situationen und schwierigen Fragestellungen einer Versorgung — aus eigenen, spezialisierten Hos-
piz- und Palliativangeboten.
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Die spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung stellt dartiber hinaus in komplexen Situationen
und bei schwierigen Fragestellungen zusétzliche Angebote zur Verfligung, die auf individuelle
und unterschiedliche Bedarfs- und Bedirfnislagen abgestimmt sind, und ergédnzt so die Angebote
der Grundversorgung.

Die sechs verschiedenen Versorgungsangebote (Palliativstation, Stationares Hospiz, Tageshospiz,
Palliativkonsiliardienst, Mobiles Palliativieam, Hospizteam) sind mittlerweile in der &sterreichi-
schen Versorgungslandschaft etabliert.

Spezialisierte Hospiz- und Palliativangebote, die bereits bestehen, jedoch noch nicht im Rahmen
des Versorgungskonzepts definiert und in dieses nicht aufgenommen wurden, sind Kombinierte
Teams (bestehend aus den beiden bereits definierten Palliativangeboten Palliativkonsiliardienst
und Mobiles Palliativteam) sowie Palliativambulanzen (siehe Abschnitt 1.3).

Die tagliche Praxis in den Alten- und Pflegeheimen macht deutlich, dass geriatrische Versorgung
und Palliative Care koordiniert kooperieren bzw. ineinanderflieBen missen. Geriatrische Patien-
tinnen und Patienten bediirfen einer sowohl in palliativer als auch geriatrischer Hinsicht kompe-
tenten Betreuung.

3.2 Internationale und nationale Grundsatze

Die WHO-Definition/Resolution (WHO 2002, WHO 2014) und Empfehlungen der EAPC (Rad-
bruch et al. 2011, Payne et al. 2022) sowie der Arbeitsgruppe (BMG 2014) bilden den Ausgangs-
punkt zu den nachstehenden Grundsatzen:

e Die ganzheitliche Betreuung des Hospiz- und Palliativversorgungsansatzes beriicksichtigt
die korperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Bediirfnisse gleichermaBen.

e Palliative-Care-Approach, der Palliativbetreuungsansatz mit dem Fokus auf Symptomlinde-
rung durch die Behandlung von Schmerzen, die Linderung psychosozialer, spiritueller Leiden,
den Einsatz vorausschauender Planung und die Therapiezielbestimmung, um die Lebens-
qualitdt zu verbessern und den Krankheitsverlauf nach Mdglichkeit positiv zu beeinflussen.

e Bedarf und Bediirfnisse der Palliativpatientin / des Palliativpatienten stehen im Zentrum. In-
dividuelle Zuwendung ist sehr wichtig.

e Die Lebensqualitdt der Palliativpatientin / des Palliativpatienten wie auch deren/dessen An-
und Zugehdriger soll erhalten und verbessert werden.

e Die An- und Zugehdrigen werden in die Betreuung mit einbezogen.

e In gewilinschter Umgebung betreut zu werden und sterben zu kénnen (z. B. zu Hause,
Wohn- und Pflegeheim, Stationdres Hospiz, Krankenhaus, Palliativstation) wird nach Mog-
lichkeit angestrebt.

e Bei lebensbedrohlicher Grunderkrankung soll Palliativbetreuung méglichst friihzeitig (,time-
ly integration”'2) mit spezialisierten Fachkréften einbezogen werden. Kurative und palliative
MaBnahmen kdénnen ineinandergreifen.

2. Hui, D, et al. (2022, Ubersetzung durch GOG): Zeitnahe Hospiz- und Palliativversorgung ist eine Hospiz- und
Palliativversorgung, die auf die Bedurfnisse von Palliativpatientinnen/-patienten zugeschnitten ist und zum op-
timalen Zeitpunkt und in der optimalen Umgebung erbracht wird. Ihr liegt ein systematischer Prozess zugrunde,
um diese Patientinnen/Patienten mit hohem Bedarf an unterstltzender Pflege zu identifizieren und diese Per-
sonen auf der Grundlage standardisierter Uberweisungskriterien zeitnah zur spezialisierten Hospiz- und Pallia-
tivversorgung zu Uberweisen. Empirische Studien ergaben, dass Palliativpatientinnen/-patienten haufiger und
zeitnaher Uberwiesen werden kdnnen, wenn standardisierte Uberweisungskriterien verwendet werden.
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e Das Selbstbestimmungsrecht der Palliativpatientin / des Palliativpatienten hat Prioritat (z. B.
Patientenverfligung, Vorsorgevollmacht, VSD® bzw. weitere Vorsorge- und Informationsge-
sprache, Bevollmachtigung einer Vertrauensperson als Stellvertretung in Gesundheitsange-
legenheiten).

e Rehabilitation in der Palliative Care wirkt sich positiv auf Palliativpatientinnen und -patienten
sowie Gesundheitssysteme aus.

e Das Vorhandensein palliativer Notfallmedikamente ist in Settings der Grundversorgung und
der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung fir Palliativpatientinnen/-patienten, de-
ren An- und Zugehorige sowie flr das Betreuungspersonal relevant (um in akuten Situatio-
nen schnell und effektiv handeln zu kénnen, Symptomlast zu reduzieren und das Betreu-
ungspersonal zu entlasten).’

e Das vorausschauende Planen der Betreuung fiir die letzte Lebensphase (,advance care plan-
ning”) ist wesentlich.

e Folgende Aspekte entscheiden Uber Therapie und MaBnahmen:
e Lindernde und symptomatische BehandlungsmafBnahmen haben oberste Prioritat.
e Abwidgen von Nutzen und Belastung fiir die Lebensqualitat der Betroffenen.

o Vermeidung von Ubertherapie: Von Diagnostik/Untersuchungen ohne therapeutische
Konsequenz sowie von Therapien ohne Aussicht auf Lebensqualitatsverbesserung wird
Abstand genommen.

o Entscheidungen treffen Palliativpatient:in, An- und Zugehorige und Team gemeinsam
(,shared decision making”).

e Die Kontinuitat qualifizierter Betreuung zu gewahrleisten ist eine Maxime. Bei verdnderter
Bedarfslage kann aber in Abstimmung mit den Betroffenen die Hospiz- und Palliativbetreu-
ung unterbrochen oder beendet werden.

e Ein interprofessionell arbeitendes Team mit jeweils spezieller Qualifikation und Ausbildung
im Bereich Palliative Care (z. B. drztliches Personal, Pflegepersonal, Personal der Sozialen Ar-
beit, Fachsozialbetreuer:innen, Therapeutinnen/Therapeuten aus den Bereichen Didtologie,
Ergotherapie, Logopéadie, Physiotherapie, Psychotherapie sowie spirituelle Begleitung) be-
treut und versorgt die Palliativpatientinnen und Palliativpatienten sowie deren An- und Zu-
gehdrige. Ehrenamtliche Hospizbegleiter:innen werden in die Betreuung mit einbezogen.

e Hospizbegleiteriinnen spielen in der Hospiz- und Palliativbetreuung eine tragende Rolle und
begleiten als kontinuierliche Bezugspersonen in allen Versorgungsstrukturen.

e  Zur Aufgabe der Palliativfachkrafte in der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung ge-
hort auch die Weiterbildung der in der Grundversorgung tatigen Berufsgruppen in Palliative
Care.

e Die qualifizierte Betreuung unheilbar kranker Menschen erfordert ein enges Vernetzen der
Hospiz- und Palliativeinrichtungen mit anderen Gesundheits- und Sozialbereichen sowie
verschiedenen medizinischen Disziplinen.

3 Seit dem 1. Februar 2024 (Anderung der Rechtslage) besteht die Méglichkeit, patientenunabhangig suchtgift-
haltige Arzneimittel durch ein Depot in der Einrichtung zur Verfligung zu haben bzw. als MPT bei Hausbesuchen
mitzufihren. Die OPG verdéffentlichte auf der Grundlage eines Konsensusprozesses 2023 eine Liste mit palliati-
ven Notfallmedikamenten, seitens HOSPIZ OSTERREICH besteht seit 2024 eine Einreichplattform zur Refundie-
rung der Kosten benétigter palliativer Notfallmedikamente in den Einrichtungen.
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e Die Tatigkeit der Hospiz- und Palliativbetreuung endet nicht mit dem Tod der Palliativpatien-
tin / des Palliativpatienten, sondern inkludiert bei Bedarf Hilfestellungen fiir die An- und Zu-
gehdrigen und/oder deren Trauerbegleitung.

e Die Grundhaltung der Hospiz- und Palliativversorgung gesellschafts- und gesundheitspoli-
tisch zu integrieren ist ein zentrales Anliegen.

3.3 Grundlagen, Inhalte und Charakteristika

Im Jahr 2022 wurde das 2004 erarbeitete Konzept der modular abgestuften Hospiz- und Palliativ-
versorgung flr Erwachsene in das HosPalFG aufgenommen. Bereits 2010 wurde das Erwachsenen-
konzept im OSG verankert. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung breiter Anerkennung dieses
Versorgungsbereichs war die Aufnahme aller spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote in um-
fanglicher und gleichwertiger Form in den Osterreichischen Strukturplan Gesundheit (OSG) 2017
und 2023.

Zielgruppe spezialisierter Hospiz- und Palliativversorgung

Zur Zielgruppe der Hospiz- und Palliativversorgung gehdren sowohl Palliativpatientinnen und
-patienten als auch deren An- und Zugehdrige.

Definition von Palliativpatientinnen und -patienten

Palliativpatientinnen und -patienten sind unheilbar kranke sowie sterbende Menschen, die an ei-
ner nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht heilbaren, fort-
schreitenden und weit fortgeschrittenen onkologischen und nichtonkologischen Erkrankung mit
die Lebensqualitat beeintrachtigenden Symptomen und/oder psychosozialen Problemen leiden.
Die Verbesserung von Symptomatik und Lebensqualitdt sowie die psychosoziale Betreuung ste-
hen im Vordergrund der Versorgung.

Spezialisierte Hospiz- und Palliativangebote im Erwachsenenbereich

Die spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung erganzt mit ihren Leistungsangeboten die Ein-
richtungen und Dienstleister:iinnen im Gesundheits- und Sozialbereich.

Mobile Palliativteams unterstiitzen Mitarbeiter:innen der Gesundheits- und Sozialversorgung
auBerhalb des Krankenhauses mit fachlicher Expertise in der Betreuung von Palliativpatientinnen
und -patienten.

Hospizteams begleiten Palliativpatientinnen und -patienten sowie deren An- und Zugehdrige in
allen Versorgungskontexten.

Palliativkonsiliardienste unterstlitzen Mitarbeiter:innen der Abteilungen und Ambulanzen im
Krankenhaus mit fachlicher Expertise in der Betreuung von Palliativpatientinnen und -patienten.
Tageshospize betreuen Palliativpatientinnen und -patienten, die den GroBteil der Zeit in ihrer
gewohnten Umgebung verbringen koénnen, tagsiiber und entlasten damit das betreuende Um-
feld.
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Stationare Hospize versorgen rund um die Uhr Palliativpatientinnen und -patienten in beson-
ders komplexen Situationen, in denen die pflegerische und psychosoziale Betreuung im Vorder-
grund steht.

Palliativstationen Gibernehmen die Versorgung in besonders komplexen Situationen, die durch
andere Einrichtungen oder Dienste nicht bewaltigt werden kdnnen.
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Modular abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung — Erwachsene

Hospiz- und Palliativversorgung

spezialisierte Hospiz- und

Grundversorgung Palliativversorgung
begleitende/ betreu-
. . S - ende
Einrichtung/Dienstleister:innen unterstiitzende Ange-
Angebote bote
Palliativ -
Akut- P Palliativ-
; Krankenhauser konsiliar- ;
bereich dienste stationen
Langzeit- stationare Pflege und Betreuung Hospiz- Statio-
bereich (Wohn- und Pflegeheime, el nare
Betreuungseinrichtungen) Hospize
Mobile
Palliativ-
. . teams
o niedergelassener Bereich
EaerrT:elilclf\n- (Fach-)Arztinnen/-Arzte, Primarversorgungs- Tages-
Zuhause einheiten, mobile Betreuungs- und Pflege- hospize
dienste, Therapeutinnen/Therapeuten etc.

einfache Situationen
(80 bis 90 Prozent
der Sterbefalle)

komplexe Situationen,
schwierige Fragestellungen
(10 bis 20 Prozent
der Sterbefalle)

Angebote, die bereits bestehen, jedoch noch nicht im Rahmen der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung
definiert und in diese aufgenommen wurden:

° Kombinierte Teams: In der Praxis kommen auch kombinierte Teams zum Einsatz, die aus den beiden spezia-
lisierten Hospiz- und Palliativangeboten PKD und MPT gebildet werden. Kombinierte Teams agieren im und
auBerhalb des Krankenhauses entsprechend dem Tatigkeitsspektrum beider spezialisierter Hospiz- und Palli-
ativangebote. Kombinierte Teams werden in den Erlduterungen zum HosPalFG erwahnt.

e  Palliativambulanzen: Entsprechend der internationalen Entwicklung (allen voran in Deutschland und der
Schweiz; [AWMF 2021, Payne et al. 2022]) bestehen in Osterreich vereinzelt und in ausgewahlten Bundeslan-
dern (2024: drei) Palliativambulanzen. In Osterreich sind die bestehenden Palliativambulanzen an Palliativsta-
tionen angeschlossen und mit einer Fach- oder Spezialambulanz vergleichbar. Die Angebote und Leistungen
der Palliativambulanzen umfassen Aufklarungs-, Informations- und Beratungsgesprache sowie Interventio-
nen hinsichtlich der Symptomvielfalt im Symptom- und Medikamentenmanagement. Die ambulante Betreu-
ung wird im multiprofessionellen Team und im Nahtstellenmanagement durchgefiihrt (Anderwald, 2024).

Quellen: HOSPIZ OSTERREICH, OBIG 2004, adaptiert durch GOG 2025

Die adaquate Betreuung betroffener Palliativpatientinnen und Palliativpatienten entlastet den
Akutbereich — sowohl was Dauer als auch Haufigkeit von Akutaufenthalten betrifft.
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3.3.1 Planungsrichtwerte

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Planungsrichtwerte zum Bedarf an allen
sechs Angeboten der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung flir Erwachsene sowie iber
die vorgesehenen Einzugs- und Versorgungsgebiete. Gegebenenfalls sind auch empfohlene In-
halte wiedergegeben, die sich einerseits auf die Ergebnisse aus den Projektgruppen (siehe Prozess
zu den Projektgruppen) im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG (2022) und andererseits hinsicht-
lich der Palliativstationen auf die Empfehlung aus der Broschiire zur HOS/PAL-Versorgung Er-
wachsener (BMG 2014) beziehen. Relevante Inhalte zu Palliativstation und Palliativkonsiliardienst
wurden auch aus dem OSG i. d. g. F. entnommen.
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Planungsrichtwerte zum Bedarf an Angeboten der spezialisierten Hospiz- und
Palliativversorgung fiir Erwachsene

HOS/PAL-Angebot

Planungsrichtwerte

Einzugs-/
Versorgungsgebiet

Hospizteam (HOST)

1 Team in der Regel mit 10
bis 20 ehrenamtlichen Hos-
pizbegleiterinnen/-beglei-
tern und einer hauptamtli-
chen Koordinationsperson
mit 0,5 VZA fiir je 35.000 EW

35.000 Einwohner:innen
(abhédngig von den regiona-
len Gegebenheiten ist fiir ein
Team sowohl ein kleineres
als auch ein groBeres Versor-
gungsgebiet moglich)

Mobiles Palliativteam (MPT)

1 Team mit mind. 4,5 VZA
(Arztinnen/Arzte, DGKP, Per-
sonal der Sozialen Arbeit)
(empfohlen: 5,75 VZA™) je
140.000 EW exklusive Rufbe-
reitschaft

140.000 Einwohner:innen
(abhdngig von geografischen
Gegebenheiten ist flr ein
Team auch ein kleineres/gro-
Beres Versorgungsgebiet
moglich)™

Palliativkonsiliardienst
(PKD)

o 2 VZA (Arztinnen/Arzte,
DGKP, Personal der Sozi-
alen Arbeit) fir 150 bis
250 Betten in einem oder
mehreren Krankenhau-
sern

o 1 zusétzl. VZA je weitere
250 Betten

e (empfohlen:

e 25VZA™®

e bei Onkologieschwer-
punkt gemaB OSG: 1 VZA
zusatzlich)

PKD kdénnen auch kranken-
haus- und struktureniiber-
greifend (z. B. in einem regi-
onalen Krankenhausverbund)
tatig sein.

PKD gemaB OSG 2023

i. d. g. F. Teil jeder bettenfiih-
renden Palliativeinheit; in je-
dem Akutkrankenhaus ver-
fugbar (PKD krankenhaus-
Ubergreifend tétig)

zusatzlich 0,75 VZA fiir gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnostische Gesundheitsberufe (Physiothera-

peutinnen/-therapeuten, Ergotherapeutinnen/-therapeuten, Logopéadinnen/Logopéden, Didtologinnen/Diato-
logen) und psychologisches/psychotherapeutisches Personal; 0,5 VZA fiir Teamassistenz

Das Einzugsgebiet soll in Abh&dngigkeit von der Bevolkerungsdichte und den raumlichen Entfernungen eine

Erreichbarkeit in angemessener Zeit gewahrleisten, wobei Zeiten innerhalb von 30 bis 45 Minuten anzustreben

sind.

30

zusatzlich 0,5 VZA fiir psychologisches/psychotherapeutisches Personal
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Einzugs-/

HOS/PAL-Angebot Planungsrichtwerte Versorgungsgebiet
Tageshospiz (THOS) mind. 150.000 EW"’ mind. 150.000 Einwohner:in-
nen (auch bundeslan-
derlibergreifend)
Stationares Hospiz (SHOS) 25 bis 30 Betten je Mio. EW geografisch zusammengeho-
(empfohlen: 30 Betten je rige Regionen (auch bundes-
Mio. EW'8) landerlbergreifend)
Palliativstation (PAL) OsG: Erreichbarkeitsfrist: 60 Minu-
e Palliativstation im Rah- ten??

men einer Abteilung mit | (empfohlen: mind. 200.000
hohen Anteilen an Pallia- | Einwohner:iinnen)??
tivpatientinnen/-patien-
ten und Palliativinte-
resse; Einrichtung durch
Umwidmung von Akut-

betten

e 50 bis 80 Betten je Mio.
EWzo

e Mindestbettenanzahl:
8 Betten

(empfohlen: 50 Betten je

Mio. EW)?!

EW = Einwohner:innen
0OSG = Osterreichischer Strukturplan Gesundheit 2023 i. d. g. F.

VZA = Vollzeitaquivalent (auf Basis einer 40-Stunden-Woche). Flexible Beschiftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

7 Die Grundlage fur die Arbeiten zu § 7 HosPalFG (quantitativer Auf- und Ausbau) bildete eine idealtypische
Standortplanung als Vorschlag fiir insgesamt 27 SHOS in ganz Osterreich. Ausgangspunkt sind die in der OSG-
Verordnung publizierten Eignungsstandorte fir die ambulante Erwachsenen-Rehabilitation der Phase Il. Darauf
aufbauend erfolgte eine iterative Simulation der potenziellen THOS-Standorte, bis 90 Prozent der &sterreichi-
schen Wohnbevolkerung ein THOS in maximal 45 Minuten erreichen. Lediglich zwei der insgesamt 27 THOS-
Standorte haben einen kleineren natirlichen Einzugsbereich als die in den Qualitatskriterien des HosPalFG de-
finierten 150.000 Einwohner:innen.

18 parallele Umsetzung aller spezialisierten HOS/PAL-Angebote im Erwachsenenbereich
19 gemaB OSG 2023 i. d. g. F.: Tabelle Ausgewdihlte Versorgungsbereiche

20 gemaB OSG 2023 i. d. g. F.: Planungsrichtwertetabelle: Bettenmessziffer-Sollintervall (BMZvs[min, max]) = 0,05
bis 0,08 Betten pro 1.000 EW

21 gemaB Empfehlung in der HOS/PAL-Broschire 2014 (BMG 2014)

2 gemaB OSG 2023 i. d. g. F.: Planungsrichtwertetabelle: Erreichbarkeitsfrist in Minuten fiir die jeweils nachstge-
legene bettenfiihrende Einheit (Err.[Min.]) = 60; zu erflllen fir 90 % der Wohnbevolkerung jedes Bundeslandes
(unter Berlcksichtigung auch bundeslandertibergreifender Versorgungsbeziehungen)

23 gemaB Empfehlung in der HOS/PAL-Broschiire 2014 (BMG 2014)
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Quellen: OSG 2023 i. d. g. F., Broschiire Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene (BMG 2014);
Projektgruppen, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium (eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Er-/Be-
arbeitung und Darstellung: GOG 2025

3.4 Qualitatskriterien

Nachfolgend werden die grundsatzlichen und allgemeinen Zugangskriterien fiir die spezialisierte
Hospiz- und Palliativversorgung angefiihrt.

3.4.1 Zugangskriterien

Grundsatzliches

e Die spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung erganzt mit ihren Leistungsangeboten die
Einrichtungen und Dienstleister:iinnen im Gesundheits- und Sozialwesen.

e Grundsatzlich ist eine parallele Inanspruchnahme mehrerer spezialisierter Hospiz- und Palli-
ativangebote moglich und auch zielfiihrend (auch entsprechend der Konzeption der Ange-
bote).

e Alle spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote agieren hinsichtlich des Beginns und des
Endes der Betreuung/Begleitung autonom.

e Der/Die Palliativpatient:in ist bestmoglich tiber die unheilbare Erkrankung aufgeklart und
stimmt der spezialisierten Hospiz- und Palliativbetreuung zu.

e Die WHO definiert Palliative Care als Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualitat von Pallia-
tivpatientinnen/-patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche
mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugung
und Lindern von Leiden durch friihzeitige Erkennung, sorgféltige Einschatzung und Behand-
lung von Schmerzen sowie anderen Problemen kérperlicher, psychosozialer und spiritueller
Art (WHO 2002, Ubersetzung: Deutsche Gesellschaft fiir Palliativmedizin).

Allgemeine Zugangskriterien

e timely integration of palliative care”?*

e Palliativpatientinnen/-patienten sind unheilbar kranke sowie sterbende Menschen, die an
einer nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht heilba-
ren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen onkologischen und nichtonkologischen Er-
krankung mit die Lebensqualitat beeintrachtigenden Symptomen und/oder psychosozialen
Problemen leiden. Die Verbesserung von Symptomatik und Lebensqualitdt sowie die psy-
chosoziale Betreuung stehen im Vordergrund der Versorgung.

24 Hui, D, et al. (2022, Ubersetzung durch GOG): Zeitnahe Hospiz- und Palliativversorgung ist eine Hospiz- und
Palliativversorgung, die auf die Bedurfnisse von Palliativpatientinnen/-patienten zugeschnitten ist und zum op-
timalen Zeitpunkt und in der optimalen Umgebung erbracht wird. Ihr liegt ein systematischer Prozess zugrunde,
um diese Patientinnen/Patienten mit hohem Bedarf an unterstltzender Pflege zu identifizieren und diese Per-
sonen auf der Grundlage standardisierter Uberweisungskriterien zeitnah zur spezialisierten Hospiz- und Pallia-
tivversorgung zu Uberweisen. Empirische Studien ergaben, dass Palliativpatientinnen/-patienten haufiger und
zeitnaher Uberwiesen werden kdnnen, wenn standardisierte Uberweisungskriterien verwendet werden.
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Anhaltspunkt flr die Betreuung in der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung ist das
Vorliegen eines komplexen Symptomgeschehens und/oder psychosozialer/spiritueller Be-
dirfnisse, dessen Behandlung bzw. deren Befriedigung spezifische palliativmedizinische
und/oder palliativpflegerische Kenntnisse und Erfahrungen sowie ein interprofessionell ab-
gestimmtes Konzept voraussetzt.

Ein Symptomgeschehen ist in der Regel komplex, wenn mindestens eines der nachstehenden Kri-
terien erfillt ist:

ausgepragte Schmerzsymptomatik

ausgepragte Fatigue

ausgepragte neurologische/psychiatrische/psychische Symptomatik
ausgepragte respiratorische/kardiale Symptomatik

ausgepragte gastrointestinale Symptomatik

ausgepragte ulzerierende/exulzerierende Wunden oder Tumoren
ausgepragte urogenitale Symptomatik

ausgepragte soziale oder psychosoziale Indikation
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3.4.2 Qualifikationen

Mobile Palliativteams, Palliativkonsiliardienste, Tageshospize, Stationdre Hospize

Berufsgruppen

Qualifikationen

arztliches Personal, diplomierte
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger:innen, Personal der Sozialen
Arbeit?

e mehrjdhrige Berufserfahrung im Sozial- und Ge-
sundheitswesen sowie

e  Zusatzqualifikation in Palliative Care:

o Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang® (Level |,
168 UE Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS)
bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss oder

e fiir arztliches Personal die Spezialisierung in Pallia-
tivmedizin geméaB Verordnung liber Spezialisierun-
gen (SpezV) aufgrund der §§ 11a und 117c Abs. 2
Z 12 Arztegesetz 1998 i. d. g. F.

innerhalb von 3 Jahren ab Einstellung anzustreben

e UND MINDESTENS FUR 50 % der Mitarbeiter:innen
dieser Professionen im Team Fachspezifischer Ver-
tiefungslehrgang Palliativmedizin bzw. Palliativ-
pflege bzw. Palliative Care fiir medizinisch-thera-
peutisch-diagnostische Gesundheitsberufe bzw.
psychosozial-spirituelle Palliative CareP (Level II,
184 UE Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS)
bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss

Der Richtwert ist in 7 Jahren zu evaluieren.

Empfehlung: mind. 50 % DGKP mit:

e Spezialisierung Hospiz- und Palliativversorgung
(gemaB GuKG § 17; entspricht 60 ECTS gemal
GuKG-Novelle 2024 § 65b Abs. 1)¢ oder

e  Master Professional (MPr, insgesamt 120 ECTS,
Level | + Level Il + Level llI)

e bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss

innerhalb von 5 Jahren ab Einstellung anzustreben

Pflegefachassistentinnen/-fach-
assistenten (PFA) und Pflege-
assistentinnen/-assistenten (PA)
mit Zusatzqualifikation in Pallia-
tive Care:

e Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang (Level |,
168 UE Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS)®
bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss, innerhalb
von 3 Jahren ab Einstellung anzustreben
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Berufsgruppen

Qualifikationen

leitendes Personal
(Teamleitung):

Aus- und Weiterbildung fir Filhrungs- und Manage-
mentaufgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich
Empfohlen wird, dass mindestens ein:e Mitarbeiter:in
pro Team zusatzlich Gber einen Master Professional
(MPr, insgesamt 120 ECTS, Level | + Level Il + Level llI)
verfligt bzw. einen vergleichbaren Bildungsabschluss
haben soll.

weitere in der spezialisierten
Hospiz- und Palliativversorgung
tatige Berufsgruppen wie z. B.
Physiotherapeutinnen/-thera-
peuten und weitere Angehorige
der gehobenen medizinisch-
therapeutisch-diagnostischen
Gesundheitsberufe (MTDG),
Fachsozialbetreuer:innen mit
dem Schwerpunkt Altenarbeit
(FSB-A), psychologisches/psy-
chotherapeutisches Personal®
sowie Personen in der spirituel-
len Begleitung

Empfehlung:

Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang (Level |, 168
UE Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS) bzw. ver-
gleichbarer Bildungsabschluss

fur Beschaftigte dieser Berufsgruppen in der Patienten-
behandlung im Ausmal von > 20 Wochenstunden in-
nerhalb von 3 Jahren ab Einstellung anzustreben

Hospizteams

Berufsgruppe /
ehrenamtlich Tatige

Qualifikationen

hauptamtlich tatige Hospiz-
koordinatorinnen/-koordinato-
ren

e abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung
oder mehrjahrige Erfahrung im Ehrenamt vorrangig
im Sozial- oder Gesundheitsbereich mit Fihrungs-
und Sozialkompetenz und

Zusatzqualifikation in Palliative Care:

e Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang (Level |,

168 UE Theorie und 40 Stunden Praktikum,

30 ECTS) bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss
innerhalb von 2 Jahren ab Einstellung abgeschlossen,
bzw. die betreffende Person ist in Ausbildung, ggf. mit
Weiterbildung in Management- und Fihrungsaufgaben

ehrenamtlich tatige
Hospizbegleiter:innen

e abgeschlossener Lehrgang zur Befdhigung ehren-
amtlich tatiger Hospizbegleiter:innen (mind. 80 UE
Theorie) entsprechend den Standards von HOSPIZ
OSTERREICH sowie

e absolviertes Praktikum Gber mind. 40 Stunden im
Hospiz- und Palliativbereich

e bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss
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UE = Unterrichtseinheit(en), ECTS-(,European Credit Transfer System”-)Punkte = 25 Echtstunden an tatsachlichem
Arbeitsaufwand fir Studierende

Sind mehrere spezialisierte Angebote in einer Einrichtung organisatorisch zusammengefasst, ist darauf zu achten,
dass die Anzahl der Mitarbeiter:innen den hier definierten GréBen der einzelnen Module entspricht, damit die je-
weiligen Aufgaben ausreichend wahrgenommen werden kénnen.

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung: ausschlieBlich Sozialarbeiter:iinnen, Sozialpadagoginnen/-pa-
dagogen gemdB § 1, § 2 Abs. 1 Abs. 2 Z. 1, 3, 4, Abs. 3 SozBezG 2024

Level 1 — Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang — des Masterstudiengangs Palliative Care entspricht dem
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz gemaB § 64 (Weiterbildung) und berechtigt diplomierte Gesundheits-
und Krankenpflegepersonen zum Fiihren der Zusatzbezeichnung Palliativpfleger:in.

Mit dem Abschluss zur Akademischen Expertin in Palliative Care / zum Akademischen Experten in Palliative Care
erwerben diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen theoretisch gleichzeitig (siehe nachster Satz)
die Spezialisierung (zuvor Sonderausbildung) entsprechend GuKG § 17 Hospiz- und Palliativversorgung (ent-
spricht 60 ECTS gemaB GuKG-Novelle 2024 § 65b Abs. 1). Derzeit liegt noch keine Durchfithrungsverordnung
vor; daher kénnen diese Abschliisse vom Masterstudiengang Palliative Care (noch) nicht verliehen werden.

Der fachspezifische Vertiefungslehrgang Palliativmedizin bzw. Palliativpflege bzw. Palliative Care fir medizi-
nisch-therapeutisch-diagnostische Gesundheitsberufe bzw. psychosozial-spirituelle Palliative Care (Level II, 184
UE, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS) kann auch OHNE vorherigen Abschluss des Interprofessionellen Palliativ-
Basislehrgangs (Level |, 168 UE Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS) absolviert werden.

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellungen: ausschlieBlich klinische Psychologinnen/Psychologen, Psy-
chotherapeutinnen/-therapeuten

Der Masterstudiengang Palliative Care ist modular aufbauend konzipiert, fir den Abschluss Master Professional
(MPr) missen alle Levels (I, Il und Ill) absolviert werden.

Die Lehrgange in Level | und Level Il kénnen auch einzeln absolviert werden; fir jedes Level wird ein Zeugnis, fir
den Abschluss von Level | & Level Il ein Zertifikat ausgestellt.

Level | des dreistufigen Masterstudiengangs wird entweder als Interprofessioneller Basislehrgang Palliative Care in
Kooperation mit der Paracelsus Universitét Salzburg oder von einer anderen Einrichtung in Osterreich mit in Um-
fang und Lernzielen gleichzuhaltendem Bildungsangebot angeboten. Prinzipiell kénnen auch die Bildungsinhalte
des Experten- und Masterlehrgangs von anderen Einrichtungen, nach Erfiillung der entsprechenden Kriterien und
behérdlichen Voraussetzungen, durchgefihrt werden.?®

Aufgrund der Novelle 2021 des Universitats- und Privathochschulgesetzes (UG, PrivHG, 2002) kdnnen Personen zu
einem Masterlehrgang (seit Wintersemester 2023/24) nur mit einem abgeschlossenen Medizinstudium, Diplom-
studium oder Bachelorstudiengang zugelassen werden. Die Durchfiihrung des Masterstudiengangs zur Weiterbil-
dung (Abschluss Master Professional) ist mit der Bekanntgabe an das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft
und Forschung (BMWF, Juni 2025) ab dem Wintersemester 2026/27 mdglich.

Quellen: BMG 2014, BMSGPK 2021, HOSPIZ OSTERREICH, Osterreichische Palliativgesellschaft, Paracelsus Medizi-
nische Privatuniversitdt — Masterstudiengang Palliative Care; Projektgruppen, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium
(eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Erhebung, Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025

% Dieser Inhalt wurde — erganzend zu den beschlossenen Qualitatskriterien — im Zuge der Erstellung der vorlie-
genden Broschiire aufgenommen.
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3.4.3 Hospizteam (HOST)

Definition

Zielgruppe

Auftrag und Ziel

© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025

Hospizteams sind Versorgungsangebote, in deren Rahmen erwachsene
Palliativpatientinnen/-patienten und deren An- und Zugehdrige von
qualifizierten ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen/-begleitern in allen
Versorgungskontexten individuell begleitet werden — mit dem Ziel der
Verbesserung der Lebensqualitat und der Sicherung der kontinuierli-
chen Betreuung. Die Koordination im Hospizteam erfolgt Giber haupt-
amtlich tatige Fachkrafte.

Hospizteams bieten den Palliativpatientinnen und -patienten und de-
ren An- und Zugehdrigen mitmenschliche Begleitung in der Zeit der
Krankheit, des Schmerzes, des Abschieds und der Trauer.

e potenzielle Palliativpatientinnen/-patienten
e An- und Zugehdrige, unabhangig vom Alter (die Zielgruppe der

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist in die Angebote
eines Hospizteams miteinzubeziehen)

e Trauernde

Hospizteams leisten einen Beitrag zur bestmoglichen Lebensqualitat
der Palliativpatientinnen/-patienten und unterstiitzen die kontinuierli-
che Betreuung sowie die Ubergiange zwischen verschiedenen Versor-
gungsangeboten. Dabei bieten sie den Palliativpatientinnen/-patienten
und deren An- und Zugehdrigen mitmenschliche Begleitung in der Zeit
der Krankheit, des Schmerzes, des Abschieds und der Trauer. Hospiz-
teams tragen wesentlich zur psychosozialen und emotionalen Entlas-
tung von Palliativpatientinnen/-patienten, deren An- und Zugehdrigen
und den sie betreuenden Berufsgruppen bei. Eine weitere, eigenstan-
dige Aufgabe der Hospizteams ist die Begleitung Trauernder.
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spezifische Hospizteams stellen ein niederschwelliges Angebot — auch im Sinne von
Zugangskriterien Jtimely integration of palliative care”?® — dar und richten sich an (poten-
zielle) Palliativpatientinnen/-patienten, deren An- und Zugehdrige so-
wie Trauernde in allen Betreuungskontexten (mobil, teilstationar, stati-
onar) mit
e dem Wunsch nach qualifizierter ehrenamtlicher Hospiz- und/oder
Trauerbegleitung sowie
e sozialen und/oder psychosozialen und/oder spirituellen Belastun-
gen, Sinnkrisen, existenzieller Not.
Wenn ein:e Palliativpatientin bereits in/von einem mobilen bzw.
(teil)stationdren spezialisierten Hospiz- und Palliativangebot betreut
wird, kénnen die Zugangskriterien jedenfalls als erfiillt angesehen wer-

den.
Personalausstattung
Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**
hauptamtliche Koordination 0,5 VZA fiir .
TeamgroBe: in der Regel 10-20 Hospizbegleiteriinnen 35.000 EWA
ehrenamtliche Hospizbegleiter:innen nach Bedarf —
weitere Ehrenamtliche h Bedarf .
(z. B. in der Administration) nach Bedar

abhangig von den regionalen Gegebenheiten ist fiir ein Team sowohl ein kleineres als auch ein gréBeres Ver-
sorgungsgebiet mdglich.

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen. Im HOST
entspricht die empfohlene Personalausstattung jener, die beschlossen wurde.

VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

2 Hui, D, et al. (2022, Ubersetzung durch GOG): Zeitnahe Hospiz- und Palliativversorgung ist eine Hospiz- und
Palliativversorgung, die auf die Bedurfnisse von Palliativpatientinnen/-patienten zugeschnitten ist und zum op-
timalen Zeitpunkt und in der optimalen Umgebung erbracht wird. Ihr liegt ein systematischer Prozess zugrunde,
um diese Patientinnen/Patienten mit hohem Bedarf an unterstltzender Pflege zu identifizieren und diese Per-
sonen auf der Grundlage standardisierter Uberweisungskriterien zeitnah zur spezialisierten Hospiz- und Pallia-
tivversorgung zu Uberweisen. Empirische Studien ergaben, dass Palliativpatientinnen/-patienten haufiger und
zeitnaher Uberwiesen werden kdnnen, wenn standardisierte Uberweisungskriterien verwendet werden.
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Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e Infrastruktur fir Koordination

e Raumlichkeiten (mit nach Mdglichkeit barrierefreiem Zugang) fiir Einzelgesprache und
Gruppennutzungen

Technische Ausstattung

e Gewahrleisten von Mobilitdt und Kommunikation fiir die Koordination

e ggf. Aufwandsentschadigung fir Mobilitdat und Kommunikation fir die Hospizbegleiter:in-
nen (inkl. Haftpflichtversicherung)

e ggf. geeignete Schutzausriistung gemaB Hygienestandard im Bedarfsfall
e Biiro-, IT-Ausstattung fiir Koordination
e l|dentifikationsnachweis fiir Hospizbegleiter:iinnen

Leistungsangebote

Hospizbegleitung

e Begleiten, Unterstiitzen und Entlasten (insbesondere psychosozial) von (potenziellen) Pallia-
tivpatientinnen/-patienten (in Prasenz, telefonisch, online)

e Begleiten, Unterstiitzen und Entlasten (zeitlich, psychosozial) An- und Zugehoriger (in Pra-
senz, telefonisch, online)

e Da-Sein — achtsame Prasenz bei (potenziellen) Palliativpatientinnen/-patienten, Gesprache,
gemeinsame Aktivitdten (z. B. Spazierengehen, Vorlesen, Spielen)

e Trauerbegleitung (Einzel- und Gruppenbegleitung)

Koordination

e Erheben der Situation und Flhren des Erstgesprachs

e Information/Beratung Gber mogliche weitere und erganzende Versorgungsangebote (auch
im Fall der Nichtbegleitung)

e Beratung von (potenziellen) Palliativpatientinnen/-patienten, deren An- und Zugehdriger so-
wie Trauernder in der individuellen Situation (in Prasenz, telefonisch, online)
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individuelles Vermitteln der Hospizbegleiteriinnen und laufende Einsatzverantwortung
(vgl. HOSPIZ OSTERREICH: Standards fiir ehrenamtlich titige Hospizbegleiter:innen?’)

Beratung der Systempartner des Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereichs (in Présenz, te-
lefonisch, online)

Beratung zu den Themen Sterben, Tod, Trauer

Information iber Vorsorgeinstrumente (z. B. Patientenverfiigung, Vorsorgevollmacht, VSD -
Vorsorgedialog ®), Familienhospizkarenz und Ahnliches

Information iber andere Einrichtungen/Dienste des Gesundheits- und Sozialbereichs und
Vermitteln dorthin

Offentlichkeits- und Bildungsarbeit zu den Themen Krankheit, Tod, Trauer

Gewinnung von Hospizbegleiterinnen/-begleitern

Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Intervision, Mitarbeiterfortbildung)
vorzugsweise digitale Dokumentation

regelmaBige Vernetzung innerhalb der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung
regelméaBige regionale Vernetzung mit Systempartnern

GroBBe/Kapazitat

Ein Team wird in der Regel aus 10 bis 20 ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen/-begleitern
und einem/einer hauptamtlichen Koordinator:in gebildet.

Planungsrichtwert

1 Team mit 0,5 VZA hauptamtlicher Koordination fiir je 35.000 Einwohner:innen

Einzugs-/Versorgungsgebiet

35.000 Einwohner:innen (abhéngig von den regionalen Gegebenheiten ist flr ein Team sowohl
ein kleineres als auch ein gréBeres Versorgungsgebiet mdglich)

Quellen: BMG 2014, BMSGPK 2021, GKV-Spitzenverband 2016, Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium
(eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025
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https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Standard-f%C3%BCr-ehrenamtlich-
1%C3%A4tige-Hospizbegleiterinnen-6_08-offiziell-neu_logo_neu_80Std.pdf [Zugriff am 31.10.2024]

© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025


https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Standard-f%C3%BCr-ehrenamtlich-t%C3%A4tige-Hospizbegleiterinnen-6_08-offiziell-neu_logo_neu_80Std.pdf
https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Standard-f%C3%BCr-ehrenamtlich-t%C3%A4tige-Hospizbegleiterinnen-6_08-offiziell-neu_logo_neu_80Std.pdf

3.4.4 Mobiles Palliativteam (MPT)

Definition

Zielgruppe

Mobile Palliativteams sind mobile Unterstliitzungsangebote vorwie-
gend fir die Betreuenden erwachsener Palliativpatientinnen/-patien-
ten, welche ihnen in allen Versorgungskontexten mit fachlicher Exper-
tise in der Palliativversorgung zur Verfligung stehen.

Das multiprofessionell zusammengesetzte Team unterstitzt mit fachli-
cher Expertise in der Palliativversorgung (Schmerztherapie, Symptom-
kontrolle, Palliativpflege und psychosoziale Begleitung) und erganzt
die bereits bestehende Grundversorgung durch Anleitung und Bera-
tung in allen Versorgungskontexten. Das Angebot wendet sich in erster
Linie an die Betreuenden von Palliativpatientinnen/-patienten, unter-
stutzt aber auch die Palliativpatientinnen/-patienten selbst. Die unter-
stUtzten Betreuenden kénnen An- und Zugehorige, aber auch Mitar-
beiter:innen der Gesundheits- und Sozialversorgung (Hausarztinnen/-
arzte, Pflege- und Betreuungspersonen) auBerhalb, aber auf Anfrage
auch innerhalb des Krankenhauses sein.

Das Ziel Mobiler Palliativteams ist es, den Verbleib der Palliativpatien-
tinnen/-patienten in der vertrauten Umgebung (zu Hause, im Stationa-
ren Hospiz oder auch in [teil]stationdren Betreuungs- und Pflegeein-
richtungen) zu ermoglichen, Krankenhausaufenthalte so weit wie még-
lich zu reduzieren, bei Ubergdngen zwischen Krankenhaus und hausli-
cher Betreuung oder Betreuung in (teil)stationdren Einrichtungen zu
helfen und die Lebensqualitat zu erhalten.

e Primdrbetreuer:innen: professionelle Betreuer:innen und betreu-

ende Dienste vor Ort (zu Hause, im Pflegeheim), das sind insbe-
sondere Hausarztinnen/-arzte, Pflegepersonen in Hauskranken-
pflege, Pflege- und Betreuungspersonen, mobile Betreuungs- und
Pflegedienste

e Palliativpatientinnen/-patienten und ihre An- und Zugehorigen
o Palliativpatientinnen/-patienten, die auf eine krankheitsspezifische

Therapie verzichten
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Der Auftrag Mobiler Palliativteams ist, vor Ort spezielle Palliative-Care-
Expertise zur Verfligung zu stellen und Entscheidungsprozesse zu un-
terstlitzen. In Absprache mit den Betreuenden kann das Team gegebe-
nenfalls auch medizinische, pflegerische, therapeutische und/oder psy-
chosoziale MaBnahmen bei Palliativpatientinnen/-patienten durchfiih-
ren.

Auftrag und Ziel

Anfrage beim MPT durch die Priméarbetreuende vor Ort oder

spezifische .
Zugangskriterien
Zugehdrige

durch Palliativpatientinnen/Palliativpatienten bzw. deren An- und

o Palliativpatientinnen/Palliativpatienten, die méglichst in ihrem Zu-

hause leben moéchten

o Palliativpatientinnen/Palliativpatienten, die zu Hause sterben

mochten

Personalausstattung

Berufsgruppen

beschlossen*

empfohlen**

Arztinnen/Arzte

Arztinnen/Arzte fir Allgemeinmedizin und/oder
Facharztinnen/-arzte vorzugsweise mit Spezialisie-
rung in Palliativmedizin

dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger:innen vor-
zugsweise mit Spezialisierung in Hospiz- und Pallia-
tivversorgung gemaB § 17 GuKG

Personal der Sozialen Arbeit
Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/-padago-
gen (88 1 und 2 SozBezG)

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:

Sozialarbeiter:iinnen, Sozialpadagoginnen/-padago-
gengemalB § 1,82 Abs. 1 Abs. 2Z. 1, 3, 4, Abs. 3
SozBezG 2024

4,5 VZA (exkl.
Rufbereitschaft);
die Berufsgrup-

pen Arztin-

nen/Arzte,
DGKP, Personal
der Sozialen Ar-

beit sollen im
Team vertreten
sein, die Zusam-
mensetzung ist

frei wahlbar.

Rufbereitschaft (telefonische Erreichbarkeit) eines
Teammitglieds (DGKP und/oder Arztin/Arzt) fir Palli-
ativpatientinnen/-patienten, deren An- und Zuge-
horige und betreuendes Personal

16 Stunden /
7 Tage

24 Stunden /
7 Tage und
ggf. Ausfahrt
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Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**

medizinisch-therapeutisch-diagnostische Gesund-

heitsberufe

e Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergothera-
peutinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Logo-
paden, Diatologinnen/Didtologen

psychologisches/psychotherapeutisches Personal

o _ verfugbar 0,75 VZA

e (klinische) Psychologinnen/Psychologen, Psy-

chotherapeutinnen/-therapeuten, Gesundheits-

psychologinnen/-psychologen
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
e klinische Psychologinnen/Psychologen, Psycho-

therapeutinnen/-therapeuten
Teamassistenz (inkl. Administration) verfiigbar zus'atzlic"h:

0,5 VZA

spirituelle Begleitung verfligbar —

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen.

VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e Arbeitsraum mit Arbeitspldtzen fir diensthabendes Personal
e ggf. Blrordumlichkeiten fiir Administration

e Raumlichkeiten, multifunktionell nutzbar fiir Teambesprechungen / ambulante Kontakte und
dem Team zugeordnet

e Depot fir Heilbehelfe, Medikamente (inkl. Aufbewahrung von Suchtmitteln gemaB Sucht-
mittelgesetz)
Technische Ausstattung

e Gewadhrleisten von Mobilitdt und Kommunikation/IT-Ausstattung
e Schmerzpumpe(n)
e Sicherstellung einer palliativen Notfallausstattung
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Medikamentenvorrat zur Symptomkontrolle (inkl. Opioiden)
medizinische und pflegerische Grundausstattung
ggf. mobiles Ultraschallgerat

Eine digitale interprofessionelle Dokumentation und der Zugang zu ELGA und e-Medikation
sind anzustreben.

Anmerkung: Die digitale interprofessionelle Dokumentation ist um alle anderen Gesund-
heitsdiensteanbieter:innen zu erweitern.

Leistungsangebot

Erstkontakt und ggf. Beginn der (Mit-)Betreuung

Erheben der Patientensituation

im Fall der Betreuung: Gesprach mit Palliativpatient:in und dessen/deren An- und Zugehori-
gen

im Fall der Nichtbetreuung: Information/Beratung iber mégliche Versorgungsangebote

Medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Leistungen

44

Symptom-Assessment

Erstellen des interprofessionellen Konzepts zur Betreuung von Palliativpatientinnen/-patien-
ten in Zusammenarbeit mit der Primarversorgung (ggf. Konsilium vor Ort)

Beratung, Unterstlitzung und Durchfiihrung vorausschauender Planung (,advance care plan-
ning”)

Beraten und Anleiten bei medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und/oder psychoso-
zialen Interventionen im palliativen Kontext und ggf. auch deren Durchfiihrung — wenn
mdglich, in Abstimmung mit den Primarbetreuenden oder den wohnortnahen Betreuungs-
institutionen

16 Stunden / 7 Tage telefonische Erreichbarkeit (Rufbereitschaft) eines Teammitglieds (DGKP
und/oder Arztin/Arzt) fir Palliativpatientinnen/-patienten, deren An- und Zugehdrige und
betreuendes Personal sind anzustreben.

Schmerzmanagement und Symptomkontrolle

funktionserhaltende und funktionsverbessernde therapeutische Manahmen entsprechend
der Patientensituation

Beraten, Anleiten und ggf. Hilfestellung bei Schmerztherapie, Symptomkontrolle und -linde-
rung, ganzheitlicher Pflege und psychosozialen Belastungssituationen

in Absprache mit den Priméarbetreuenden Durchflihrung medizinischer, pflegerischer, thera-
peutischer und/oder psychosozialer MaBnahmen

Hilfestellung in komplexen Betreuungssituationen und Unterstlitzung in der Entscheidungs-
findung bei ethischen Fragestellungen

interprofessionelle Krisenintervention

ggf. Telekonsil
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Beratung, Unterstiitzung, Organisation in Bezug auf (weitere) Betreuung

e Beratung hinsichtlich palliativer Weiterbetreuung von Palliativpatientinnen/-patienten im
Anschluss an einen stationdren Aufenthalt

e Beratung und Unterstlitzung in sozialrechtlichen Fragen (Pflegegeld, Familienhospizkarenz,
Pflegekarenz, Erwachsenenschutz)

e telefonische Beratung/Unterstltzung fir nichtbetreute Palliativpatientinnen/-patienten, de-
ren An- und Zugehdrige

e Unterstlitzung und Organisation an den Nahtstellen zwischen stationarer und mobiler Be-
treuung (Briickenfunktion)

e Indikationsstellung fiir die Anmeldung in Palliativstation, Stationdrem Hospiz, Tageshospiz
und das Vermitteln dorthin

e Zusammenarbeit mit und Vermitteln von Hospizteams (hauptamtliche Koordination / ehren-
amtliche Hospizbegleitung)

Beratung und Begleitung An- und Zugehoriger

e An-und Zugehdrigenarbeit (z. B. Entlastungsgesprache, ,end-of-life discussions”, soziale
Absicherung, Krankheitsbewaltigung)

e Beraten und Anleiten An- und Zugehdriger z. B. in Schmerztherapie, Symptomkontrolle so-
wie in pflegerischen, psychosozialen, existenzsichernden und sozialrechtlichen Fragestellun-
gen (Pflegegeld, Familienhospizkarenz, Pflegekarenz)

Spirituelle Begleitung und Trauerbegleitung

e spirituelle Begleitung
e Begleiten in der Lebensend- und Sterbephase

e Trauergesprach und Vermittlung von Trauerbegleitung, ggf. Verabschiedung von Verstorbe-
nen

Indirekt patientenbezogene Leistungen

e regelmaBige Vernetzung innerhalb der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung

e regelmaBige regionale Vernetzung mit Systempartnern

e Anleiten und Schulen von Praktikantinnen/Praktikanten

e Zusammenarbeit mit Studierenden

e Erbringen externer Bildungstatigkeit

e Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Intervision, Mitarbeiterfortbildung)
e interprofessionelle digitale Dokumentation

o Offentlichkeitsarbeit
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GroBBe/Kapazitat

1 Team mit mind. 4,5 VZA (empfohlen: 5,75 VZA) exklusive Rufbereitschaft

Planungsrichtwert

1 Team mit mind. 4,5 VZA (empfohlen: 5,75 VZA) je 140.000 Einwohner:innen exklusive Rufbe-
reitschaft

Einzugs-/Versorgungsgebiet

Abhangig von geografischen Gegebenheiten ist fiir ein Team auch ein kleineres/gréBeres Ver-
sorgungsgebiet mdglich. Das Einzugsgebiet soll in Abhangigkeit von der Bevdlkerungsdichte
und den rdumlichen Entfernungen eine Erreichbarkeit in angemessener Zeit gewahrleisten, wo-
bei Zeiten innerhalb von 30 bis 45 Minuten anzustreben sind.

Quellen: BMG 2014, Gemeinsamer Bundesausschuss 2021, BMSGPK 2021, Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Be-
schlussgremium (eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025
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3.4.5 Palliativkonsiliardienst (PKD)

Definition

Zielgruppe

Auftrag und Ziel

Palliativkonsiliardienste sind Unterstiitzungsangebote vorwiegend fiir
das betreuende arztliche und pflegerische Personal in Krankenanstal-
ten, die diesem mit fachlicher Expertise in der Palliativversorgung zur
Verfiigung stehen. Der Dienst ist als eigenstandiges Angebot entwe-
der einer Palliativstation zugeordnet oder bildet eine eigene Organi-
sationseinheit, die auch krankenhausiibergreifend tétig sein kann. In
der Praxis kommen auch kombinierte Teams zum Einsatz, die aus den
beiden spezialisierten Angeboten Palliativkonsiliardienst und Mobiles
Palliativteam gebildet werden. Kombinierte Teams agieren im und au-
Berhalb des Krankenhauses entsprechend dem Tatigkeitsspektrum
beider spezialisierter Hospiz- und Palliativangebote.

e betreuendes Personal fiir Palliativpatientinnen/-patienten aller
Stationen und Ambulanzen

o Palliativpatientinnen/-patienten mit komplexer Symptomatik
und/oder dem Erfordernis einer speziellen palliativmedizinischen
bzw. -pflegerischen Expertise und Patientinnen/Patienten, die auf
eine krankheitsspezifische Therapie verzichten, sowie ihre An-
und Zugehdrigen

Der Auftrag des Palliativkonsiliardienstes ist, durch multiprofessionelle
Teams spezielle palliativmedizinische, -pflegerische, psychosoziale
und kommunikative Expertise und Kompetenzen den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Abteilungen und Ambulanzen der Kran-
kenhauser zur Verfliigung zu stellen und Entscheidungsprozesse vor
Ort zu unterstutzen. Erst in zweiter Linie wendet sich der Palliativkon-
siliardienst an die Palliativpatientinnen/-patienten und ihre An- und
Zugehorigen. In Abstimmung mit den Primarbetreuenden kann der
Palliativkonsiliardienst medizinische, pflegerische, therapeutische
und/oder soziale MaBnahmen bei der Palliativpatientin / dem Pallia-
tivpatienten durchfihren.

Je nach ortlicher und geografischer Gegebenheit kann der Palliativ-
konsiliardienst auch in mehreren Krankenhdusern beratend tatig sein.

© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025

47



spezifische
Zugangskriterien

Anforderung durch medizinische/pflegerische Primarbetreuende in
der Krankenanstalt (auch tGiber Tumorboard, Ethikkonsil etc.); ggf. auf

Wunsch der Palliativpatientin / des Palliativpatienten bzw. ihrer/seiner

An- und Zugehdrigen

Personalausstattung

Berufsgruppen

beschlossen*

empfohlen**

Arztinnen/Arzte

e Arztinnen/Arzte fiir Allgemeinmedizin und/oder
Facharztinnen/-arzte vorzugsweise mit Speziali-
sierung in Palliativmedizin

diplomierte Gesundheits -und Kranken

pfleger:innen

e dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger:innen vor-
zugsweise mit Spezialisierung in Hospiz- und Pal-
liativversorgung gemaB § 17 GuKG

2*VZA fur
150 bis 250
Betten, 1 zu-
satzliches VZA
je weitere 250

2 VZA fiir 150

bis 250 Betten,

1 zusatzliches

VZA je weitere

250 Betten; im
Fall eines Onko-

Personal der Sozialen Arbeit Betten logieschwer-
e Sozialarbeiter:innen, Sozialpadagoginnen/-pad- (= 0,004 VZA punkts gemaB
agogen (§§ 1 und 2 SozBezG) pro Bett) OSGi.d.g.F:
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung: 1 VZA zusatzlich
e Sozialarbeiter:innen, Sozialpadagoginnen/-pad-
agogengemaB § 1,82 Abs. 1, Abs. 2Z 1,3 und 4,
§ 2 Abs. 3 SozBezG 2024
psychologisches/psychotherapeutisches
Personal
e klinische Psychologinnen/Psychologen, Psycho-
therapeutinnen/-therapeuten, Gesundheitspsy- . 0,5 VZA fiir 150
chologinnen/-psychologen verfugbar bis 250 Betten
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
e klinische Psychologinnen/Psychologen, Psycho-
therapeutinnen/-therapeuten
gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnostische
Gesundheitsberufe:
e Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergothera- verfligbar —
peutinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Logo-
paden, Diatologinnen/Didtologen
Teamassistenz (inkl. Administration) verfligbar —
spirituelle Begleitung verfligbar —

*Jede Berufsgruppe soll im Team vertreten sein, die Zusammensetzung ist frei wahlbar.
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VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen.

Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e Raumlichkeiten, multifunktionell nutzbar fiir Teambesprechungen / ambulante Kontakte und
dem Team zugeordnet

e Arbeitsraum mit Arbeitsplatzen fir diensthabendes Personal (gemeinsam nutzbare Raume
fir Gesundheits- und Administrationspersonal)

e Birordumlichkeiten flr Administration (gemeinsam nutzbare Rdume fiir Gesundheitsperso-
nal und Administration)

Technische Ausstattung

e  Gewahrleisten von Mobilitdt und Kommunikation/IT-Ausstattung

e Schmerzpumpe(n)

o digitale interprofessionelle Dokumentation und Integration der Palliativbefundung in den
Entlassungsbrief sowie Zugang zu ELGA

Leistungsangebot

Erstkontakt und ggf. Beginn der (Mit-)Betreuung

e Erheben der Patientensituation
e Anamnese mit dem oder der Primarbetreuer:in
e  Gesprach mit Palliativpatient:in und dessen/deren An- und Zugehérigen

Medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Leistungen

e Symptom-Assessment
e Erstellen einer Behandlungs- und Betreuungsempfehlung mit dem behandelnden Personal

e Empfehlungen fiir funktionserhaltende und -verbessernde therapeutische MaBnahmen ent-
sprechend der Patientensituation
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e Beraten, Anleiten und ggf. Hilfestellung bei Schmerztherapie, Symptomkontrolle und -linde-
rung, ganzheitlicher Pflege und psychosozialen Belastungssituationen

e Hilfestellung in komplexen Betreuungssituationen und Unterstlitzung in der Entscheidungs-
findung bei ethischen Fragestellungen

e Hilfestellung fiir das Behandlungsteam bei der psychosozialen Betreuung der Palliativpati-
entinnen/-patienten und deren An- und Zugehdriger (ggf. ab Diagnosestellung)

e Im Auftrag der Primdrbetreuenden Durchfiihrung medizinischer, pflegerischer, therapeuti-
scher und/oder psychosozialer PalliativmaBnahmen

e Indikationsstellung fiir die Anmeldung bei MPT, Palliativstation, Stationarem Hospiz, Tages-
hospiz und das Vermitteln dorthin

Beratung, Unterstiitzung, Organisation in Bezug auf (weitere) Betreuung

e Beratung in Hinblick auf die palliative Weiterbetreuung von Palliativpatientinnen/-patienten
im Anschluss an deren Krankenhausaufenthalt

e Beratung und Unterstlitzung in sozialrechtlichen Fragen (Pflegegeld, Familienhospizkarenz,
Pflegekarenz, Erwachsenenschutz)

e Zusammenarbeit mit und Vermitteln von Mobilen Palliativteams und Hospizteams (haupt-
amtliche Koordination / ehrenamtliche Hospizbegleitung)

e telefonische Beratung und Information der Primarbetreuenden im Zustandigkeitsbereich
(Krankenanstalt[en]) des PKD

e Unterstiitzung und Organisation an den Nahtstellen zwischen stationdrer und mobiler Be-
treuung (Briickenfunktion)

Beratung und Begleitung An- und Zugehoriger

e Miteinbeziehen und Mitbetreuen der An- und Zugehorigen (Entlastungsgesprache, ,end-of-
life discussions”, soziale Absicherung, Krankheitsbewaltigung)

e Beraten, Anleiten und Einschulen pflegender An- und Zugehériger

Spirituelle Begleitung und Trauerbegleitung

e spirituelle Begleitung

Indirekt patientenbezogene Leistungen

e regelmaBige Vernetzung innerhalb der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung
e regelmaBige regionale Vernetzung mit Systempartnern

e Anleiten und Schulen von Praktikantinnen/Praktikanten

e Zusammenarbeit mit Studierenden

e Bildungsarbeit innerhalb der Krankenanstalt(en)

e interprofessionelle digitale Dokumentation

o Offentlichkeitsarbeit
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GroBBe/Kapazitat

e Team, bestehend aus mind. 2 VZA fiir 150 bis 250 Betten in einem oder mehreren Kranken-
hausern, 1 zusatzliches VZA je weitere 250 Betten (= 0,004 VZA pro Bett); Teammindest-
groBe: 2 VZA

o empfohlen: Team, bestehend aus mind. 2,5 VZA fiir 150 bis 250 Betten in einem oder meh-
reren Krankenhausern, 1 zusétzliches VZA je weitere 250 Betten (= 0,004 VZA pro Bett); im
Fall eines Onkologieschwerpunkts gemaB OSG i. d. g. F.: 1 VZA zusétzlich

Planungsrichtwert

2 VZA fir 150 bis 250 Betten (empfohlen: 2,5 VZA), 1 zusétzliches VZA je weitere 250 Betten,
empfohlen: Onkologieschwerpunkt: 1 VZA zusétzlich

Einzugs-/Versorgungsgebiet

PKD k&énnen auch krankenhaus- und strukturentbergreifend (z. B. in einem regionalen Kranken-
hausverbund) tatig sein.
empfohlen: Jeder Palliativstation soll ein PKD angegliedert sein.

Quellen: BMG 2014, BMSGPK 2021, Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium (eingerichtet im Rahmen der
Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025
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3.4.6 Tageshospiz (THOS)

Definition

Zielgruppe

Auftrag und Ziel

spezifische
Zugangskriterien

52

Tageshospize sind Einrichtungen, die Palliativpatientinnen/-patienten und
deren An- und Zugehdrigen tagsuber Behandlung, Beratung und Beglei-
tung anbieten.

Bei den Tageshospizen handelt es sich um Einrichtungen, die mobilen bzw.
transportfahigen Palliativpatientinnen/-patienten tagsiiber Behandlung,
Beratung und Begleitung anbieten. Sie dienen dazu, den Tag psychosozial
und therapeutisch zu gestalten, die Gemeinschaft gleichermaBen Betroffe-
ner zu erleben und damit gleichzeitig soziale Isolation zu verhindern. Uber-
dies werden An- und Zugehdrige der Palliativpatientinnen/-patienten ent-
lastet. Das Tageshospiz ist ein eigenstandiges Angebot.

Palliativpatientinnen/-patienten, die mobil bzw. transportfahig sind, und
deren An- und Zugehdrige

Der Auftrag von Tageshospizen ist, Symptome bei Palliativpatientinnen
und -patienten zu kontrollieren, den Tag psychosozial und therapeutisch
zu gestalten, Palliativpatientinnen und -patienten die Gemeinschaft glei-
chermalen Betroffener zu ermdglichen und damit gleichzeitig sozialer Iso-
lation entgegenzuwirken. Uberdies werden An- und Zugehérige der Palli-
ativpatientinnen/-patienten entlastet. Weiters wird die mobile hausliche
Betreuung entlastet und werden Krankenhausaufenthalte reduziert.

o Mobilitdt/Transportfahigkeit

e auch langer prognostizierte Lebenserwartung (z. B. ALS-Erkran-
kung)

e MaBnahmen, die zu Hause nicht durchgefiihrt werden konnen,
aber keinen stationdren Aufenthalt erfordern
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Personalausstattung
Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**
Arztinnen/Arzte 0,02 VZA pro
e Arztinnen/Arzte fiir Allgemeinmedizin und/oder Offnungstag
Facharztinnen/-arzte und Betreu- o
ungsplatz*
diplomierte Gesundheits- und Kranken- 0,05 VZA pro
pfleger:innen Offnungstag
und Betreu- o
ungsplatz®
Hospizteam —
e Hospizbegleiteriinnen anwesend
_Physiotherapeutinnen/-therapeuten
psychologisches/psychotherapeutisches
Personal
e klinische Psychologinnen/Psychologen, Psycho-
therapeutinnen/-therapeuten, Gesundheitspsy-
chologinnen/-psychologen
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung: 0,02 VZA pro
e klinische Psychologinnen/Psychologen, Psycho- Offnungstag
_______ therapeutinnen/-therapeuten |  und Betreu- B
Personal der Sozialen Arbeit ungsplatz®
e Sozialarbeiter:iinnen, Sozialpddagoginnen/-péa-
dagogen (§§ 1 und 2 SozBezG)
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
e Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/-pad-
agogen gemaB § 1,82 Abs. 1, Abs.2Z 1, 3 und
4,8 2 Abs. 3 SozBezG 2024
Ergotherapeutinnen/-therapeuten,
Logopadinnen/Logopéaden,
Diadtologinnen/Diatologen, verfligbar —
Kreativtherapeutinnen/-therapeuten,
Heilmasseurinnen/-masseure
spirituelle Begleitung verfligbar —
Administrationspersonal verfligbar —

Hauswirtschaft
e (z.B. Kiiche, Reinigung)

verfligbar in
Abhangigkeit
von der konkre-
ten raumlichen
Situation
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*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen. Im THOS
entspricht die empfohlene quantitative Personalausstattung jener, die beschlossen wurde.

A bei 5 Offnungstagen pro Woche: 0,6 VZA fiir 6 Platze
® bei 5 Offnungstagen pro Woche: 1,5 VZA fiir 6 Platze

VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet (die Mitnutzung von Raumlichkeiten eines ortsnahen Angebots ist méglich)

wohnliche Atmosphare, barrierefreie Ausstattung der Patientenbereiche

Patientenrdume mit bequemen Sitzmdglichkeiten, die multifunktional nutzbar sind (z. B. Ru-
hesessel)

multifunktional nutzbare Raumlichkeiten fiir Behandlungen und Therapien
Raumlichkeiten fiir Personal und Teambesprechungen

Depot fir Heilbehelfe/Medikamente

Raucherzone

optional: Pflegebad oder barrierefreies Badezimmer oder einschldagige Nutzung in einem
ortsnahen Angebot

(Wohn-)Kiiche und Gemeinschaftsbereich

Technische Ausstattung

Die Mitnutzung der technischen Ausstattung eines ortsnahen Angebots ist méglich.
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Sauerstoff bzw. Sauerstoffkonzentratoren

Absauger

optional Perfusoren und Infusomaten

palliative Notfallausstattung

optional Hebebadewanne mit Patientenliegelifter

weitere Ausstattung je nach Leistungsangebot, z. B. PCA-Pumpe, mobiles Ultraschallgerat
Patientenheber

medizinische, pflegerische und therapeutische Grundausstattung

Medikamentenvorrat zur Symptomkontrolle (inkl. Opioiden) und Heilbehelfe
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Leistungsangebot

Beginn der (Mit-)Betreuung

Erstgesprach mit Patient:in sowie seinen/ihren An- und Zugehorigen vor Aufnahme
erforderliche Diagnostik

Medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Leistungen

qualifizierte Betreuung und Aktivierung
ganzheitliche patientenorientierte Behandlung, (Bezugs-)Pflege und Betreuung
Schmerzmanagement und Symptomkontrolle

therapeutische MaBnahmen zur Erhaltung und Férderung von Funktion, Aktivitdt und sozia-
ler Partizipation

psychosoziale Betreuung und Beratung der Palliativpatientinnen/-patienten
Bereitstellen von Raum und Zeit fir Begegnung und Kommunikation
Aktivitaten (z. B. Ausfliige, Kochen, Feiern, Feste)

Krisenintervention

optional Kreativtherapie

An- und Zugehorigenbegleitung/-arbeit

Miteinbeziehen und Mitbetreuen der An- und Zugehdrigen
psychosoziale Betreuung und Beratung der An-/Zugehdrigen
Anleiten und Einschulen pflegender An- und Zugehériger

Spirituelle Begleitung und Trauerbegleitung

spirituelle Begleitung
Trauerbegleitung
Gedenken an Verstorbene:n

Indirekt patientenbezogene Leistungen

regelmaBige Vernetzung innerhalb der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung
regelmaBige regionale Vernetzung mit Systempartnern

Anleitung und Schulung von Praktikantinnen und Praktikanten

Erbringen externer Bildungstatigkeit

Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Intervision, Mitarbeiterfortbildung)
interprofessionelle digitale Dokumentation

Offentlichkeitsarbeit
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GroBBe/Kapazitat

selbststandige Organisationseinheit mit eigenem Team und Kapazitat fir mind. 6 Palliativpatien-
tinnen/—patienten, gegebenenfalls gekoppelt/angegliedert/integriert an bzw. in eine andere Hos-
piz-/Palliativversorgungseinrichtung

Planungsrichtwert

mind. 150.000 Einwohner:innen2®

Einzugs-/Versorgungsgebiet

mind. 150.000 Einwohner:innen, auch bundesléanderibergreifend

Quellen: BMG 2014, BMSGPK 2021, Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium (eingerichtet im Rahmen der
Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025

28 Die Grundlage fir die Arbeiten zu § 7 HosPalFG (quantitativer Auf- und Ausbau) bildete eine idealtypische
Standortplanung als Vorschlag fiir insgesamt 27 THOS in ganz Osterreich. Ausgangspunkt sind die in der OSG-
Verordnung publizierten Eignungsstandorte fir die ambulante Erwachsenen-Rehabilitation der Phase Il. Darauf
aufbauend erfolgte eine iterative Simulation der potenziellen THOS-Standorte, bis 90 Prozent der &sterreichi-
schen Wohnbevolkerung ein THOS in maximal 45 Minuten erreichen. Lediglich zwei der insgesamt 27 THOS-
Standorte haben einen kleineren natirlichen Einzugsbereich als die in den Qualitatskriterien des HosPalFG de-
finierten 150.000 Einwohner:innen.
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3.4.7 Stationdres Hospiz (SHOS)

Definition

Zielgruppe

Auftrag und Ziel

spezifische
Zugangskriterien

Stationdre Hospize sind Einrichtungen mit einer eigenen Organisations-
struktur, die auf eine langerfristige Betreuung bis zum Tod erwachsener
Palliativpatientinnen/-patienten spezialisiert sind und in denen diese auf-
genommen werden, um professionelle Unterstiitzung und Entlastung zu
erhalten.

Ausgerichtet ist die Betreuung in der letzten Lebensphase auf Palliativpati-
entinnen/-patienten mit komplexer pflegerischer, psychosozialer oder me-
dizinischer Symptomatik und hohem Betreuungsaufwand, wenn die Auf-
nahme in ein Akutkrankenhaus nicht erforderlich, die Betreuung zu Hause
oder im Pflegeheim jedoch nicht mdglich ist.

Palliativpatientinnen/-patienten in der letzten Lebenszeit mit komplexer
pflegerischer, psychosozialer oder medizinischer Symptomatik und hohem
Betreuungsaufwand, bei denen eine Behandlung im Krankenhaus nicht er-
forderlich und eine Betreuung zu Hause oder in einem Alten- und Pflege-
heim nicht méglich ist.

Ziele sind das Lindern von Symptomen und das Erreichen eines hohen Ma-
Bes an Lebensqualitat von Palliativpatientinnen/-patienten bis zum Able-
ben sowie das Begleiten ihrer An- und Zugehorigen auch tber den Tod der
Palliativpatientin bzw. des Palliativpatienten hinaus.

Eine Krankenhausbedurftigkeit im Sinne des § 22 Abs. 3 KAKuG liegt nicht
vor. Der Zugang zu Therapien/Untersuchungen im Rahmen des palliativen
Behandlungskonzepts (z. B. Strahlentherapie, palliative Chemotherapie,
Immun-/Hormontherapie) ist sicherzustellen.

Eine unterstitzende Versorgung im jeweiligen Setting (im Haushalt, in der
Familie, in einer vollstationaren Pflegeeinrichtung oder einer vollstationa-
ren Einrichtung der Behindertenbhilfe ist nicht ausreichend, weil der pallia-
tivpflegerische und palliativmedizinische und/oder psychosoziale Versor-
gungsbedarf, der aus der Krankheit resultiert, die Mdglichkeiten der bisher
Betreuenden Ubersteigt.

Damit sind neben den An- und Zugehdrigen der Palliativpatientinnen und
-patienten insbesondere die folgenden Versorgungsmdoglichkeiten ge-
meint:
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e hausarztliche Versorgung

o die Leistungen der mobilen/ambulanten, (teil)stationaren Pflege-

und Betreuungsangebote

o die Leistungen anderer spezialisierter Hospiz- und Palliativange-

bote

e Angebote weiterer Dienste (z. B.: 24-Stunden-Betreuung, personli-

che Assistenz)

Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die behandelnde Arztin / den behan-
delnden Arzt, das Case- und Caremanagement, durch die Palliativpatientin
/ den Palliativpatienten, deren/dessen An- und Zugehdrige bzw. durch die
Hauskrankenpflege. Die Entscheidung Uber die Aufnahme féllen im Statio-
naren Hospiz tatige Arztinnen/Arzte mit Palliativausbildung im interprofes-
sionellen Konsens mit Team und Pflegeleitung. Im SHOS tatige Arztin-
nen/Arzte verfassen nach 6 Monaten einen Evaluierungsbericht.

Personalausstattung

Berufsgruppen

beschlossen*

empfohlen**

Arztinnen/Arzte:

Arztinnen/Arzte fir Allgemeinmedizin und/oder
Facharztinnen/-arzte (mind. 1 Arztin/Arzt mit

> 20 Wochenstunden mit abgeschlossener bzw.
bis 2027 abzuschlieBender Spezialisierung in
Palliativmedizin), stundenweise Prasenz werk-
tags (Mo.—Fr. ausgenommen Feiertage)

Arztinnen/Arzte fiir Allgemeinmedizin und/oder
Facharztinnen/-arzte vorzugsweise mit Speziali-
sierung in Palliativmedizin, zusatzlich taglich
rund um die Uhr innerhalb von 30 Minuten ver-
fugbar (die Rufbereitschaft kann auch durch
nicht im Haus beschéaftigte Arztinnen/Arzte si-
chergestellt werden)

0,06 VZA pro Bett
(exkl. Ruf-bereit-
schaft)

0,1 VZA pro Bett
(exkl. Rufbereit-
schaft)
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Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**
Pflegepersonal/Fachsozialbetreuung: 1,2 VZA je Bett
(exkl. Pflege- —
dienstleitung)
o diplomierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen mind. 70 % mind. 80 %

e Rund-um-die-Uhr-Prasenz

o Pflegefachassistentinnen/-fachassistenten
o Pflegeassistentinnen/-assistenten

e Fachsozialbetreuer:iin mit Schwerpunkt
Altenarbeit (FSB-A)

hochstens 30 %

hochstens 20 %

zusdtzlich Pflegedienstleitungsfunktion

0,75 VZA
(fur 8 Betten)

Personal der Sozialen Arbeit

o Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/
-padagogen (88 1 und 2 SozBezG)

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:

o Sozialarbeiter:innen, Sozialpadagoginnen/
-padagogen gemaB § 1,82 Abs. 1, Abs. 271, 3
und 4, § 2 Abs. 3 SozBezG 2024

psychologisches/psychotherapeutisches Personal

o (klinische) Psychologinnen/Psychologen, Psy-
chotherapeutinnen/-therapeuten, Gesundheits-
psychologinnen/-psychologen

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:

e klinische Psychologinnen/Psychologen, Psycho-
therapeutinnen/-therapeuten

ggf. Koordinator:in fir ehrenamtlich Tatige, dem
SHOS zugeordnet

verfligbar

0,15 VZA je Bett

gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnosti-
sche Gesundheitsberufe
e Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergothera-

0,05 VZA pro

peutinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Logo- Bett

paden, Diatologinnen/Diatologen
Kreativtherapie (z. B. Kunsttherapie, Musiktherapie) verfligbar -
spirituelle Begleitung verfligbar -
Hospizteam verfligbar -

Administrationspersonal

0,1 VZA je Bett
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Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**
Hauswirtschaft (z. B. Kiiche, Reinigung, Haustechnik, verfiigbar in
Garten) Abhangigkeit
von der kon- —

kreten raum-
lichen Situation

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen.

VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e wohnliche Atmosphare

e Aufenthaltsbereich fiir Palliativpatientinnen/-patienten und ihre An- und Zugehdorigen
e Einbettzimmer mit Nasszelle

e Ubernachtungsméglichkeiten fiir An- und Zugehérige

e Stationsbad/Pflegebad, fahrbarer Badewannenlift

e (Wohn-)Kiche

e vorzugsweise Verabschiedungs-/Meditationsraum

e Lagerrdume fiir Lebensmittel, Hilfsmittel, Medikamente, Betten, Wasche, medizinisch-techni-
sche Gerate etc.

e Arbeitsrdume (rein/unrein) fur Pflege und Hauswirtschaft

e Mitarbeiter-/Ruheraum mit Dusch- und ggf. Schlafmd&glichkeit

e Biroraumlichkeiten mit Arbeitsplatzen fir diensthabendes und Administrationspersonal
e Zugang - auch mit Betten — zu AuBenanlagen mit Griinbereich

e Bereiche fur therapeutische und soziale Aktivitaten

e Raumlichkeiten, multifunktionell nutzbar fiir (Team-)Besprechungen/Beratungsgesprache

e Depot fir Heilbehelfe, Medikamente (inkl. Aufbewahrung von Suchtmitteln gemaB Sucht-
mittelgesetz)

Technische Ausstattung

e Sauerstoff
e Absauger
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e medizinisch-technische Hilfsmittel (z. B. Schmerzpumpe, Infusionspumpe, Erndhrungs-
pumpe, Perfusoren)

e (mobiles) Ultraschallgerat

e barrierefreies Alarmierungssystem (z. B. Kopfglocke)

e ggf. assistierende Technologien

e Notfallkoffer sowie erreichbarer Defibrillator

e Patientenheber

e medizinische und pflegerische Grundausstattung

e Anti-Dekubitus-Matratzen (auch mit prophylaktischer Indikation) je nach Bedarf

e Mittel zur Gewahrleistung von Kommunikation fiir die Palliativpatientinnen/-patienten

Leistungsangebote

Beginn der (Mit-)Betreuung

e Erstgesprach mit Palliativpatient:in und dessen/deren An- und Zugehdrigen vor der Auf-
nahme, ggf. durch MPT/PKD

e Sozialanamnese

e im Fall der Aufnahme: Gesprach mit Palliativpatient:in und dessen/deren An- und Zugehori-
gen

e im Fall der Nichtaufnahme: Information/Beratung tiber mdgliche Versorgungsangebote

Medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Leistungen

e Erstellen eines Symptom-Assessments (z. B. per Edmonton Symptom Assessment Scale)
e individualisierte Diagnostik, soweit erforderlich
e vorausschauende Planung (,advance care planning”)

e palliativmedizinische Betreuung (z. B. Therapieanpassung, Therapiezielfindung, Notfallma-
nagement)

e ganzheitliche patientenorientierte Behandlung, (Bezugs-)Pflege und Betreuung

e therapeutische MaBnahmen zur Erhaltung und Forderung von Funktion, Aktivitdt und sozia-
ler Partizipation

e qualifiziertes Schmerzmanagement, Symptomkontrolle (z. B. Atemnot, Erbrechen, Blutungen,
komplexes Wundmanagement)

e palliative Kurzzeitpflege (Entlastungspflege)

e Soziale Arbeit (z. B. Beratung Uber Sozialleistungen und Unterstiitzungsangebote, Entlas-
tungsgesprache)

e Zeitressourcen flr Gesprache und Beziehungsarbeit

e situationsangepasste erndhrungstherapeutische MaBnahmen

e soziale und kulturelle Aktivitaten (z. B. Ausfliige, Konzerte, Feste im Jahreskreis)

e optional Kreativtherapie (z. B. Kunsttherapie, Musiktherapie)

e Bereitstellen von Wohnraum und qualifizierter Betreuung
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e ggf. Entlassungsmanagement

Beratung, Unterstiitzung, Organisation in Bezug auf (weitere) Betreuung

e Soziale Arbeit (z. B. Beratung Uber Sozialleistungen und Unterstiitzungsangebote, Entlas-
tungsgesprache)

An- und Zugehorigenbegleitung/-arbeit

e Mitbetreuen An- und Zugehoriger
e Miteinbeziehen An- und Zugehdriger in den Pflege- und Betreuungsprozess

e Beraten und Unterstiitzen der Palliativpatientinnen/-patienten und ihrer An- und Zugehori-
gen bei existenzsichernden und sozialrechtlichen Fragestellungen (Pflegegeld, Familienhos-
pizkarenz, Pflegekarenz, Erwachsenenschutz)

e psychosoziale Betreuung und Beratung der Palliativpatientinnen/-patienten und deren An-
und Zugehdriger, ggf. Vermittlung von Psychotherapie

Spirituelle Begleitung und Trauerbegleitung

e spirituelle Begleitung

e Verabschieden von Verstorbenen im Stationdren Hospiz

e Trauergesprache und ggf. Vermitteln von Angeboten der Trauerbegleitung
e Information beziiglich der Gestaltung von Trauerfeierlichkeiten

e wenn keine Angehérigen zur Verfligung stehen, Vermittlung/Beiziehung eines Bestattungs-
unternehmens

Indirekt patientenbezogene Leistungen

e regelmaBige Vernetzung innerhalb der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung

e regelmaBige regionale Vernetzung mit Systempartnern

e Anleiten und Schulen von Praktikantinnen/Praktikanten

e Zusammenarbeit mit Studierenden

e Erbringen externer Bildungstatigkeit

e Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Intervision, Mitarbeiterfortbildung)
e interprofessionelle digitale Dokumentation

e Offentlichkeitsarbeit

62 © GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025



GroBe

e selbststandige Organisationseinheit mit eigenem Team und mit mind. 8 Betten. In Abhan-
gigkeit von regionalen Bedingungen sind auch kleinere Einheiten mit wenigstens 6 Betten
(als Hospizbereich) moglich.

e kleinere Einheiten (unter 8 Betten) erfordern einen héheren Pflegepersonalschliissel.

Planungsrichtwert

e 25 bis 30 Betten je Mio. Einwohner:innen
empfohlen: 30 Betten je Mio. Einwohner:innen; parallele Umsetzung aller spezialisierten
Hospiz- und Palliativangebote im Erwachsenenbereich

Einzugs-/Versorgungsgebiet
geografisch zusammengehorige Regionen (auch bundesléanderiibergreifend)

Quellen: BMG 2014, BMSGPK 2021, GKV-Spitzenverband 2017a, Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium
(eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025
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4 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

4.1 Nationale und internationale Grundsatze

Die Feststellung, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, gilt im Zusammenhang mit unheil-
baren Erkrankungen umso mehr. Nicht nur die Krankheitsbilder, sondern auch die spezifischen
Bediirfnisse und das Miteinbeziehen des familidren Umfelds in alle Uberlegungen zur Versorgung
sind Aspekte, die sich wesentlich vom Erwachsenenbereich unterscheiden. Hospiz- und Pallia-
tivangebote, die sich an Erwachsene richten, eignen sich daher nicht automatisch auch fir Kinder.

Auf Basis der Definitionen von WHO, ACT?° und IMPaCCT (IMPaCCT 2007), definierten die Exper-
tinnen und Experten im Zuge der Arbeiten zu den Qualitatskriterien (2022) padiatrische Hospiz-
und Palliativversorgung wie folgt: Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen umfasst deren aktive Betreuung in Bezug auf die korperlichen, psychisch-
emotionalen, sozialen, kulturellen und spirituellen Bedurfnisse vom Zeitpunkt der Diagnosestel-
lung an. Eine effektive padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung benétigt einen interprofessi-
onellen Ansatz, der die Familie sowie An- und Zugehdrige und das soziale Umfeld einbezieht und
regionale Unterstiitzungsangebote nutzbar macht. Der Schwerpunkt liegt auf der héchstmaogli-
chen Lebensqualitat fur die/den Erkrankte:n und ihre/seine Familie. Zur Versorgung gehoren das
Erkennen und die Therapie belastender Symptome, medizinisch-pflegerische und psychosoziale
Betreuung sowie Entlastungsangebote bis zum Tod und wahrend der nachfolgenden Trauerphase.

Zielgruppe padiatrischer Hospiz- und Palliativversorgung

Padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung richtet sich an Kinder und Jugendliche mit lebens-

verklirzenden Erkrankungen und deren Familien bzw. An- und Zugehdrige. Zur Zielgruppe péadiat-

rischer Hospiz- und Palliativversorgung zéhlen somit:

1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensbedrohlichen oder lebensverkiirzenden
Erkrankungen

Junge Erwachsene in diesem Kontext sind Patientinnen/Patienten, bei denen vor ihrem 18. Le-
bensjahr eine lebensverkiirzende Erkrankung diagnostiziert wurde. Junge Erwachsene sollen
wahlen kdnnen, ob sie in einer speziellen Hospiz- und Palliativeinrichtung fiir Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene betreut werden oder in einer Erwachseneneinrichtung.

2. die Familie sowie An- und Zugehorige des erkrankten Kindes, der/des erkrankten Jugendli-
chen sowie der/des erkrankten jungen Erwachsenen

Dazu zdhlen: Eltern bzw. Erziehungsberechtigte (z. B. Pflegeeltern), Geschwister, GroBeltern,
Verwandte, enge Freundinnen/Freunde, Bezugsbetreuer:innen etc.

3. in Absprache mit den Erziehungsberechtigten auch das psychosoziale Umfeld des erkrankten
Kindes, der/des erkrankten Jugendlichen sowie der/des erkrankten jungen Erwachsenen

29 Die Organisationen Association for Children with Life Threatening or Terminal Conditions and their Families
(ACT) und Children’s Hospices UK wurden im Jahr 2011 zu Together for Short Lives (https://www.togetherfor-
shortlives.org.uk/)
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Dazu zéhlen: Kindergruppen, Schulklasse, Betreuungseinrichtungen etc.

4. die Betreuer:iinnen des erkrankten Kindes, der/des erkrankten Jugendlichen sowie der/des er-
krankten jungen Erwachsenen

Dazu zahlen: Eltern/Erziehungsberechtigte, arztliches Personal, Pflegepersonal, Therapeutin-
nen/Therapeuten etc.

Grundlegende Arbeiten von WHO, IMPaCCT, ACT, ICPCN

Die WHO veroffentlichte 1998 die Definition padiatrischer Palliativversorgung, die von der EAPC-
Referenzgruppe fir Kinder und Jugendliche unterstitzt wird und in die Europdische Charta fiir die
Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen (EAPC-Referenzgruppe fir Kinder und
Jugendliche [EAPC 2022]) Eingang fand:

e  Palliativversorgung fiir Kinder ist die aktive Gesamtversorgung von Kérper, Geist und Seele des
Kindes und umfasst auch die Unterstiitzung der ganzen Familie.

e Sie beginnt mit der Diagnose der Erkrankung und wird unabhdngig davon fortgesetzt, ob ein
Kind eine auf die Krankheit ausgerichtete Behandlung erhdlt oder nicht.

e Die Gesundheitsfachpersonen miissen die kérperlichen, psychologischen und sozialen Leiden
des Kindes bewerten und lindern.

e FEine wirksame Palliativversorgung erfordert einen breit angelegten multidisziplindren Ansatz,
der die Familie einbezieht und die vorhandenen Ressourcen nutzt; sie kann auch bei begrenz-
ten Ressourcen erfolgreich durchgefiihrt werden.

e Sie kann in Einrichtungen der tertiéiren Versorgung, in lokalen Gesundheitszentren und zu
Hause oder in Langzeitinstitutionen fiir Kinder angeboten werden®.

Im Marz 2006 traf sich in Trento (Italien) eine Gruppe von Arztinnen/Arzten aus Europa, Kanada
und den USA, um den Status quo der padiatrischen Palliativversorgung in Europa zu diskutieren.
Diese Gruppe mit der Bezeichnung IMPaCCT (International Meeting for Palliative Care in Children,
Trento, eine Arbeitsgruppe der EAPC [European Association for Palliative Care]) formulierte ein
Abschlussstatement, worin sie empfiehlt, die beschriebenen Standards in ganz Europa zu imple-
mentieren. Das Abschlussstatement wurde im Original unter dem Titel IMPaCCT: standards for
paediatric palliative care in Europe im European Journal of Palliative Care publiziert (IMPaCCT
2007) und anschlieBend in mehrere Sprachen tibersetzt. Originalartikel und Ubersetzungen stehen
auf der Website der EAPC zum Download zur Verfigung?®'.

IMPaCCT referenziert bei den Standards pddiatrischer Palliativversorgung in Europa auch auf Ar-
beiten der englischen Association for Children’s Palliative Care (ACT: erstmalig publiziert 2003;
nunmehr Together for Short Lives: 201832, die Empfehlungen zur Palliativversorgung von Kindern
herausgab (A guide to the Development of children’s palliative care services).

30 https:;//www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care-for-children und https://eapcnet.eu/
eapc-groups/reference/children-young-people [Zugriff am 07.11.2024]

31 https://eapcnet.eu/eapc-publications [Zugriff am 31.10.2024]

32 https://www.togetherforshortlives.org.uk/app/uploads/2018/03/TfSL-A-Guide-to-Children%E2%80%99s-Pallia-
tive-Care-Fourth-Edition-FINAL-SINGLE-PAGES.pdf

© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025 65


https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care-for-children
https://eapcnet.eu/eapc-groups/reference/children-young-people
https://eapcnet.eu/eapc-groups/reference/children-young-people
https://eapcnet.eu/eapc-publications/
https://www.togetherforshortlives.org.uk/app/uploads/2018/03/TfSL-A-Guide-to-Children%E2%80%99s-Palliative-Care-Fourth-Edition-FINAL-SINGLE-PAGES.pdf
https://www.togetherforshortlives.org.uk/app/uploads/2018/03/TfSL-A-Guide-to-Children%E2%80%99s-Palliative-Care-Fourth-Edition-FINAL-SINGLE-PAGES.pdf

Im Jahr 2022 veroffentlichte die EAPC die Europdische Charta fiir die Palliativversorgung von Kin-
dern und Jugendlichen, deren Ziel es ist, Standards festzulegen. Sie dienen als Instrument zur
Starkung von Kindern, Familien und Fachkraften im Gesundheitswesen in Bezug darauf, was sie
erwarten koénnen sollen, was ihnen zur Verfligung steht und zuganglich sein soll sowie genutzt
werden kann. Die Charta hat ebenfalls das Ziel, sich fur die Entwicklung von Palliativdiensten flr
Kinder in Europa einzusetzen.

Im Jahr 2020 hat die WHPCA (Worldwide Hospice Palliative Care Alliance®) die 2. Auflage des
Gobal Atlas of Palliative Care herausgegeben. Darin wird die weltweite Situation von Palliative
Care beleuchtet, wobei zwischen Erwachsenen und Kindern differenziert wird. In sieben Kapiteln
werden grundlegende Fragestellungen behandelt, z. B. wie viele Erwachsene und Kinder weltweit
Palliativversorgung benétigen, was die gréBten Hindernisse flr die Palliativversorgung sind, wie
sich die Palliativversorgungsdienste weltweit entwickeln, um den ungedeckten Bedarf an Versor-
gung zu decken, wo die groBten Versorgungsliicken bestehen, welche Modelle der Palliativver-
sorgung einschlieBlich der Finanzierungsmechanismen bestehen, welche Ressourcen auf globa-
ler/regionaler Ebene zur Verfligung stehen, um Politik, Programme und Forschung zur Palliativ-
versorgung zu unterstiitzen, oder wie die Palliativversorgung auf globaler/regionaler/nationaler
Ebene vorangetrieben werden kann.

Das internationale Netzwerk fiir padiatrische Palliativversorgung ICPCN (International Children’s
Palliative Care Network) macht es sich zur Aufgabe, weltweit fir die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen, die unheilbar oder lebensbedrohlich erkrankt sind, einzutreten. Im Oktober 2008 for-
mulierte das ICPCN eine Charta Uber die Rechte von Kindern mit lebensverkiirzenden oder le-
bensbedrohlichen Erkrankungen (ICPCN 2008) mit der Absicht, dass Regierungen und Gesund-
heitsministerien weltweit diese Charta akzeptieren und ratifizieren.

Die Organisation ICPCN ist Teil eines internationalen Biindnisses fiir Hospiz- und Palliativversor-
gung, der WHPCA (Worldwide Hospice Palliative Care Alliance). ICPCN hat grundlegende Papiere
zu padiatrischer Hospiz- und Palliative Care erarbeitet, insbesondere die ICPCN-Charta in der Ori-
ginalfassung und deutscher Ubersetzung und ein Factsheet mit Informationen liber das Netzwerk
ICPCN und Definitionen zu padiatrischer Hospiz- und Palliative Care34.

4.2 Besonderheiten bzw. Unterschiede gegeniliber dem
Erwachsenenbereich

Trotz der Gemeinsamkeit, dass lebensbedrohlich oder lebensverkiirzend erkrankte Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene genauso wie altere Erwachsene einer umfassenden Versorgung
durch ein multiprofessionelles Team bediirfen, gibt es bei Ersteren wesentliche Unterschiede zur
Hospiz- und Palliativversorgung Erwachsener und eine Vielzahl besonderer Herausforderungen
(Zernikow 2023), insbesondere folgende:

3 https://thewhpca.org [Zugriff am 31.10.2024]

3 https://www.kinder-hospiz.at/wp-content/uploads/2024/06/ICPCN-Fact-Sheet.pdf, https://www.kinder-hos-
piz.at/wp-content/uploads/2024/06/ICPCN-Informationsblatt-2017-Deutsch.pdf). [Zugriff am 24.10.2024]
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Die péadiatrische Hospiz- und Palliativversorgung wird maBgeblich vom Alter, von der Grund-
erkrankung sowie dem Entwicklungsstand der Patientin / des Patienten gepragt. Die Versor-
gung muss dem Friih- und Neugeborenen gleichermalBen gerecht werden wie dem Klein-
und Schulkind oder dem Teenager und der/dem jungen Erwachsenen.

Die padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung beginnt bei der Diagnosestellung und er-
streckt sich Gber den gesamten Krankheitsverlauf, der oft Giber Jahre andauert, bis zum Tod
und dariber hinaus. Dabei kdnnen kurative und palliative Versorgung parallel erfolgen.

Das Krankheitsspektrum ist vielfaltig und reicht von onkologischen tGber neurodegenerative
bis hin zu (sehr) seltenen Erkrankungen. Gleichzeitig ist die Zahl der betroffenen Kinder ins-
gesamt relativ gering.

Die AuBerungen zu den Symptomen, die Anspriiche an die raumliche Ausstattung der Ver-
sorgungseinrichtung und die gewlinschten Aktivitdten sind vom Entwicklungsstand des Kin-
des abhangig und damit sehr variabel.

Die Krankheiten der Kinder sind oft durch einen jahrelangen Verlauf gekennzeichnet, und
die Krankheitssymptome andern sich im Kindesalter rascher als im Erwachsenenalter.

Viele der Betroffenen haben sehr seltene Erkrankungen, die nur im Kindesalter vorkommen.
Verlassliche Informationen Uiber die Prognose sowie Gber die Behandlung der Erkrankung
fehlen haufig.

Die gesamte Familie und das Familiengefiige sind in besonderer Weise in die psychosoziale
Versorgung einzubeziehen. Oft wirken Krafte in den Familien, die sich in einer Entfremdung
der Eltern voneinander und einem ,Schattendasein” der Geschwister duBern kénnen.

4.3 Inhalte und Grundsatze padiatrischer Hospiz- und

Palliativversorgung

Gemal dem Experten-Konzept (2013) und auf Basis der Empfehlungen von IMPaCCT (IMPaCCT
2007) und der ICPCN (ICPCN 2008) kdnnen die nachstehenden Maximen flr die Hospiz- und
Palliativwversorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hervorgehoben wer-
den:

Jedes Kind?¢ sollte gemaB der WHO-Definition eine individuelle sowie kulturell und fir sein
Alter angemessene palliative Versorgung erhalten.

Padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung soll alle Kinder und ihre Familien erreichen,
welche diese bendtigen — unabhéngig von den finanziellen Mdglichkeiten der Familie; die
Regierungen missen eine gesicherte Finanzierung gewahrleisten.

Hospiz- und Palliativversorgung beginnt mit der Diagnosestellung einer lebensverkiirzenden
oder lebensbedrohlichen Erkrankung, setzt sich iber den gesamten Krankheitsverlauf fort
und kann parallel zu kurativen oder lebensverlangernden Therapieoptionen erfolgen.

Das gemeinsame Zuhause von Kind und Familie muss — wenn irgend mdglich — zentraler Ort
der Versorgung bleiben.

w

5

36

Die Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Aus Griinden der leichteren Lesbarkeit wird hier von Kind gesprochen; mitgemeint sind immer auch die/der
Jugendliche und die/der junge Erwachsene.
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Die Hospiz- und Palliativversorgung sollte an dem vom Kind oder seiner Familie selbst ge-
wahlten Aufenthaltsort stattfinden.

Das Kind und seine Familie sollen die Mdglichkeit haben, eine padiatrisch erfahrene Person
zu konsultieren, die das Kind kennt und hinsichtlich seiner Erkrankung fachkundig ist.

Jedes Kind soll durch einen/eine Padiater:in oder eine Arztin / einen Arzt mit padiatrischem
Wissen und Erfahrungshintergrund weiter versorgt werden.

Ein:e Versorgungskoordinator:in sollte dafiir zustandig sein, fir die Familie ein geeignetes
Versorgungssystem aufzubauen und auf Dauer zu erhalten.

Jedes Kind sollte rund um die Uhr 365 Tage im Jahr ein professionelles medikamentdses,
psychologisches und physikalisches Schmerz- und Symptommanagement erfahren.

Die Versorgung ist alters- und entwicklungsentsprechend an den Bediirfnissen und Fahig-
keiten des Kindes auszurichten.

Das Kind muss entsprechend seinem Alter und Entwicklungsstand die Gelegenheit erhalten,
an den Entscheidungen zu seiner Hospiz- und Palliativversorgung teilzuhaben.

Bei jeglicher (medizinischen) Entscheidung muss das Interesse des Kindes oberste Prioritat
haben.

Schulunterricht und Bildung sind zu gewahrleisten.

Die Eltern/Erziehungsberechtigten missen umfassend informiert werden; ebenso das er-
krankte Kind und seine Geschwister entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand.
Angebote zur Entlastung der Familie — auch nur stunden- oder tageweise — sind wichtig und
sollten sowohl zu Hause als auch auBer Haus angeboten werden.

Geschwisterarbeit ist ein wichtiger und integraler Bestandteil in der padiatrischen Hospiz-
und Palliativversorgung.

Trauerbegleitung muss ab der Diagnosestellung, wahrend des gesamten Krankheitsverlaufs,
beim Tod und dariiber hinaus so lange angeboten werden, solang sie erforderlich ist.

Ein interprofessionell agierendes Team mit jeweils spezieller Qualifikation und Ausbildung in
padiatrischer Palliative Care betreut und versorgt das Kind und dessen Familie sowie An-
und Zugehdrige. Ehrenamtliche Kinder-Hospizbegleiter:innen werden in die Betreuung mit
einbezogen.

4.4 Erkrankungsgruppen

Ein Charakteristikum der padiatrischen Hospiz- und Palliativversorgung ist das breite Spektrum
von Krankheiten, das eine Hospiz- bzw. palliative Versorgung fir Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene begriinden kann. Allgemein anerkannt ist die Unterscheidung der relevanten Erkran-
kungen in die folgenden vier Gruppen.
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Die vier Krankheitsgruppen nach IMPaCCT

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

lebensbedrohliche Erkrankungen, fiir die eine kurative Therapie verfiigbar ist,
die jedoch auch versagen kann. Die Palliativversorgung kann parallel zu einer
kurativ ausgerichteten Therapie und/oder bei Therapieversagen erforderlich sein
(Beispiele: fortschreitende Krebserkrankungen, irreversibles Organversagen).

Erkrankungen, bei denen ein friihzeitiger Tod unvermeidlich ist. Lange Phasen
intensiver Therapien haben eine Lebensverlangerung und eine Teilnahme an
normalen Aktivitaten des taglichen Lebens zum Ziel (Beispiele: zystische Fibrose,
Muskeldystrophie).

progrediente Erkrankungen ohne die Méglichkeit einer kurativen Therapie.
Die Therapie erfolgt ausschlieBlich palliativ. Sie erstreckt sich haufig tber viele
Jahre (Beispiel: Mukopolysaccharidosen).

irreversible, jedoch nicht progrediente Erkrankungen, die regelhaft Kompli-
kationen zeigen und wahrscheinlich zum vorzeitigen Tod fiihren. Diese Er-
krankungen stellen komplexe Anforderungen an die medizinische Versorgung
(Beispiel: schwere Mehrfachbehinderungen wie z. B. bei Hirn- oder Ricken-
markserkrankungen).’’

Quellen: IMPaCCT 2007, Zernikow 2023

4.5 Grundlagen, Inhalte und Charakteristika

Das fir den Kinderbereich im Jahr 2013 veroffentlichte Experten-Konzept der modular abgestuf-
ten padiatrischen Hospiz- und Palliativversorgung wurde in das HosPalFG aufgenommen. Ein wei-
terer wichtiger Schritt in Richtung breiter Anerkennung dieses Versorgungsbereichs war die Auf-
nahme aller spezialisierten Hospiz- und Palliativangebote in umfanglicher und gleichwertiger
Form in den Osterreichischen Strukturplan Gesundheit (OSG) 2017 und 2023.

Zielgruppe padiatrischer Hospiz- und Palliativversorgung

Zur Zielgruppe der padiatrischen Hospiz- und Palliativversorgung gehdéren sowohl padiatrische
Palliativpatientinnen und Palliativpatienten als auch deren Eltern, Geschwister sowie weitere An-
und Zugehdrige.

37

In Fachkreisen wird eine weitere besondere Gruppe genannt: Frith- und Neugeborene mit unheilbaren, frih
lebensverkiirzenden Erkrankungen: Hospiz- und Palliativversorgung beginnt hier unter Umstanden bereits vor
der Geburt des Kindes. Sterben und Tod eines Frith- und Neugeborenen stellen Betreuende und Eltern vor
besondere spezifische Herausforderungen und Belastungen (https://www.kinder-hospiz.at/fachwelt/paediatri-
sche-hospiz-und-palliativversorgung/krankheitsgruppen). [Zugriff am 31.10.2024]
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Definition padiatrischer Palliativpatientinnen und -patienten

Padiatrische Palliativpatientinnen und -patienten sind schwerstkranke Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene® mit lebensverkirzenden Erkrankungen, die einen Bedarf an modular abge-
stufter padiatrischer Hospiz- und Palliativversorgung tber den gesamten Krankheitsverlauf hin-
weg bedingen, und mit die Lebensqualitat beeintrachtigenden Symptomen und/oder psychoso-
zialen Problemen.

Spezialisierte Hospiz- und Palliativangebote fiir Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene

Die spezialisierte padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung ergéanzt mit ihren nachfolgend an-
gefiihrten vier Leistungsangeboten die Einrichtungen und Dienstleister:innen im Gesundheits-
und Sozialbereich.

Mobile Kinder-Palliativteams unterstiitzen die in der vertrauten Umgebung in der Basisversor-
gung Tatigen mit fachlicher Expertise.

Kinder-Hospizteams begleiten padiatrische Palliativpatientinnen und -patienten und deren Fami-
lien, An- und Zugehdrige in der vertrauten Umgebung (z. B. zu Hause, im Krankenhaus, im Stati-
onaren Kinder-Hospiz, in der Betreuungseinrichtung, in der Schule, im Kindergarten).

Stationadre Kinder-Hospize nehmen padiatrische Palliativpatientinnen und -patienten, deren El-
tern und Geschwister sowie weitere An- und Zugehdrige flr eine bestimmte Zeit auf, wenn die
Versorgung zu Hause oder in einer anderen Einrichtung nicht bewaltigt werden kann.

Padiatrische Palliativbetten stehen in Abteilungen fir Kinder- und Jugendheilkunde fiir eine spe-
zialisierte ganzheitliche Versorgung in besonders komplexen Situationen zur Verfligung, wenn ein
Verbleib zu Hause oder in einer anderen Einrichtung nicht moglich ist.

38 Personen, bei denen vor ihrem 18. Lebensjahr eine lebensverkiirzende Erkrankung diagnostiziert wurde
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Modular abgestufte padiatrische Hospiz- und Palliativ-

versorgung

In Analogie zur grafischen Aufbereitung des Modells der modular abgestuften Hospiz- und Palli-
ativversorgung im Erwachsenenbereich entwickelte HOSPIZ OSTERREICH eine ebensolche fiir den
Kinderbereich, die in der folgenden Darstellung von der GOG adaptiert wurde.

Modular abgestufte padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung

spezialisierte Hospiz- und

Grundversorgung Palliativversorgung Entlastung
- mobile,
Einrichtung/Dienstleister:innen mobile Angebote fﬁgggg:: (tellr)\;traetlo—
Angebote
(Kinder-)Krankenhauser 7 B.
Padiatrische Tages-
Palliativ- betreuung
stationare Pflege und Betreuung betten Entl
(Betreuungseinrichtungen/ Mobile nt athungs-
Kinder-Pflegeeinrichtungen) Kinde:r- Kinder- priege
I_:Z:Fn)z_ Palliativ- Kurz-, Lang-
) teams zeitpflege
niedergelassene (Fach-)Arztinnen/ Stationare
-arzte, Primarversorgungseinheiten, Kinder- Erholung
mobile Betreuungs- und Pflege- Hospize
dienste, Therapeutinnen/ Trauer-
Therapeuten begleitung

Angebote, die bereits bestehen, jedoch noch nicht im Rahmen der spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palli-
ativversorgung definiert und in diese aufgenommen wurden:

e  Padiatrischer Palliativkonsiliardienst
e Kinder-Tages-/Wochenendhospiz

Quelle und Copyright: HOSPIZ OSTERREICH 2017, adaptiert durch GOG 2025
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4.51 Planungsrichtwerte

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Planungsrichtwerte zum Bedarf an allen
vier Angeboten der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung fiir Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sowie Ulber die vorgesehenen Einzugs- und Versorgungsgebiete. Gegebenen-
falls sind auch empfohlene Inhalte wiedergegeben, die sich einerseits auf die Ergebnisse aus den
Projektgruppen (siehe Prozess zu den Projektgruppen) im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG
(2022) und hinsichtlich der Pddiatrischen Palliativbetten auf die Empfehlung aus dem Experten-
Konzept fur die spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palliativangebote beziehen (BMG 2013).
Relevante Inhalte zu Pddiatrischen Palliativbetten wurden aus dem OSG i. d. g. F. aufgenommen.

Planungsrichtwerte zum Bedarf an Angeboten der spezialisierten padiatrischen
Hospiz- und Palliativversorgung

. Einzugs-/
HOS/PAL-Angebot Planungsrichtwert Versorgungsgebiet
Kinder-Hospizteam 1 Team mit 10 bis ca. 20 ehren- |¢ Je Bundesland soll mind.
(KiHOST) amtlichen Kinder-Hospizbeglei- 1 Team verflgbar sein.
terinnen/-begleitern mit einer Ein koordinierter bundes-
hauptamtlichen lénderubergreifender Ein-
Koordinationsperson mit 0,5 VZA satz von Teams ist mog-
2 Teams bis 150.000 EW (0- lich. Der Aufbau der Ka-
19 Jahre) pazitaten soll entspre-
« 4 Teams fiir 150.001 bis chend dem Versorgungs-
350.000 EW (0-19 Jahre) gebiet (Einwohner:innen,
« 6 Teams ab 350.001 EW (0— geografische Situation)
19 Jahre) erfolgen.
lineare Anpassung der Anzahl der : belm.Aufbau von Klnd.er—
. . . L Hospizteams sollten die
KiHOST an die tatsachliche An- Strukturen und Ressour-
zahl der Einwohner:innen .
cen vor Ort berlicksich-
tigt und von Beginn an
mit einbezogen werden.
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HOS/PAL-Angebot

Planungsrichtwert

Einzugs-/
Versorgungsgebiet

Mobiles Kinder-Palliativ-
team (MPT)

1 Team mit mind. 4,5 VZA3°

(exklusive Koordination, Rufbe-

reitschaft)

e 1 Team bis 150.000 EW (0-
19 Jahre)

e 2 Teams fiir 150.001 bis
350.000 EW (0-19 Jahre)

e 3 Teams ab 350.001 EW (0-
19 Jahre)

empfohlen: 1 Team mit 7 VZA*
(inklusive Koordination, Rufbe-
reitschaft)

ggf. Verteilung des Personals in-
nerhalb des Bundeslandes laut
regionalem Bedarf

lineare Anpassung der Anzahl der
MKIiPT an die tatsachliche Anzahl
der Einwohner:innen

e je nach geografischer

Situation und Bevolke-
rungsanzahl mind.

1 Team (Mitarbeiter:innen
von MKiPT kénnen von
mehreren Standorten aus
aktiv sein)

e Abhédngig von geografi-

schen Gegebenheiten ist
fur ein Team auch ein
kleineres/groBeres Ver-
sorgungsgebiet mdglich.
Das Einzugsgebiet soll in
Abhangigkeit von der Be-
vOlkerungsdichte und
den rédumlichen Entfer-
nungen eine Erreichbar-
keit in angemessener Zeit
gewahrleisten, wobei Zei-
ten innerhalb von 30 bis
45 Minuten anzustreben
sind*!

Stationares Kinder-Hos-
piz
(SKiHOS)

e 8 bis 10 Patientenbetten pro
Einrichtung

e 2 bis 3 Standorte in Oster-
reich (das sind bundesweit
16 bis 30 Patientenbetten)

e 365 Tage pro Jahr gedffnet

regional verteilt, bundeslan-
deriibergreifend

Padiatrische Palliativbet-
ten (PPB)

0sG:

bedarfsorientiert innerhalb von
Abteilungen fir Kinder- und Ju-
gendheilkunde; Einrichtung durch
Umwidmung von Akutbetten

39 Arztinnen/Arzte, DGKP, Personal der Sozialen Arbeit, gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnostische Ge-
sundheitsberufe (Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergotherapeutinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Lo-
gopéaden), psychologisches/psychotherapeutisches Personal, Administrationspersonal

40 Arztinnen/Arzte, DGKP, Personal der Sozialen Arbeit, gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnostische Ge-
sundheitsberufe (Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergotherapeutinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Lo-
gopaden), psychologisches/psychotherapeutisches Personal, Administrationspersonal

41 Eigenstandig oder angebunden an bestehende einschldgige Kinder- und Jugendversorgungsstruktur (Abtei-
lung fiir Kinder-/Jugendheilkunde im Krankenhaus, Kinder-Hauskrankenpflegestruktur, Palliativ-/Hospizein-
richtung). Die Teammitglieder kénnen ggf. auf mehrere Standorte/Tragerorganisationen verteilt sein und von
diesen aus auch aktiv sein, um auch die regionale Versorgung zu gewahrleisten. Ein koordinierter bundeslan-
deribergreifender Einsatz von Teams ist moglich. Der Aufbau der Kapazitdten soll entsprechend dem Versor-
gungsgebiet (Einwohner:innen, geografische Situation) erfolgen.
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EW = Einwohner:innen: 0 bis 19 Jahre
0OSG = Osterreichischer Strukturplan Gesundheit 2023 i. d. g. F.

VZA = Vollzeitaquivalent (auf Basis einer 40-Stunden-Woche). Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkréfte, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

Quellen: OSG 2023 i. d. g. F., Experten-Konzept fiir die spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palliativangebote
(BMG 2013); Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium (eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum Hos-
PalFG); Er-/Bearbeitung und Darstellung: GOG 2025

4.6 Qualitatskriterien

Nachfolgend werden die grundsatzlichen und allgemeinen Zugangskriterien fiir die spezialisierte
padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung angefiihrt.

4.6.1 Zugangskriterien

Grundsatzliches

e Die spezialisierte padiatrische Hospiz- und Palliativversorgung ergdnzt mit ihren Leistungs-
angeboten die Einrichtungen und Dienstleister:innen im Gesundheits- und Sozialbereich.

e Grundsatzlich ist eine parallele Inanspruchnahme mehrerer spezialisierter padiatrischer Hos-
piz- und Palliativangebote mdglich und auch zielfiihrend (auch entsprechend der Konzep-
tion der Angebote).

e Alle spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palliativangebote agieren hinsichtlich des Be-
ginns und des Endes der Betreuung/Begleitung autonom.

e Der/Die padiatrische Palliativpatient:in ist alters- und entwicklungsadaquat, der Erziehungs-
berechtigte / die Erziehungsberechtigte(n) ist/sind umfassend tber die lebensbedrohliche
und/oder lebensverkiirzende Erkrankung aufgeklart und nehmen das bedirfnisorientierte
spezialisierte padiatrische Hospiz- und Palliativangebot an.

e Die Hospiz— und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
umfasst deren aktive Betreuung in Bezug auf die korperlichen, psychisch-emotionalen, sozia-
len, kulturellen und spirituellen Bedirfnisse vom Zeitpunkt der Diagnosestellung an. Eine ef-
fektive padiatrische Hospiz— und Palliativversorgung benétigt einen interprofessionellen An-
satz, der die Familie sowie An— und Zugehorige und das soziale Umfeld einbezieht und re-
gionale Unterstiitzungsangebote nutzbar macht. Der Schwerpunkt liegt auf der héchstmdg-
lichen Lebensqualitat fur die/den Erkrankte:n und ihre/seine Familie. Zur Versorgung geho-
ren das Erkennen und die Therapie belastender Symptome, medizinisch-pflegerische und
psychosoziale Betreuung sowie Entlastungsangebote bis zum Tod und wahrend der nachfol-
genden Trauerphase. (vgl. Definitionen von WHO, ACT (nunmehr Together for Short Lives)
und IMPaCCT)
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Allgemeine Zugangskriterien

o timely integration of palliative care"#

e Péadiatrische Palliativpatientinnen/-patienten sind schwerstkranke Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene mit lebensverkiirzenden Erkrankungen, die vor ihrem 18. Lebensjahr dia-
gnostiziert wurden, einen Bedarf an modular abgestufter padiatrischer Hospiz- und Palliativ-
versorgung Uber den gesamten Krankheitsverlauf hinweg bedingen und mit die Lebensqua-
litdt beeintrachtigenden Symptomen und/oder psychosozialen Problemen einhergehen.

e Bei erkrankten Kindern kommt der Entlastung des Familiensystems bereits ab der Diagnose-
stellung eine besondere Bedeutung zu.

e Anhaltspunkt fiir die Betreuung in der spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palliativver-
sorgung ist das Vorliegen psychosozialer und/oder spiritueller Bediirfnisse und/oder eines
komplexen Symptomgeschehens, deren Befriedigung bzw. dessen Behandlung spezifische
palliativmedizinische und/oder palliativpflegerische Kenntnisse und Erfahrungen sowie ein
interdisziplinar abgestimmtes Konzept voraussetzt. Ein Symptomgeschehen ist in der Regel
komplex, wenn mindestens eines der nachstehenden Kriterien erfillt ist:

e ausgepragte soziale oder psychosoziale Indikation

e ausgepragte Schmerzsymptomatik

e ausgepragte neurologische/neuropéadiatrische Symptomatik

e ausgepragte psychiatrische/psychische Symptomatik

e ausgepragte respiratorische/kardiale Symptomatik

e ausgepragte gastrointestinale Symptomatik

e ausgepragte ulzerierende/exulzerierende Wunden oder Tumoren
e perinatale Palliativsituation

42 Hui, D, et al. (2022, Ubersetzung durch GOG): Zeitnahe Hospiz- und Palliativversorgung ist Hospiz- und Pallia-
tivversorgung, die auf die Bediirfnisse von Palliativpatientinnen/-patienten zugeschnitten ist und zum optima-
len Zeitpunkt und in der optimalen Umgebung erbracht wird. lhr liegt ein systematischer Prozess zugrunde,
um diese Patientinnen/Patienten mit hohem Bedarf an unterstltzender Pflege zu identifizieren und diese Per-
sonen auf der Grundlage standardisierter Uberweisungskriterien zeitnah zur spezialisierten Hospiz- und Pallia-
tivversorgung zu Uberweisen. Empirische Studien ergaben, dass Palliativpatientinnen/-patienten haufiger und
zeitnaher (iberwiesen werden kénnen, wenn standardisierte Uberweisungskriterien verwendet werden.

© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025 75



4.6.2 Qualifikationen

Mobile Kinder-Palliativteams, Stationare Kinder-Hospize

Berufsgruppen Qualifikationen
arztliches Personal mind. 1 Facharztin/-arzt fir Kinder- und Jugendheil-
kunde mit Zusatzqualifikation in padiatrischer Palliative
Care:

e Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE, 40 Stunden
Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer Bildungs-
abschluss oder

e Spezialisierung in Palliativmedizin gemaB Verord-
nung Uber Spezialisierungen (SpezV) aufgrund der
8§ 11a und 117c Abs. 2 Z 12 Arztegesetz 1998
i.d.g.F.

innerhalb von 3 Jahren ab Einstellung anzustreben

diplomierte Gesundheits- und e vorzugsweise DGKP (Kinder- und Jugendlichen-

Krankenpfleger:innen (DGKP) pflege gemaB GuKG § 17 bzw. Diplom in der Kinder-
und Jugendlichenpflege) mit Zusatzqualifikation in
padiatrischer Palliative Care:

e Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE, 40 Stun-
den Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer
Bildungsabschluss

innerhalb von 5 Jahren ab Einstellung anzustreben

Evaluierung in 5 Jahren

e DGKP mit Zusatzqualifikation in padiatrischer Palli-
ative Care:

e Spezialisierung Hospiz- und Palliativversorgung
(gemaB GuKG § 17; entspricht 60 ECTS gemal3
GuKG-Novelle 2024 § 65b Abs. 1)8 und

e Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE, 40 Stun-
den Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer Bil-
dungsabschluss

innerhalb von 5 Jahren ab Einstellung anzustreben
Evaluierung in 5 Jahren
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Berufsgruppen

Qualifikationen

Pflegefachassistentinnen/-fach-
assistenten (PFA) und Pflegeas-
sistentinnen/-assistenten (PA)

mit Zusatzqualifikation in padiatrischer Palliative Care:

e Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE, 40 Stunden
Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer Bildungs-
abschluss

innerhalb von 3 Jahren ab Einstellung anzustreben

Evaluierung in 5 Jahren

leitendes Personal (Teamlei-
tung):

Aus- und Weiterbildung fiir Fiihrungs— und Manage-
mentaufgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich.
Empfohlen wird, dass mindestens ein:e Mitarbeiter:in
pro Team zusatzlich Gber einen Master Professional
(MPr, insgesamt 120 ECTS, Level | + Level Il + Level IlI)
verfligt bzw. einen vergleichbaren Bildungsabschluss
haben soll.

Personal der Sozialen Arbeit€,
Heilpddagoginnen/-padagogen,
Sonderpadagoginnen/-padago-
gen und/oder Sozialpadagogin-
nen/-padagogen, Fachsozialbe-
treuer:iinnen mit dem Schwer-
punkt Behindertenarbeit (FB-
BA), psychologisches/psycho-
therapeutisches PersonalP

mit Zusatzqualifikation in padiatrischer Palliative Care:

e Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE Theorie, 40
Stunden Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer
Bildungsabschluss

innerhalb von 3 Jahren ab Einstellung anzustreben

weitere in der spezialisierten pa-
diatrischen Hospiz- und Pallia-
tivversorgung tatige Berufs-
gruppen wie z. B. Physiothera-
peutinnen/

-therapeuten, weitere Angeho-
rige der gehobenen medizi-
nisch-therapeutisch-diagnosti-
schen Gesundheitsberufe
(MTDG-Berufe), Personen in der
spirituellen Begleitung

Empfehlung:
Zusatzqualifikation in padiatrischer Palliative Care:

e Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE, 40 Stunden
Praktikum, 30 ECTS) bzw. ein vergleichbarer Bil-
dungsabschluss

fur Beschaftigte dieser Berufsgruppen in der Patienten-
behandlung im Ausmal3 von > 20 Wochenstunden in-
nerhalb von 3 Jahren anzustreben

weiters

mindestens ein Teammitglied mit Qualifikation in Trau-
erbegleitung und ggf. fiir Geschwisterbegleitung
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Kinder-Hospizteams

Berufsgruppe /
ehrenamtlich Tatige

Qualifikationen

hauptamtlich tatige Koordinati-
onsperson

abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung in ei-
nem Sozial- oder Gesundheitsberuf mit Zusatzqualifika-
tion in padiatrischer Palliative Care:

Fachspezifischer Vertiefungslehrgang Palliative
Care in der Padiatrie® (Level II, 184 UE Theorie, 40
Stunden Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer
Bildungsabschluss

innerhalb von 2 Jahren ab Einstellung abgeschlossen

ehrenamtlich tatige Kinder-
Hospizbegleiter:innen

abgeschlossener Lehrgang zur Befahigung ehren-
amtlicher Hospizbegleiter:innen (mind. 80 UE Theo-
rie) entsprechend dem Standard von HOSPIZ OS-
TERREICH sowie

Praktikum tber mind. 40 Stunden im Hospiz- und
Palliativbereich UND Aufbaukurs zur ehrenamtli-
chen Hospizbegleitung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen (40 UE Theorie, 40 Stun-
den Praktikum in einer Einrichtung zur Betreuung
von Kindern und Jugendlichen im Gesundheits- und
Sozialbereich) bzw.

vergleichbarer Bildungsabschluss

ODER

Spezialkurs zur Befahigung ehrenamtlich tatiger
Kinder-Hospizbegleiter:innen (mind. 80 UE Theorie)
sowie

40 Stunden Praktikum in einer Einrichtung zur Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen im Gesund-
heits- und Sozialbereich bzw.

vergleichbarer Bildungsabschluss

weitere Ehrenamtliche

Einflhrung bzw. Schulung nach Bedarf

weiters

mindestens ein Teammitglied mit Qualifikation in Trau-
erbegleitung und ggf. fiir Geschwisterbegleitung

UE = Unterrichtseinheit(en), ECTS-(,European Credit Transfer System”-)Punkte = 25 Echtstunden an tatsachlichem

Arbeitsaufwand flr Studierende

Sind mehrere spezialisierte Angebote in einer Einrichtung organisatorisch zusammengefasst, ist darauf zu achten,

dass die Anzahl der Mitarbeiter:innen den hier definierten GréBen der einzelnen Module entspricht, damit die je-

weiligen Aufgaben ausreichend wahrgenommen werden kénnen.
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A~ Der Fachspezifische Vertiefungslehrgang Palliative Care in der Padiatrie (Level I, 184 UE Theorie, 40 Stunden
Praktikum, 30 ECTS) kann auch OHNE vorherigen Abschluss des Interprofessionellen Palliativ-Basislehrgangs
(Level |, 168 UE Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS) absolviert werden.

B Mit dem Abschluss Akademische Expertin in Palliative Care / Akademischer Experte in Palliative Care erwerben
diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen theoretisch gleichzeitig (siehe den nachsten Satz) die
Spezialisierung (zuvor Sonderausbildung) entsprechend GuKG § 17 Hospiz- und Palliativversorgung (entspricht
60 ECTS gemaB GuKG-Novelle 2024 § 65b Abs. 1). Derzeit liegt noch keine Durchfiihrungsverordnung vor; da-
her kdnnen diese Abschliisse vom Masterstudiengang Palliative Care (noch) nicht verliehen werden.

¢ empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellungen: ausschlieBlich Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/-
padagogen gemal3 § 1,82 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 3 und 4, § 2 Abs. 3 SozBezG 2024

P empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellungen: ausschlieBlich klinische Psychologinnen/Psychologen (vor-
zugsweise mit Weiterbildung zur Kinderpsychologin / zum Kinderpsychologen), Psychotherapeutinnen/-thera-
peuten (vorzugsweise mit Weiterbildung in Sauglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie)

Der Masterstudiengang Palliative Care ist modular aufbauend konzipiert, fir den Abschluss Master Professional
(MPr) missen alle Levels (I, Il und Ill) absolviert werden.

Die Lehrgange in Level | und Level Il kénnen auch einzeln absolviert werden; fir jedes Level wird ein Zeugnis, fir
den Abschluss von Level | & Level Il ein Zertifikat ausgestellt.

Level | des dreistufigen Masterstudiengangs wird entweder als Interprofessioneller Basislehrgang Palliative Care in
Kooperation mit der Paracelsus Universitit Salzburg oder von einer anderen Einrichtung in Osterreich mit in Um-
fang und Lernzielen gleichzuhaltendem Bildungsangebot angeboten. Prinzipiell kénnen auch die Bildungsinhalte
des Experten- und Masterlehrgangs von anderen Einrichtungen, nach Erfiillung der entsprechenden Kriterien und

behaérdlichen Voraussetzungen, durchgefiihrt werden *3

Aufgrund der Novelle 2021 des Universitats- und Privathochschulgesetzes (UG, PrivHG, 2002) kdnnen Personen zu
einem Masterlehrgang (seit Wintersemester 2023/24) nur mit einem abgeschlossenen Medizinstudium, Diplom-
studium oder Bachelorstudiengang zugelassen werden. Die Durchfiihrung des Masterstudiengangs zur Weiterbil-
dung (Abschluss Master Professional) ist mit der Bekanntgabe an das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft
und Forschung (BMWF, Juni 2024) ab dem Wintersemester 2026/27 moglich.

Quellen: BMG 2013, HOSPIZ OSTERREICH 2015, BMSGPK 2021, HOSPIZ OSTERREICH, Osterreichische Palliativge-
sellschaft, Paracelsus Medizinische Privatuniversitdt — Masterstudiengang Palliative Care; Projektgruppen, Arbeits-
gruppe, Beschlussgremium (eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Erhebung, Be-/Erarbeitung und
Darstellung: GOG 2025

4 Dieser Inhalt wurde — ergdnzend zu den beschlossenen Qualitatskriterien — im Zuge der Erstellung der vorlie-
genden Broschiire aufgenommen.

© GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025 79



4.6.3 Kinder-Hospizteam (KiHOST)

Definition

Zielgruppe

Auftrag und Ziel

80

Kinder-Hospizteams begleiten padiatrische Palliativpatientinnen/-patien-
ten, deren Eltern und Geschwister sowie weitere An- und Zugehérige in
allen Versorgungskontexten (z. B. zu Hause, im Krankenhaus, im Kinder-
Hospiz, in der Betreuungseinrichtung, in der Schule, im Kindergarten) in-
dividuell, alters- und entwicklungsaddquat — mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Lebensqualitat und der Sicherung der kontinuierlichen Betreu-
ung, auch tber den Tod hinaus. Qualifizierte ehrenamtliche Kinder-Hos-
pizbegleiteriinnen werden von einer hauptamtlichen Fachkraft koordi-
niert.

e padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten
e Familie der padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten, das sind

insbesondere Eltern und Geschwister

e weitere An- und Zugehdrige
e trauernde Erwachsene nach dem Tod eines Kindes und trauernde

Kinder und Jugendliche

Der Auftrag des Kinder-Hospizteams ist die Begleitung, Entlastung und
Unterstlitzung der padiatrischen Palliativpatientin / des padiatrischen
Palliativpatienten, ihrer/seiner Eltern und Geschwister sowie weiterer An-
und Zugehdriger. Die Kinder-Hospizbegleiterinnen unterstiitzen die be-
troffenen Familien in der Bewaltigung des Alltags, entlasten die Eltern in
der Betreuung des erkrankten Kindes und ggf. seiner Geschwister und
begleiten die Familie in der Trauer — mit dem Ziel der Verbesserung der
Lebensqualitat der gesamten Familie durch individuelle, alters- und ent-
wicklungsaddquate Begleitungen. Dazu gehdrt ggf. auch die Begleitung
von Kindern und Jugendlichen, die den Verlust einer wichtigen Bezugs-
person betrauern.
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spezifische Kinder-Hospizteams stellen ein niederschwelliges Angebot dar und
Zugangskriterien richten sich an (potenzielle) padiatrische Palliativpatientinnen und
-patienten sowie deren Eltern und weitere An- und Zugehdrige in allen
Betreuungskontexten (mobil, teilstationar, stationar) sowie ggf. an um
ihr Kind trauernde Eltern (z. B. Totgeburt, SIDS) sowie um Kinder und
Jugendliche trauernde Bezugspersonen mit
o dem Wunsch nach qualifizierter ehrenamtlicher Hospiz- und/oder
Trauerbegleitung sowie
e sozialen und/oder psychosozialen und/oder spirituellen Belastun-
gen, Sinnkrisen, existenzieller Not.
Wenn eine padiatrische Palliativpatientin / ein padiatrischer Palliativpa-
tient bereits in/von einem mobilen bzw. stationdren spezialisierten pa-
diatrischen Hospiz- und Palliativangebot betreut wird, kénnen die Zu-
gangskriterien jedenfalls als erfillt angesehen werden.

Personalausstattung

Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**

hauptamtliche Koordination
TeamgroBe: 10 bis 20 ehrenamtlich tatige Kinder- 0,5 VZA —
Hospizbegleiterinnen

ehrenamtliche Kinder-Hospizbegleiter:iinnen 10 bis 20 .
pro Team
Administrationspersonal nach Bedarf —

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen. Im KiHOST
entspricht die empfohlene Personalausstattung jener, die beschlossen wurde.

VZA = Vollzeitaquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.
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Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e Infrastruktur fur Koordination
e Raumlichkeiten fir Einzelgesprache und Gruppennutzungen

Technische Ausstattung

e Gewahrleisten von Mobilitdt und Kommunikation flir die Koordination

e ggf. Aufwandsentschadigung fiir Mobilitdt und Kommunikation fur die Kinder-Hospizbeglei-
ter:iinnen (inkl. Haftpflichtversicherung)

e Biiro-, IT-Ausstattung fiir Koordination

e padagogische und Kreativmaterialien (z. B. Handpuppen, Biicher, Spiele etc.)
e ggf. geeignete Schutzausriistung gemaB Hygienestandard

e Identifikationsnachweis fir Kinder-Hospizbegleiter:innen

Leistungsangebote

Hospizbegleitung

e Begleiten, Unterstiitzen und Entlasten (insbesondere psychosozial) der padiatrischen Pallia-
tivpatientinnen/-patienten, ihrer An- und Zugehérigen, insbesondere der Eltern und der Ge-
schwister (in Prasenz, telefonisch, online)

e Da-Sein — achtsame Prdsenz bei der padiatrischen Palliativpatientin / dem padiatrischen Pal-
liativpatienten, ihren/seinen An- und Zugehdrigen, insbesondere bei ihren/seinen Eltern und
Geschwistern, z. B. in Form von Gesprachen, gemeinsamen Aktivitdten (z. B. Spazierengehen,
Vorlesen, Spielen ...)

e Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher (Einzel- und Gruppenbegleitung sowie z. B.
Schulklassen, Kindergarten)

e Begleitung trauernder Erwachsener nach dem Tod eines Kindes (Einzel- und Gruppenbeglei-
tung)

e perinatale Begleitung
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Koordination

Erheben der Situation und Flhren des Erstgesprachs

Information Uiber andere Einrichtungen/Dienste des Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbe-
reichs und Vermitteln dorthin (insbesondere zu den anderen spezialisierten padiatrischen
Hospiz- und Palliativangeboten sowie z. B. zu persdnlicher Assistenz, Entlastungsangeboten,
Haushaltshilfe, finanziellen Unterstiitzungsmaoglichkeiten)

Beratung der padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten, deren An- und Zugehdriger,
insbesondere der Eltern und der Geschwister, sowie Trauernder in der individuellen Situation
(in Présenz, telefonisch, online)

individuelles Vermitteln der Kinder-Hospizbegleiteriinnen und laufende Einsatzverantwor-
tung (vgl. HOSPIZ OSTERREICH: Standards fiir die Koordination im Kinder-Hospizteam*

Beratung der Systempartner aus dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich (in Prasenz,

telefonisch, online)
e Beratung zu den Themen Sterben, Tod, Trauer
e Gewinnung von Kinder-Hospizbegleiterinnen/-begleitern
e Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Fortbildung)
e vorzugsweise digitale Dokumentation
e regelmaBige Vernetzung mit Systempartnern
o Offentlichkeits- und Bildungsarbeit

GroBBe/Kapazitat

Ein Team besteht aus 10 bis ca. 20 ehrenamtlichen Kinder-Hospizbegleiter:iinnen und einer
hauptamtlichen Koordinationsperson im Umfang von 0,5 VZA.

Planungsrichtwerte

Anzahl der Teams mit hauptamtlicher Koordination:

e 2 Teams bis 150.000 Einwohner:innen (0-19 Jahre)

e 4 Teams fiir 150.001 bis 350.000 Einwohner:innen (0-19 Jahre)
e 6 Teams ab 350.001 Einwohnerinnen/Einwohnern (0-19 Jahre)

lineare Anpassung der Anzahl der KiIHOST an die tatsachliche Anzahl der Einwohner:innen

4 https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Standards_KinderHospizbegleiterinnen_be-

schlossen_20211110.pdf [Zugriff am 31.10.2024]
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Einzugs-/Versorgungsgebiet

e Je Bundesland soll mind. 1 Team verfligbar sein. Ein koordinierter bundeslanderiibergreifen-
der Einsatz von Teams ist mdglich. Der Aufbau der Kapazitaten soll entsprechend dem Ver-
sorgungsgebiet (Einwohner:innen, geografische Situation) erfolgen.

e Beim Aufbau von Kinder-Hospizteams sollten die Strukturen und Ressourcen vor Ort be-
rticksichtigt und von Beginn an mit einbezogen werden.

Quellen: BMG 2013, HOSPIZ OSTERREICH (2015), BMSGPK 2021, Projektgruppe, Arbeitsgruppe, Beschlussgremium
(eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025
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4.6.4 Mobiles Kinder-Palliativteam (MKiPT)

Definition Mobile Kinder-Palliativteams sind mobile Unterstiitzungsangebote vor-

wiegend fir Betreuende padiatrischer Palliativpatientinnen/-patienten,
welche ihnen in allen Versorgungskontexten mit fachlicher Expertise in
der Palliativversorgung zur Verfligung stehen.
Multiprofessionell zusammengesetzte Teams unterstiitzen und ergan-
zen ganzheitlich die Basisversorgung in der vertrauten Umgebung. Sie
wenden sich in erster Linie an die Betreuenden zu Hause oder in Be-
treuungseinrichtungen. Sie kdnnen auch auf Anfrage beratend im Kran-
kenhaus tatig werden. Das Mobile Kinder-Palliativteam unterstiitzt wei-
ters bei den Ubergéngen zwischen Krankenhaus und hauslicher Betreu-
ung.

Zielgruppe e (professionelle) Betreuende (Evaluierung)*®
e padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten
e Familie der padiatrischen  Palliativpatientinnen/-patienten,
das sind insbesondere Eltern und Geschwister
e weitere An- und Zugehdrige

Auftrag und Ziel Erkennen und Linderung der vielféltigen Symptome und Probleme -
mit dem Ziel, bestmdgliche Lebensqualitdt der padiatrischen Palliativ-
patientinnen/-patienten und ihres Umfelds vor Ort zu erreichen

spezifische Anfrage beim Mobilen Kinder-Palliativteam
Zugangskriterien e durch die Primarbetreuenden vor Ort oder durch
e padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten, deren Eltern bzw.
weitere An- und Zugehorige und/oder
e padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten, die mdglichst in ih-
rem Zuhause leben und sterben méchten und/oder
e Elternwunsch nach einer spezialisierten padiatrischen Hospiz- und
Palliativbetreuung, um das Leben und Sterben der pédiatrischen
Palliativpatientin / des padiatrischen Palliativpatienten zu Hause zu
ermoglichen

4 Dieser Inhalt wurde — erganzend zu den beschlossenen Qualitatskriterien — im Zuge der Erstellung der vorlie-
genden Broschiire aufgenommen.
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Personalausstattung

Berufsgruppen

beschlossen*

empfohlen**

Arztinnen/Arzte

e Fachérztinnen/-arzte fir Kinder- und Jugend-
heilkunde (optional zusatzlich weitere Fachrich-
tungen und/oder

e Arztinnen/Arzte fir Allgemeinmedizin, vorzugs-
weise mit Spezialisierung in Palliativmedizin

diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:in-

nen

e dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger:innen,
vorzugsweise DGKP (Kinder- und Jugendlichen-
pflege), optional zusatzliche DGKP

empfohlen:
e DGKP (Kinder und Jugendlichenpflege): mind.

Personal der Sozialen Arbeit

e Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/-pad-
agogen (88 1 und 2 SozBezG)

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:

e Sozialarbeiter:iinnen, Sozialpadagoginnen/-pa-
dagogen gemaB § 1,82 Abs. 1, Abs. 271, 3
und 4, § 2 Abs. 3 SozBezG 2024

psychologisches/psychotherapeutisches Personal

e (klinische) Psychologinnen/Psychologen, Psy-
chotherapeutinnen/-therapeuten, Gesundheits-
psychologinnen/-psychologen

empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:

e klinische Psychologinnen/Psychologen (vor-
zugsweise mit Weiterbildung zur Kinderpsycho-
login / zum Kinderpsychologen), Psychothera-
peutinnen/-therapeuten (vorzugsweise mit Wei-
terbildung in Sduglings-, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie),

medizinisch-therapeutisch-diagnostische Gesund-
heitsberufe

z. B. Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergothera-
peutinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Logopaden

Administrationspersonal

mind. 4,5 VZA
(exkl. Koordina-
tion, Rufbereit-
schaft); die Be-
rufsgruppen
Arztinnen/
Arzte, DGKP,
Personal der
Sozialen Arbeit
sollen im Team
vertreten sein,
die Zusammen-
setzung ist frei
wahlbar.

1,5 VZA

3,5 VZA (inkl.
Koordination
und Rufbereit-
schaft)

0,5 VZA

0,5 VZA

spirituelle Begleitung

verfligbar (nach
regionalen
Angeboten)
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Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**

Rufbereitschaft: telefonische Erreichbarkeit eines
Teammitglieds (DGKP und/oder Arztin/Arzt) fiir pa-
diatrische Palliativpatientinnen/-patienten, deren El-
tern sowie weitere An- und Zugehdrige, betreuen-
des Personal und fiir einzelne padiatrische Palliativ-
patientinnen/-patienten in Notsituationen (Notfall- 16 Stunden / 24 Stunden /

plan), ggf. ist eine Ausfahrtmaoglichkeit anzustreben 7 Tage 7 Tage

empfohlen:

telefonische Rufbereitschaft fiir padiatrische Pallia-
tivpatientinnen/-patienten, deren Eltern sowie wei-
tere An- und Zugehorige und betreuendes Personal
und ggf. Ausfahrt (DGKP und/oder Arztin/Arzt)

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen.

VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.

Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e Biroraumlichkeiten mit Arbeitsplatzen fir diensthabendes Personal

e ggf. Burordumlichkeiten fir Administration

e Raumlichkeiten, multifunktionell nutzbar fiir Teambesprechungen / ambulante Kontakte und
dem MKIiPT zugeordnet

e Depot fir Heilbehelfe, Medikamente (inkl. Aufbewahrung von Suchtmitteln gemaB Sucht-
mittelgesetz)

Technische Ausstattung

e Gewdhrleisten von Mobilitdt und Kommunikation/IT-Ausstattung

e Eine digitale interprofessionelle Dokumentation sowie Zugang zu ELGA und e-Medikation
sind anzustreben. Anmerkung: Die digitale interprofessionelle Dokumentation ist um alle
anderen Gesundheitsdiensteanbieter:innen zu erweitern.

e Sicherstellung einer palliativen Notfallausstattung
e ggf. Basislabor, Blutgasanalyse, mobiles Ultraschallgerat
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medizinische und pflegerische Grundausstattung
geeignete Schutzausristung gemaB Hygienestandard

Leistungsangebote

Erstkontakt und ggf. Beginn der (Mit-)Betreuung

Erheben der Patientensituation

im Fall der Betreuung: Gesprach mit padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten, deren
Eltern und weiteren An- und Zugehdorigen

im Fall der Nichtbetreuung: Information/Beratung iber mogliche Versorgungsangebote
Durchfiihrung von Beratungen/Konsilen/Helferkonferenzen des institutionellen Settings (in-
tra-/extramural, z. B. Krankenhaus, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Therapiezentren)
fur Palliativpatientinnen/-patienten, die nicht in die Betreuung des MKiPT aufgenommen sind

Medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Leistungen

Beraten und Anleiten der padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten, z. B. in Schmerzthe-
rapie, Symptomkontrolle, bei psychosozialen Fragestellungen sowie Aufklarung in puncto
Entscheidungsfahigkeit

Durchfiihrung medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und/oder psychosozialer Inter-
ventionen im palliativen Kontext, wenn madglich, in Abstimmung mit den Primarbetreuenden
oder den wohnortnahen Betreuungsinstitutionen

Rufbereitschaft: 16 Stunden / 7 Tage telefonische Erreichbarkeit (Rufbereitschaft) eines
Teammitglieds (DGKP und/oder Arztin/Arzt) fiir padiatrische Palliativpatientinnen/-patien-
ten, deren Eltern sowie weitere An- und Zugehérige und betreuendes Personal sowie fiir
einzelne padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten in Notsituationen (Notfallplan), ggf. ist
eine Ausfahrtmoglichkeit anzustreben

Entlastungspflege in Krisensituationen oder wenn kein padiatrischer Pflegedienst verflgbar
ist

perinatale Beratung/Begleitung/Betreuung

Planung, Organisation und Durchfiihrung von multiprofessionellen Fallbesprechungen, Hel-
ferkonferenzen und ethischen Fallkonsilen

konsiliarische Tatigkeit fur Krankenh&user, Pflege-, Betreuungs- und sozialpddagogische Ein-
richtungen

Beratung, Unterstiitzung, Organisation in Bezug auf (weitere) Betreuung

88

Vermittlung von Entlastungspflege

Unterstiitzung und Organisation an den Nahtstellen zwischen stationdrer und mobiler Be-
treuung (Briickenfunktion)

Unterstlitzung und Organisation an den Nahtstellen zwischen padiatrischer und Erwachse-
nenbetreuung (Transition)
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Begleitung und Betreuung An- und Zugehoriger

e psychosoziale Unterstlitzung der Eltern, der Geschwister sowie weiterer An- und Zugehori-
ger padiatrischer Palliativpatientinnen/-patienten

e perinatale Beratung/Begleitung

e Beraten und Anleiten der Eltern, der Geschwister sowie weiterer An- und Zugehdriger padi-
atrischer Palliativpatientinnen/-patienten, z. B in Schmerztherapie, Symptomkontrolle sowie
bei psychosozialen, existenzsichernden und sozialrechtlichen Fragestellungen (z. B. Pflege-
geld, Familienhospizkarenz, Pflegekarenz)

Spirituelle Begleitung und Trauerbegleitung

e Begleiten in der Lebensend- und Sterbephase und bis zur Bestattung
e Trauergesprache und ggf. Vermittlung von Angeboten der Trauerbegleitung

Indirekt patientenbezogene Leistungen

e Vernetzung mit Systempartnern

e Beraten und Anleiten der Systempartner, z. B. in Schmerztherapie, Symptomkontrolle sowie
bei psychosozialen, existenzsichernden und sozialrechtlichen Fragestellungen (z. B. Pflege-
geld, Familienhospizkarenz, Pflegekarenz)

e Anleitung und Schulung von Praktikantinnen und Praktikanten

e Erbringen externer Bildungstatigkeit

e Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Mitarbeiterfortbildung)
e interprofessionelle digitale Dokumentation

o Offentlichkeitsarbeit

GroBle/Kapazitat

1 Team mit mind. 4,5 VZA exklusive Rufbereitschaft, ggf. Verteilung des Personals innerhalb des
Bundeslandes laut regionalem Bedarf

empfohlen: 7 VZA inklusive Koordination und Rufbereitschaft, ggf. Verteilung des Personals in-
nerhalb des Bundeslandes laut regionalem Bedarf
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Planungsrichtwert

e Anzahl der Teams (1 Team mit mind. 4,5 VZA; empfohlen: 1 Team mit 7 VZA):

e 1 Team bis 150.000 Einwohner:innen (0-19 Jahre)

e 2 Teams fur 150.001 bis 350.000 Einwohner:innen (0-19 Jahre)

e 3 Teams ab 350.001 Einwohnerinnen/Einwohnern (0-19 Jahre)

lineare Anpassung der Anzahl der MKiPT an die tatsachliche Anzahl der Einwohner:innen

e Pravalenz von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkiirzenden Erkrankungen: 66 je
10.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre (Fraser L. K. et al. 2021)

Einzugs-/Versorgungsgebiet

e je nach geografischer Situation und Bevdlkerungsanzahl mind. 1 Team pro Bundesland*®
(Mitarbeiter:innen von MKiPT kénnen von mehreren Standorten aus aktiv sein)

e Abhéangig von geografischen Gegebenheiten ist fiir ein Team auch ein kleineres/gréBeres
Versorgungsgebiet mdglich. Das Einzugsgebiet soll in Abhdngigkeit von der Bevdlkerungs-
dichte und den radumlichen Entfernungen eine Erreichbarkeit in angemessener Zeit gewahr-
leisten, wobei Zeiten innerhalb von 30 bis 45 Minuten anzustreben sind.

e eigenstandig oder angebunden an bestehende einschlagige Kinder- und Jugendversor-
gungsstruktur (Abteilung fiir Kinder-/Jugendheilkunde im Krankenhaus, Kinder-Hauskran-
kenpflegestruktur, Palliativ-/Hospizeinrichtung). Die Teammitglieder kdnnen ggf. auf meh-
rere Standorte/Tragerorganisationen verteilt und von diesen aus auch aktiv sein, um auch
die regionale Versorgung zu gewahrleisten. Ein koordinierter bundesléanderiibergreifender
Einsatz von Teams ist moglich. Der Aufbau der Kapazitaten soll entsprechend dem Versor-
gungsgebiet (Einwohner:innen, geografische Situation) erfolgen.

Quellen: BMG 2013, HOSPIZ OSTERREICH (2015), Fraser L. K. et al. (2021), BMSGPK 2021, Projektgruppe, Arbeits-
gruppe, Beschlussgremium (eingerichtetim Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Darstellung:
GOG 2025

46 Die Formulierung pro Bundesland wurde — ergénzend zu den veroffentlichten Qualitatskriterien — im Zuge der
Erstellung der vorliegenden Broschiire aufgenommen.
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4.6.5 Stationares Kinder-Hospiz (SKiHOS)

Definition Stationare Kinder-Hospize sind Einrichtungen, die auf eine Betreuung
padiatrischer Palliativpatientinnen/-patienten fir eine bestimmte Zeit
spezialisiert sind und in denen péadiatrische Palliativpatientinnen/-pati-
enten, deren Eltern und Geschwister sowie weitere An- und Zugehdrige
aufgenommen werden, womit Entlastung und professionelle Unterstiit-
zung geboten wird. Sie sind aufgrund ihres speziellen Aufgabengebiets
eigenstandige Einrichtungen.

Stationare Kinder-Hospize sind auf die besonderen Bedirfnisse und
Wiinsche padiatrischer Palliativpatientinnen/-patienten und ihrer Fami-
lien bereits ab der Diagnosestellung ausgerichtet.

Zielgruppe e padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten

o Familie der padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten, das sind
insbesondere die Eltern und Geschwister

e weitere An- und Zugehdrige

Auftrag und Ziel ganzheitliche palliative Betreuung der padiatrischen Palliativpatientin /
des péadiatrischen Palliativpatienten und der mitaufgenommenen Per-
sonen entsprechend ihren individuellen Bedirfnissen durch palliativ-
medizinische, palliativpflegerische, psychosoziale, therapeutische, pad-
agogische und spirituelle Angebote. Das Stationare Kinder-Hospiz ist
auch ein Ort der Begegnung fiir die Betroffenen.

Das Ziel Stationarer Kinder-Hospize ist die Unterstlitzung der padiatri-

schen Palliativpatientin / des padiatrischen Palliativpatienten und die
Entlastung des Familiensystems fiir einen bestimmten Zeitraum.
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spezifische
Zugangskriterien

92

Eine Krankenhausbedurftigkeit im Sinne des § 22 Abs. 3 KaKuG liegt
nicht vor, oder eine stationare Aufnahme in eine Krankenanstalt wird
von den Eltern/Erziehungsberechtigten oder der/dem Betroffenen
nicht gewlinscht. Der Zugang zu Therapien/Untersuchungen im Rah-
men des palliativen Behandlungskonzepts (z. B. Strahlentherapie, palli-
ative Chemotherapie, Immun-/Hormontherapie) ist sicherzustellen.

Eine unterstltzende Versorgung in der Familie, in einer vollstationadren
Pflege- und Betreuungseinrichtung oder einer vollstationaren Einrich-
tung der Behindertenhilfe im jeweiligen Setting reicht nicht aus, weil
der palliativpflegerische und palliativmedizinische und/oder psychoso-
ziale padiatrische Versorgungsbedarf, der aus der Krankheit resultiert,
die Moglichkeiten der bisher Betreuenden Ubersteigt. Damit sind ne-
ben den Eltern/Erziehungsberechtigten sowie weiteren An- und Zuge-
horigen insbesondere die folgenden Versorgungsmoglichkeiten ge-
meint:

e padiatrische und/oder allgemeinmedizinische Versorgung

o die Leistungen der mobilen/ambulanten, (teil)stationaren Pflege-
und Betreuungsangebote

o die Leistungen anderer spezialisierter Hospiz- und Palliativange-
bote (z. B. Mobiles Kinder-Palliativteam, Padiatrische Palliativbet-
ten, Kinder-Hospizteam)

e Angebote weiterer Dienste (z. B. 24-Stunden-Betreuung, personli-
che Assistenz)

Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die behandelnde Arztin / den be-
handelnden Arzt, das Case- und Caremanagement, die padiatrische
Palliativpatientin / den padiatrischen Palliativpatienten, Eltern, weitere
An- und Zugehorige bzw. durch die padiatrische Hauskrankenpflege.
Die Entscheidung Uber die Aufnahme féllen im Stationdren Kinder-
Hospiz titige Arztinnen/Arzte mit Palliativausbildung und die Pflege-
leitung.

Die Dauer des stationaren Aufenthalts betragt zunéachst max. vier Wo-
chen pro Jahr (durchgehend oder intermittierend), in begriindeten Si-
tuationen kann das multiprofessionelle Team (ber eine langere Auf-
enthaltsdauer entscheiden. Eine Langzeitversorgung im Sinne eines
durchgehenden Aufenthalts ist nicht vorgesehen.
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Personalausstattung

Berufsgruppen

beschlossen*

empfohlen**

Arztinnen/Arzte:

Facharztinnen/-arzte fur Kinder- und Jugend-

heilkunde und/oder Arztinnen/Arzte fiir Allge- 0,2 VZA pro

meinmedizin — (mind. 1 Fachéarztin/-arzt fur Kin- Patientenbett

der- und Jugendheilkunde mit > 20 Wochen- (exkl. Rufbereit- o

stunden), stundenweise Prasenz werktags schaft)

(Mo.—Fr. ausgenommen Feiertage)
e Fachérztinnen/-arzte fir Kinder- und Jugend-

heilkunde und/oder Arztinnen/Arzte fiir Allge-

meinmedizin zusatzlich taglich rund um die Uhr

innerhalb von 30 Minuten verfiigbar (die Rufbe- o o

reitschaft kann auch durch nicht im Haus be-

schaftigte Arztinnen/Arzte sichergestellt werden)
Pflegepersonal/Fachsozialbetreuung: 2,6 VZA pro —

.| Patientenbett |

e diplomierte Gesundheits- und Krankenpfle-

ger:innen (vorzugsweise Kinder- und Jugendli- mind. 80 % o

chenpflege)
Rund-um-die-Uhr-Prasenz

Pflegefachassistentinnen/-fachassistenten
Pflegeassistentinnen/-assistenten

Fachsozialbetreuer:in mit Schwerpunkt Behin-
dertenarbeit (FSB-BA)

hochstens 20 %

zusatzlich: Pflegeleitungsfunktion

0,75 VZA
(far 8 Betten)
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Berufsgruppen beschlossen* empfohlen**
psychosoziales Personal:
Padagoginnen/Padagogen (z. B. Sozial-, Freizeit-,
__Kleinkindpadagoginnen/-padagogen)
psychologisches/psychotherapeutisches Personal:
e (klinische) Psychologinnen/Psychologen, Psy-
chotherapeutinnen/-therapeuten, Gesundheits-
psychologinnen/-psychologen
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
e klinische Psychologinnen/Psychologen (vor-
zugsweise mi’F Weiterbildung zur Kinderpsycho- 0,4 VZA je
Iogln' / zum Kinderpsychologen), Psy.chothera— Patientenbett —
peutinnen/-therapeuten (vorzugsweise mit
Weiterbildung in Sauglings-, Kinder- und Ju-
_______ gendlichenpsychotherapie)
Personal der Sozialen Arbeit
e Sozialarbeiter:iinnen, Sozialpddagoginnen/
-padagogen (88 1 und 2 SozBezG)
empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
e Sozialarbeiter:iinnen, Sozialpadagoginnen/
-padagogen gemaB § 1,8 2 Abs. 1, Abs. 271, 3
und 4, § 2 Abs. 3 SozBezG 2024
Koordinationsperson fiir Kinder-Hospizbegleiter:in-
nen fir 10 bis 20 ehrenamtlich tatige Kinder-Hos- 05 VZA .
pizbegleiter:innen, dem Stationaren Kinder-Hospiz '
zugeordnet
gehobene medizinisch-therapeutisch-diagnosti-
sche.Gesundhel'Fsberufe 01 VZA pro
Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Ergotherapeu- Patientenbett —
tinnen/-therapeuten, Logopadinnen/Logopéaden,
Diatologinnen/Diatologen
Kunsttherapie, Musiktherapie verfligbar —
spirituelle Begleitung verfligbar —
Administrationspersonal 0,125 VZA pro —
Patientenbett
Hauswirtschaft (z. B. Kiiche, Reinigung, Haustech- verflgbar in
nik, Garten, Tierbetreuung) Abhangigkeit
von der konkre- —
ten raumlichen
Situation

*beschlossen = vom Beschlussgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereinbarungspartner
(Bund, Bundeslander, Trager der Sozialversicherung) am 14. Dezember 2022 einvernehmlich festgelegt

**empfohlen = von der Projektgruppe (siehe Prozess zu den Projektgruppen, Abschnitt 2.2) im Rahmen der Arbei-
ten zum HosPalFG definierte Empfehlungen, die vom Beschluss der Vereinbarungspartner abweichen. Im KiHOST
entspricht die empfohlene quantitative Personalausstattung jener, die beschlossen wurde.
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VZA = Vollzeitdquivalente auf Basis einer 40-Stunden-Woche. Flexible Beschaftigungsméglichkeiten (z. B. ange-
stellt, Honorarkraft, Werkvertragsnehmer:in) sind moglich.
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Infrastruktur

Raumliche Ausstattung

barrierefrei gestaltet

e Familienbereiche mit:

»  Kinder-/Pflegezimmer (fiir jedes erkrankte Kind) mit Ubernachtungsméglichkeit fiir
eine Begleitperson, altersentsprechend umgestaltbar, ausgestattet mit WC und Dusche

»  Eltern-, An-/Zugehoérigenzimmer, ausgestattet mit WC und Dusche; flr neu zu errich-
tende SKiHOS: vom Kinder-/Pflegezimmer abtrennbar

e Gemeinschaftswohnkiiche

e Gemeinschaftsraum fir Familien

e Spielzimmer

e Pflegebad (mit Hebebadewanne, Patientenlifter, Duschliege)

e Raumlichkeiten, multifunktionell nutzbar fiir Teambesprechungen/Beratungsgesprache

e Lagerrdume fir Lebensmittel, Hilfsmittel, Medikamente, Betten, Wasche, medizinisch-techni-
sche Gerate etc.

e Arbeitsraume (rein/unrein) fir Pflege und Hauswirtschaft

e Birordaumlichkeiten mit Arbeitsplatzen fir diensthabendes und Administrationspersonal
e Dienstzimmer mit Schlafmdéglichkeit, WC/Dusche

e ggf. Snoezelenraum

e Garten, AuBenanlage mit rollstuhlgerechten Wegen, Spielplatz und Zugang zu Tieren; auch
mit Betten zugdnglich

Technische Ausstattung

e medizinische, pflegerische und therapeutische Grundausstattung
e hohenverstellbare, fahrbare Pflegebetten

e Wandanschluss fur Sauerstoff und Vakuum/Druckluft in den Patientenzimmern und im The-
rapiebereich sowie ggf. mobile Sauerstoffversorgung

e medizinisch-technische Hilfsmittel (z. B. Schmerzpumpe, Infusionspumpe, Erndhrungs-
pumpe, Perfusoren)

e Notfallwagen/-rucksack
e geeignete Schutzausriistung gemaB Hygienestandard
e ggf. assistierende Technologien

96 © GOG 2025, HOS/PAL-Broschiire 2025



Leistungsangebote

Erstkontakt und ggf. Beginn der (Mit-)Betreuung

e Erheben der Patientensituation

e im Fall der Aufnahme: Gesprach mit Palliativpatientinnen/-patienten, deren Eltern und wei-
teren An- und Zugehdrigen

e im Fall der Nichtaufnahme: Information/Beratung tiber mdgliche Versorgungsangebote

Medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Leistungen

e palliativmedizinische Betreuung (z. B. diagnostische MaBnahmen, Therapieanpassung,
Symptomkontrolle, Schmerztherapie, Therapiezielfindung, Notfallmanagement)

e ganzheitliche und familienorientierte Palliativpflege

e Entlastungspflege (Ubernahme pflegerischer Handlungen in Vertretung der Betreuungsper-
son(en)

e familienorientierte psychologische Unterstltzung

e Soziale Arbeit (z. B. Beratung Uiber Sozialleistungen und Unterstiitzungsangebote)

e therapeutische MaBnahmen zur Erhaltung und Férderung funktioneller Fahigkeiten, von
Aktivitat und sozialer Partizipation

e erndhrungstherapeutische MaBBnahmen

e erganzende therapeutische Angebote (z. B. Musik- und Kunsttherapie, tiergestiitzte Ange-
bote, Sonder- und Heilpadagogik)

e sensorische Integration
e Schulbildung und padagogische Angebote fiir padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten

Beratung, Unterstiitzung, Organisation in Bezug auf (weitere) Betreuung

e Soziale Arbeit (z. B. Beratung Uber Sozialleistungen und Unterstiitzungsangebote, Entlas-
tungsgesprache)

Begleitung und Betreuung An- und Zugehoriger

e Begleitung und Beratung padiatrischer Palliativpatientinnen/-patienten, ihrer Eltern und Ge-
schwister sowie weiterer An- und Zugehdoriger

e Angebote fiir Eltern und Geschwister sowie weitere An- und Zugehorige (Freizeit/therapeu-
tisch)

e Schaffung zeitlicher Freirdume fiir Eltern und Geschwister sowie weitere An- und Zugehdrige

e Schulbildung und padagogische Angebote fiir Geschwister
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Spirituelle Begleitung und Trauerbegleitung

e spirituelle Begleitung
e ggf. Begleitung in der Sterbephase inkl. Verabschiedungsritualen

e Trauerbegleitung (inkl. Erinnerungsarbeit) der Eltern und Geschwister sowie weiterer An-
und Zugehdriger auch nach dem Tod der padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten

e Information bezlglich Gestaltung von Trauerfeierlichkeiten

Indirekt patientenbezogene Leistungen

e Vernetzung mit Systempartnern

e Anleitung und Schulung von Praktikantinnen und Praktikanten

e Erbringen externer Bildungstatigkeit

e Qualitatsentwicklung und -sicherung (z. B. Supervision, Mitarbeiterfortbildung)
e interprofessionelle digitale Dokumentation

o Offentlichkeitsarbeit

GroBe/Kapazitat

8 bis 10 Patientenbetten pro Einrichtung

Planungskennzahl

Zwei bis drei Standorte in Osterreich (das sind bundesweit 16 bis 30 Patientenbetten), 365 Tage
pro Jahr gedffnet

Einzugs-/Versorgungsgebiet
regional verteilt, bundeslanderiibergreifend

Quellen: BMG 2013, HOSPIZ OSTERREICH (2015), GKV-Spitzenverband (2017b), BMSGPK 2021, Projektgruppe, Ar-
beitsgruppe, Beschlussgremium (eingerichtet im Rahmen der Arbeiten zum HosPalFG); Be-/Erarbeitung und Dar-
stellung: GOG 2025
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ANHANG -
LKF-finanzierte spezialisierte Palliativangebote

Palliativstation und Padiatrische Palliativbetten

Die beiden spezialisierten Palliativangebote Palliativstation und Pddiatrische Palliativbetten
werden zur vollstandigen Abbildung der beiden Versorgungskonzepte fiir den Erwachsenen- und
den Kinderbereich auf der Grundlage des

e 0SG2023i.d.g.F,
e LKF-Modells 2025 fiir den stationaren Bereich (BMSGPK 2025), der
e Broschire Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene (BMG 2014) und des

e Experten-Konzepts Hospiz- und Palliativversorgung fiir Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene (BMG 2013)

dargestellt. Beide Expertenempfehlungen (HOS/PAL-Broschiire, Experten-Konzept) wurden auf
Bundesebene akkordiert (vgl. Kapitel 1). Die Struktur der folgenden Darstellung weicht geringfi-
gig von jener fiir die Angebote ab, die vom HosPalFG umfasst sind. Redaktionelle Anpassungen
wie z. B. die Aktualisierung des Masterstudiengangs Palliative Care wurden vorgenommen.

Bei der Personalausstattung wurden einerseits die Inhalte gemaB LKF-Modell 2025 sowie im Er-
wachsenenbereich die Empfehlungen aus der HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014) und im Kinderbe-
reich die Empfehlungen aus dem Experten-Konzept (BMG 2013) aufgenommen. Im Experten-Kon-
zept zum Kinderbereich sind empfohlene Berufsgruppen angefiihrt, jedoch keine quantitativen
Angaben vorhanden.

Spezielle Personalvorgaben fiir Pddiatrische Palliativbetten bestehen im LKF-Modell (noch) nicht.
Daher wurden in der entsprechenden nachfolgenden Tabelle die Werte aus dem LKF-Modell 2025
entnommen, die generell fUr palliativmedizinische Einheiten festgelegt sind.

Qualitatskriterien, die aus dem OSG 2023 i. d. g. F. ibernommen wurden, und die bundesweit
akkordierten Expertenempfehlungen aus den oben angefiihrten Quellen sind entsprechend ge-
kennzeichnet bzw. getrennt voneinander angefiihrt. Die im OSG 2023 i. d. g. F. enthaltenen Qua-
litdtskriterien sind gemeinsam mit dem jeweils guiltigen LKF-Modell als Mindestkriterien Voraus-
setzung fir die Beriicksichtigung dieser beiden Angebote in Krankenanstalten in den Regionalen
Strukturplanen (RSG) sowie fiir die Abgeltung der Versorgung von Palliativpatientinnen/-patien-
ten in Palliativstationen und Pddiatrischen Palliativbetten.

Seit dem LKF-Modell 2021 wurde die Abrechnung padiatrischer Krankenhausleistungen tiber den
Punktewert von Palliativstationen geschaffen.



Palliativstation (PAL)

Definition Die Palliativstation ist eine Station innerhalb eines Akutkrankenhauses
bzw. eine eigenstandige Station im Verbund damit, die auf die Versor-
gung von Palliativpatientinnen/-patienten spezialisiert ist.

Eine Palliativstation ist autonom bezliglich Aufnahme, Behandlung und
Entlassung von Patientinnen/Patienten.

Zielgruppe Palliativpatientinnen und -patienten mit komplexer medizinischer, pfle-
gerischer oder psychosozialer Symptomatik und akutem, hohem Be-
treuungsaufwand, aufgrund dessen ein Verbleib zu Hause oder in einer
anderen Einrichtung nicht mdglich ist.

Auftrag und Ziel Ziel der Behandlung und Betreuung ist das bestmdgliche Lindern der
oft vielfaltigen Symptome. Eine Entlassung der Palliativpatientinnen/
-patienten wird angestrebt (nach Hause oder in eine andere adaquate
Einrichtung).
Es werden keine kausalen Therapien der Grunderkrankung (z. B. Che-
motherapien, Transplantationen) durchgefiihrt.
An- und Zugehdrige werden begleitet und nach Mdéglichkeit in die Be-
treuung einbezogen.

Zugangskriterien e Bei der Palliativpatientin / dem Palliativpatienten besteht Kranken-
hausbedurftigkeit.

e Der/Die Palliativpatient:iin bzw. seine/ihre Stellvertretung in Ge-
sundheitsangelegenheiten bzw. seine/ihre Vertrauensperson stim-
men der Aufnahme zu.

e Der/Die Palliativpatient:in ist weitestgehend iber die unheilbare Er-
krankung aufgeklart.

e Der/Die Palliativpatient:in und seine/ihre An- und Zugehdorigen sind
Uber die Moglichkeiten und Ziele der Palliativstation informiert.

Anmerkungen zu den obenstehenden Ausflihrungen:

e Grau gekennzeichneter Text weist auf (sinngemaB) kongruente Inhalte im OSG 2023 i. d. g. F. und in der Bro-
schire Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene (BMG 2014) hin.

¢ Nicht grau gekennzeichneter Text entstammt der Broschiire Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Er-
wachsene (BMG 2014).



Personalqualifikation

OSG 2023 i.d.g.F.

Leitung: Arztin/Arzt fiir Allgemeinmedizin oder Fachérz-
tin/Facharzt

Stammpersonal: Arztinnen/Arzte, DGKP, Personal der Sozialen
Arbeit*” alle mit Zusatzqualifikation Interprofessioneller Pallia-
tiv-Basislehrgang (Level |, 168 UE Theorie, 40 Stunden Prakti-
kum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer Bildungsabschluss; fir
DGKP auch ggf. Spezialisierung Hospiz- und Palliativversor-
gung (derzeit liegt keine Durchflihrungsverordnung vor) -
Nachweis innerhalb von 2 Jahren anzustreben

empfohlen gemaB HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014):

Arztinnen/Arzte, DGKP, Personal der Sozialen Arbeit?®;

e einschldgige Berufsausbildung und mehrjahrige Berufser-
fahrung im Sozial -und Gesundheitswesen sowie

e Zusatzqualifikation in Palliative Care: Interprofessioneller
Palliativ-Basislehrgang (Level I, 168 UE Theorie, 40 Stunden
Praktikum, 30 ECTS). Diese Qualifikation ist innerhalb von
zwei Jahren ab Einstellung nachzuweisen.

Fur andere in diesem Bereich tatige Berufsgruppen wie z. B.
Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Psychologinnen/Psycho-
logen, Psychotherapeutinnen/-therapeuten, spirituelle Beglei-
ter:iinnen wird diese Zusatzqualifikation in Palliative Care (Inter-
professioneller Palliativ-Basislehrgang (Level I, 168 UE Theorie,
40 Stunden Praktikum, 30 ECTS) empfohlen.

Ehrenamtliche Hospizbegleiter:iinnen und hauptamtliche Koor-
dinationsperson: siehe Personalqualifikation Hospizteam
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gemaB SozBezG 2024 in den vom HosPalFG umfassten spezialisierten Angeboten: Sozialarbeiter:innen, Sozial-
padagoginnen/-padagogen padagogen (§§8 1 und 2 SozBezG); empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
Sozialarbeiter:innen, Sozialpadagoginnen/-pddagogen gemaB § 1, § 2 Abs. 1, Abs.2 Z 1,3 und 4, § 2 Abs. 3

SozBezG 2024

gemaB SozBezG 2024 in den vom HosPalFG umfassten spezialisierten Angeboten: Sozialarbeiter:innen, Sozial-
padagoginnen/-padagogen padagogen (§§8 1 und 2 SozBezG); empfohlene Berufsgruppen bei Neueinstellung:
Sozialarbeiter:innen, Sozialpadagoginnen/-pddagogen gemaB § 1, § 2 Abs. 1, Abs.2 Z 1,3 und 4, § 2 Abs. 3

SozBezG 2024



Personalausstattung
HOS/PAL-
Berufsgruppen LKF-Modell 2025 Broschiire
(BMG 2014)
Arztinnen/Arzte 1 VZA je 5 Bet-
e Arztinnen/Arzte fiir Allgemeinmedizin und/oder ten flr den
Facharztinnen/-arzte Tagdienst
0,2 VZA je tat- (8rztl. Zustan-
sachliches Bett" digkeit muss
rund um die
Uhr gewahr-
leistet sein)
DGKP 1,2 VZA je tat-
e dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger:iinnen saghllches Bett 1,2 VZA je
(mind. 1 DGKP A
. Bett
anwesend im
Tagdienst)
__Sozialarbeiteriinnen 0,2 VZA je beleg-
Therapeutinnen/Therapeuten (Physiotherapie, tes Bett (6 Wo- _
Ergotherapie, weitere nach Bedarf) chenstunden je
Patient:in)
SOZ|aIaEbe|ter:|nnen un'd/oder SOZ|'aIpadagog|n- 6 Wochenstun-
nen/-padagogen, Physiotherapeutinnen/-thera- . .
. . — den je Pati-
peuten, psychotherapeutisches/psychologisches .
ent:iin
Personal®
Ergoth'tierapeut.lr\nen/jtherape.t'J‘ten, Logopéadinnen/ o verfiigbar
Logopéaden, Didtologinnen/Diatologen
spirituelle Begleitung — verfligbar
Hospizteam — verfligbar

A exkl. Palliativkonsiliardienst

gemaB den Qualitatskriterien im Rahmen des HosPalFG wurden fiir die Hospiz- und Palliativangebote im Er-

wachsenenbereich (siehe die vorhergehenden Ausfiihrungen) fiir die Soziale Arbeit sowie das psychotherapeu-

tische/psychologische Personal folgende Berufsgruppen bei Neueinstellung empfohlen:

e Personal der Sozialen Arbeit: Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/-padagogen gemaB § 1,§ 2 Abs. 1,
Abs. 27 1,3 und 4, § 2 Abs. 3 SozBezG 2024

e  psychologisches/psychotherapeutisches Personal: klinische Psychologinnen/Psychologen, Psychothera-
peutinnen/-therapeuten

Quellen: Broschlre Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung fiir Erwachsene (BMG 2014), LKF-Modell 2025 fir
den stationaren Bereich (BMSGPK 2025); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025



Weitere Qualitatskriterien#

Infrastruktur: Raumangebot und -ausstattung inkl. technische Ausstattung

0SG 2023 i.d.g.F.

HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014)

Patientenzimmer/-bereich in wohnlicher
Gestaltung

Anti-Dekubitus-Matratzen bei Bedarf

Stationsbad/Pflegebad mit fahrbarem
Badewannenlift

Mitaufnahmemaglichkeit fiir eine Be-
gleitperson

Raumlichkeiten fir therapeutische und
soziale Aktivitaten
Verabschiedungs-/Meditationsraum

Raum fur Teambesprechungen, ambu-
lante Kontakte

Schmerzpumpen
medizinisch-technische Hilfsmittel (z. B.
Infusionspumpe, Erndhrungspumpe,
Spritzenpumpe/

Motorspritzenpumpe)

Patientenheber

Sauerstoff, Absaugvorrichtung
Notfallinstrumentarium

medizinische, pflegerische Grundausstat-

tung

Heil- und Hilfsmittel, Medikamente und
Notfallmedikamente (inkl. Suchtmitteln
gemal Suchtmittelgesetz)

wohnliche Atmosphare, behindertenge-
rechte Ausstattung der Patientenberei-
che

Ein- und Zwei-Bett-Zimmer mit Nasszelle
Ubernachtungsmaglichkeiten fiir An-
und Zugehdrige

Anti-Dekubitus-Betten und spezielle
Anti-Dekubitus-Matratzen: bedarfsge-
rechte Vorhaltung

Stationsbad®°,
fahrbarer Badewannenlift®°

Raumlichkeiten fur soziale Aktivitaten
Therapieraum (im Haus verfligbar)
Verabschiedungs-/Meditationsraum

Schmerzpumpen
Perfusoren und Infusomaten

Patientenheber
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In den Rubriken Infrastruktur (Raumangebot und -ausstattung inkl. technische Ausstattung), Leistungsangebot,
Planungsrichtwert, GréBe/Kapazitct und Einzugs-/Versorgungsgebiet sind die Inhalte aus dem OSG i. d. g. F. so-
wie der HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014) vollinhaltlich dargestellt.

entsprechend den rdumlichen Moglichkeiten



Leistungsangebote

0SG 2023 i.d. g. F.

HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014)

Erstgesprach mit Palliativpatient:in und
dessen/deren An- und Zugehdrigen vor
Aufnahme

Symptom-Assessment

Schmerzmanagement und Symptom-
kontrolle

Bezugspflege

funktionserhaltende und funktionsver-
bessernde therapeutische MaBnahmen

Planen und Ermoglichen von Ausgéngen
(ggf. von Ausfliigen)

Kommunikation und Kooperation mit
Zuweisenden bzw. Weiterbetreuenden
Erstgesprach mit Patientinnen/Patienten
und ihren An- und Zugehdrigen vor der
Aufnahme

Erstellen von Symptomdiagnosen (z. B.
Schmerzdiagnose)

qualifizierte Schmerzbehandlung und
Symptomkontrolle

Diagnostik, soweit erforderlich
Behandlung interkurrenter Erkrankungen
patientenorientierte, ganzheitliche
Pflege (Bezugspflege)
funktionserhaltende und funktionsver-
bessernde therapeutische MaBnahmen

erndhrungstherapeutische MaBnahmen
psychotherapeutische Betreuung der Pa-
tientin / des Patienten

psychosoziale Betreuung und Krisenin-
tervention bei der Patientin / dem Pati-
enten und deren/dessen An- und Zuge-
horigen

spirituelle Betreuung

Betreuung durch ehrenamtliche Hospiz-
begleiter:iinnen

Planen und Ermdglichen von Ausgangen,
Heimausfliigen

Miteinbeziehen und Mitbetreuen der
An- und Zugehorigen
Entlassungsvorbereitung mit dem Ziel ei-
ner koordinierten Entlassung
Unterstiitzung der Patientinnen/Patien-
ten und deren An- und Zugehoriger bei
Fragen des Pflegegeldes, der Mindestsi-
cherung und sonstiger behordlicher
Kontakte

Kontaktmoglichkeit mit der Patientin /
dem Patienten und deren/dessen An-
und Zugehdrigen nach der Entlassung



Leistungsangebote

e Verabschiedung von Verstorbenen e Verabschiedung von Verstorbenen
e Trauerbegleitung der An- und Zugehori- | ¢  Trauerbegleitung der An- und Zugehori-
gen gen

e telefonische Beratung von Arztin-
nen/Arzten und sozialen Diensten, die
Palliativpatientinnen/-patienten be-
treuen

e Konsiliardienst im Haus bzw. gegebe-
nenfalls in anderen Krankenhdusern, falls
kein Palliativkonsiliardienst eingerichtet
ist (siehe Personalausstattung)

e interne und externe Bildungstatigkeit

e Anleitung und Schulung von Praktikan-
tinnen und Praktikanten

e fakultativ: Ambulanz, Tagesklinik

Planungsrichtwert

e 0SG2023i.d.g. F.: 50 bis 80 Betten je Mio. EW
e HOS/PAL-Broschire (BMG 2014): 50 Betten je Mio. EW

GroBBe/Kapazitat

e OSG 2023 1. d. g. F.. mindestens 8 Betten

e HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014): Palliativstationen mit 8 bis 14 Betten. Darlber hinaus sind
abhangig von regionalen Bedingungen auch Palliativbereiche mit weniger als 8 Betten mog-
lich.

Einzugs-/Versorgungsgebiet

e (OSG 2023 i.d. g. F. Erreichbarkeitsfrist: 60 Minuten
e HOS/PAL-Broschiire (BMG 2014): mind. 200.000 EW

Quellen OSG 2023 i. d. g. F;, Broschiire zur HOS/PAL-Versorgung Erwachsener (BMG 2014); Be-/Erarbeitung und
Darstellung: GOG 2025



Padiatrische Palliativbetten (PPB)

Definition/ Betten in Abteilungen fir Kinder- und Jugendheilkunde, die speziell fiir
Einrichtungs- Palliativbehandlung ausgestattet sind. Ein speziell qualifiziertes multi-
charakter professionell zusammengesetztes Team kiimmert sich in einem ganz-

heitlichen Ansatz um die padiatrischen Palliativpatientinnen/-patienten
und deren Familie, An- und Zugehorige.

Zielgruppe Padiatrische Palliativpatientinnen/-patienten mit lebensbedrohlichen
oder lebensverkirzenden Erkrankungen und mit komplexer medizini-
scher, pflegerischer und/oder psychosozialer Symptomatik und aku-
tem hohem Betreuungsaufwand, aufgrund dessen ein Verbleib zu
Hause oder in einer anderen Einrichtung nicht méglich ist. Die padiatri-
schen Palliativpatientinnen/-patienten kénnen gemeinsam mit ihrer
Familie aufgenommen werden.

Auftrag und Ziel Bewaltigung von Krankheitskrisen unter Einbeziehung aller sinnvollen
diagnostischen und therapeutischen Moglichkeiten sowie die Betreu-
ung bei psychosozialen Krisen der padiatrischen Palliativpatientinnen/
-patienten oder deren unmittelbarer An- und Zugehoriger.

Ziele sind die Krisenbewaltigung und Stabilisierung der Situation sowie
die Optimierung der Symptomkontrolle und das Schaffen der Voraus-
setzung fir eine adaquate Weiterbetreuung.

Anmerkungen zu den obenstehenden Ausflihrungen:

e Grau gekennzeichneter Text weist auf (sinngemaB) kongruente Inhalte im OSG 2023 i. d. g. F. und im Experten-
Konzept (BMG 2013) hin.
e Nicht grau gekennzeichneter Text entstammt dem Experten-Konzept (BMG 2013).



Zugangskriterien

Personalquali-
fikation

komplexe medizinische, pflegerische und/oder psychosoziale Prob-
lematik bei Patient:in und/oder Familie

extramurale MaBnahmen reichen nicht aus, um diese Problematik
zu |Bsen.

nach Zustimmung der padiatrischen Palliativpatientin / des padi-
atrischen Palliativpatienten und/oder ihrer/seines Erziehungsbe-
rechtigten (entsprechend den gesetzlichen Grundlagen)

0SG 2023 i.d.g.F.

Leitung: Fachéarztin/Facharzt fir Kinder- und Jugendheilkunde
Stammpersonal: Facharztin/-arzt fiir Kinder- und Jugendheilkunde
sowie DGKP und/oder DGKP (Kinder- und Jugendlichenpflege) mit
Zusatzqualifikation in padiatrischer Palliative Care: Fachspezifischer
Vertiefungslehrgang Palliative Care in der Padiatrie Level Il (184 UE
Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS) bzw. vergleichbarer Bil-
dungsabschluss - Nachweis innerhalb von 2 Jahren ab Einstellung
anzustreben

ein Teammitglied mit Qualifikation in Trauerbegleitung

empfohlen gemaB Experten-Konzept (BMG 2013):

arztliches Personal: Fachéarztinnen/-arzte fir Kinder- und Jugend-
heilkunde mit Zusatzqualifikation in péadiatrischer Palliative Care
(Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang Level I, 168 UE Theorie,
40 Stunden Praktikum, 30 ECTS), innerhalb von 2 Jahren abge-
schlossen

Pflegepersonal: DGKP (Kinder- und Jugendlichenpflege) mit Zu-
satzqualifikation in padiatrischer Palliative Care (Interprofessionel-
ler Palliativ-Basislehrgang Level |, 168 UE Theorie, 40 Stunden Prak-
tikum, 30 ECTS), innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen
psychosoziales Personal (wenn Teil des Teams): einschldgige Be-
rufsausbildung und Zusatzqualifikation in padiatrischer Palliative
Care (Interprofessioneller Palliativ-Basislehrgang Level |, 168 UE
Theorie, 40 Stunden Praktikum, 30 ECTS), innerhalb von 2 Jahren
abgeschlossen

mindestens ein Teammitglied mit Qualifikation in Trauerbegleitung

ehrenamtliche Hospizbegleiteriinnen und hauptamtliche Koordina-
tionsperson: siehe Personalqualifikation Kinder-Hospizteam



Personalausstattung

Berufsgruppen

LKF-Modell
2025

Experten-
Konzept
(BMG 2013)"

Arztin/Arzt
Tagdienst (exkl. palliativmedizinischer Konsiliar-
dienst)

0,2 VZA je tat-
sachliches Bett

nach Bedarf

diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:in-
nen
mind. 1 DGKP anwesend im Tagdienst

1,2 VZA je tat-
sachliches Bett

nach Bedarf>?

Sozialarbeiter:innen”,
Therapeutinnen/Therapeuten (Physiotherapie,
Ergotherapie, weitere nach Bedarf)

6 Wochenstunden je Patient:in

0,2 VZA je
belegtes Bett

nach Bedarf

Sozialarbeiter:in, Sozialpadagogin/Sozialpadagoge,
Physiotherapeut:in, Psychotherapeut:in, klin. Psy-
chologin/Psychologe

nach Bedarf

Therapeut:in, Sonder-/Heilpadagogin/-padagoge,
spirituelle Begleitung

verfligbar

ehrenamtliche Kinder-Hospizbegleiterin / ehren-
amtlicher Kinder-Hospizbegleiter mit hauptamtli-
cher Koordinationsperson

verfligbar

Administrationspersonal

nach Bedarf

A~ gemaB den Qualitatskriterien im Rahmen des HosPalFG wurden fiir die Hospiz- und Palliativangebote im Kin-
derbereich (siehe die vorhergehenden Ausfiihrungen) fiir die Soziale Arbeit sowie das psychotherapeuti-

sche/psychologische Personal folgende Berufsgruppen bei Neueinstellung empfohlen:

e  Personal der Sozialen Arbeit: Sozialarbeiter:innen, Sozialpddagoginnen/-padagogen gemaB § 1,§ 2 Abs. 1,

Abs.2Z 1,3 und 4, § 2 Abs. 3 SozBezG 2024

e psychologisches/psychotherapeutisches Personal: klinische Psychologinnen/Psychologen (vorzugsweise
mit Weiterbildung zur Kinderpsychologin / zum Kinderpsychologen), Psychotherapeutinnen/-therapeu-
ten (vorzugsweise mit Weiterbildung in Sauglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie)

Quellen: Experten-Konzept fiir die spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palliativangebote (BMG 2013), LKF-
Modell 2025 fiir den stationéren Bereich (BMSGPK 2025), Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025

51 |n Ergénzung zum Experten-Konzept veréffentlichte im Jahr 2015 HOSPIZ OSTERREICH Umsetzungsempfeh-

lungen, siehe https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Empfehlun-

gen_KiJu_DVHOE_2015.pdf [Zugriff am 31.10.2024]

52 ausschlieBlich diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen (Kinder- Jugendlichenpflege)


https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Empfehlungen_KiJu_DVHOE_2015.pdf
https://www.hospiz.at/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Empfehlungen_KiJu_DVHOE_2015.pdf

Weitere Qualitatskriteriens

Infrastruktur: Raumangebot und -ausstattung inkl. technische Ausstattung

0SG 2023 i.d.g.F.

Experten-Konzept (BMG 2013)

Patientenzimmer/Familienbereiche: barri-
erefrei

wohnliche Gestaltung, altersentspre-
chend umgestaltbar

Pflegebad mit Hebebadewanne verfiig-
bar

Mitaufnahmemaglichkeit fiir Familienmit-
glieder

Kochmoglichkeit

Raumlichkeiten fiir therapeutische und
soziale Aktivitaten

sensorische Ausstattung
Schmerzpumpen, Erndhrungspumpen
medizinisch-technische Hilfsmittel (z. B.
Infusionspumpe, Spritzenpumpe/Motor-
spritzenpumpe)

Patientenheber

Wandanschluss fir Sauerstoff und Va-
kuum/Druckluft in den Patientenzimmern
und im Therapiebereich sowie ggf. mo-
bile Sauerstoffversorgung
Uberwachungsgeréte (z. B. Monitor)
Notfallausstattung

raumliche Ausstattung (barrierefrei gestal-
tet):

e wohnliche Atmosphare, behinder-
tengerechte Ausstattung der Patien-
tenbereiche

e Pflegebad (mit Hebebadewanne)
verfligbar

e Patientenzimmer mit Nasszelle und
mit Mitaufnahmemaglichkeit flr Fa-
milienmitglieder

e (im Falle eines Versterbens muss
das Verbleiben im Patientenzimmer
maglich sein)

e Kochmdglichkeit

e Aufenthaltsraum fiir Familien

e altersgerechtes Umfeld
e sensorische Angebote
PCA-Pumpen

Patientenheber

Beatmungsgerate zur Intensivierung der
Heimbeatmung

53 In den obenstehenden bzw. nachfolgenden Rubriken Infrastruktur (Raumangebot und -ausstattung inkl. tech-

nische Ausstattung), Leistungsangebot, Planungsrichtwert, GréBe/Kapazitat und Einzugs-/Versorgungsgebiet
sind die Inhalte aus dem OSG i. d. g. F. sowie dem Experten-Konzept (BMG 2013) vollinhaltlich dargestellt.



Infrastruktur: Raumangebot und -ausstattung inkl. technische Ausstattung

e medizinische, pflegerische und therapeu-
tische Grundausstattung

e Heil- und Hilfsmittel, Medikamente und
Notfallmedikamente (inkl. Suchtmitteln
gemaB Suchtmittelgesetz)

hoéhenverstellbare Pflegebetten
Kihlbett
fahrbarer Badewannenlift




Leistungsangebote

0SG 2023 i.d.g.F.

Experten-Konzept (BMG 2013)

o palliativmedizinische Betreuung**

e Palliativpflege

e Entlastungspflege

e familienorientierte psychologische Un-
terstitzung

o funktionserhaltende und funktionsver-
bessernde therapeutische MaBnahmen

e erganzende therapeutische Angebote
(z. B. Musiktherapie, tiergestitzte Ange-
bote)

palliativmedizinische Behandlung mit

dem Ziel der optimalen Lebensqualitat

und dem Fokus auf eine mogliche Wei-

terbetreuung durch extramural vorhan-

dene Strukturen durch

e diagnostische MaBnahmen,

e Therapieanpassung (medikamentds
und apparativ),

e Symptomkontrolle,

e Schmerztherapie,

e Therapiezielfindung,

e Notfallmanagement.

Palliativpflege mit dem Ziel der optimalen

Lebensqualitat und dem Fokus auf eine

mdogliche Weiterbetreuung durch

extramural vorhandene Strukturen durch

e ein individuelles Pflegekonzept mit
dem Ziel des Wohlbefindens, z. B.
durch basale Stimulation, Kinaesthe-
tics,

e sensorische Angebote

Entlastungspflege (Ubernahme pflegeri-

scher Handlungen in Vertretung der Be-

treuungsperson)

familienorientierte psychologische Unter-

stitzung

funktionserhaltende und funktionsverbes-

sernde therapeutische MaBnahmen

erndhrungstherapeutische MaBnahmen

Mobilisierung

erganzende therapeutische Angebote (z.

B. Musik- und Kunsttherapie, tierge-

stUtzte Angebote, Sonder- und Heilpada-

gogik)

Hilfsmittelversorgung, -verordnung und -

vermittlung

5 palliativmedizinische Betreuung: diagnostische MaBnahmen, Therapieanpassung, Symptomkontrolle, Schmerz-

therapie, Therapiezielfindung, Notfallmanagement



Leistungsangebote

e Schulbildung fir Palliativpatientinnen/-

patienten und deren Geschwister

e Begleitung in der Sterbephase

e Trauerbegleitung der Familie und An-
und Zugehoriger

Vernetzung mit stationaren und mobilen
Betreuungsangeboten

Sozialarbeit (z. B. Beratung uber Sozial-
leistungen und Unterstltzungsangebote)
Begleitung und Beratung der Palliativpati-
entin / des Palliativpatienten, ihrer/seiner
Familie und An- und Zugehérigen
spirituelle Begleitung

Schulbildung fiir padiatrische Palliativpa-
tientinnen/-patienten und deren Ge-
schwister

Begleitung in der Sterbephase (z. B.
Symptomkontrolle, medizinische/pflege-
rische Versorgung anpassen, Verabschie-
dungsrituale ermoglichen ...)

Schulungen

Trauerbegleitung der Familie und der
An- und Zugehérigen auch nach dem
Tod der padiatrischen Palliativpatientin /
des padiatrischen Palliativpatienten

Unterstiitzung bei der Gestaltung von
Trauerfeierlichkeiten

Planungsrichtwert

e 0SG2023i.d.g.F. keine Angaben

e Experten-Konzept (BMG 2013): keine Angaben

GroBBe/Kapazitat

e (OSG 2023 1i.d. g. F.: bedarfsorientiert innerhalb von Abteilungen fiir Kinder- und Jugendheil-
kunde, Einrichtung durch Umwidmung von Akutbetten

e Experten-Konzept (BMG 2013): bedarfsorientierte Bettenzahl innerhalb von Abteilungen fir

Kinder- und Jugendheilkunde

Einzugs-/Versorgungsgebiet

e (SG20231i.d.g.F. keine Angaben



e Experten-Konzept (BMG 2013): keine Angaben

Quellen: OSG 2023 i. d. g. F., Experten-Konzept fiir die spezialisierten padiatrischen Hospiz- und Palliativangebote
(BMG 2013); Be-/Erarbeitung und Darstellung: GOG 2025



	1 Der Weg zu den beiden Konzepten und zur Neufassung im Jahr 2025
	1.1 Gliederung der Broschüre

	2 Qualitätskriterien und -indikatoren
	2.1 Hospiz- und Palliativfondsgesetz
	2.2 Erarbeitungsprozess
	2.3 Einordnung der HOS/PAL-Qualitätskriterien

	3 Erwachsene
	3.1 Grundsätzliches
	3.2 Internationale und nationale Grundsätze
	3.3 Grundlagen, Inhalte und Charakteristika
	3.3.1 Planungsrichtwerte

	3.4 Qualitätskriterien
	3.4.1 Zugangskriterien
	3.4.2 Qualifikationen
	3.4.3 Hospizteam (HOST)
	3.4.4 Mobiles Palliativteam (MPT)
	3.4.5 Palliativkonsiliardienst (PKD)
	3.4.6 Tageshospiz (THOS)
	3.4.7 Stationäres Hospiz (SHOS)


	4 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
	4.1 Nationale und internationale Grundsätze
	4.2 Besonderheiten bzw. Unterschiede gegenüber dem Erwachsenenbereich
	4.3 Inhalte und Grundsätze pädiatrischer Hospiz- und Palliativversorgung
	4.4 Erkrankungsgruppen
	4.5 Grundlagen, Inhalte und Charakteristika
	4.5.1 Planungsrichtwerte

	4.6 Qualitätskriterien
	4.6.1 Zugangskriterien
	4.6.2 Qualifikationen
	4.6.3 Kinder-Hospizteam (KiHOST)
	4.6.4 Mobiles Kinder-Palliativteam (MKiPT)
	4.6.5 Stationäres Kinder-Hospiz (SKiHOS)


	5 Verwendete Literatur

